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Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums des Innern zur Durchführung 

des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes
(VV-BbgDSG)

Vom 14. Dezember 2010
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2 Zu § 2 Anwendungsbereich

2.1 In § 2 BbgDSG wird der von der Aufgabenwahrnehmung
beziehungsweise Organisationsform von Stellen der öf-
fentlichen Verwaltung abhängige Anwendungsbereich
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes (BbgDSG)
geregelt. Je nach Organisationsform beziehungsweise

konkreter Aufgabenwahrnehmung haben öffentliche Stel-
len nach Absatz 1 das Brandenburgische Datenschutz-
gesetz uneingeschränkt anzuwenden. Stellen nach Ab-
satz 2 haben das Brandenburgische Datenschutzgesetz
nur bezüglich der Aufgabenwahrnehmungen anzuwen-
den, die nicht den wirtschaftlichen Zwecken oder Zielen
dienen. Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung im 
Bereich der wirtschaftlichen Betätigung haben diese
Stellen die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) für nicht-öffentliche Stellen anzuwenden. Pri-
vatrechtlich organisierte Stellen haben immer das Bun-
desdatenschutzgesetz anzuwenden, soweit sie nicht als
Beliehene hoheitliche Aufgaben wahrnehmen.  

2.2 Absatz 1 legt den Anwendungsbereich des Gesetzes und
die Ausnahmen hiervon fest. Dabei kommt es grund-
sätzlich nur auf die Eigenschaft des Adressaten als einer
öffentlichen Stelle an. Diese Eigenschaft hängt von der
gewählten Organisationsform ab. Mit der Regelung wird
der gesamte öffentlich-rechtliche Organisationsbereich
des Landes in den Anwendungsbereich des Gesetzes
einbezogen. Unerheblich ist, ob die öffentliche Stelle
hoheitlich oder fiskalisch handelt. Privatrechtlich orga-
nisierte Stellen sind immer nicht-öffentliche Stellen.

2.3 Behörde ist jede organisatorisch selbstständige Stelle,
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt
(vergleiche § 1 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Brandenburg [VwVfGBbg]), wobei
die organisatorische Selbstständigkeit der Behörde am
eigenverantwortlichen Auftreten nach außen zu erken-
nen ist. Sonstige öffentliche Stellen sind nach außen 
eigenverantwortlich handelnde Stellen, die keine Behör-
deneigenschaft besitzen, zum Beispiel öffentlich-recht-
liche Wettbewerbsunternehmen. Vereinigungen juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts sind nur dann öf-
fentliche Stellen, wenn sie öffentlich-rechtlich organi-
siert sind. Amtsträger oder Dienststellen, die nach den
maßgeblichen organisatorischen Bestimmungen nur im
Namen und mit Wirkung für und gegen andere Stellen
handeln können, insbesondere Ämter, Sachgebiete, De-
zernate, Referate und Abteilungen einer Behörde, sind
nicht selbst Behörde oder öffentliche Stelle im Sinne
dieses Gesetzes.

2.4 Gerichte und Staatsanwaltschaften unterliegen dem Bran-
denburgischen Datenschutzgesetz nur, soweit sie Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen. Im Bereich der Rechtspre-
chung gelten die Bestimmungen der einschlägigen Pro-
zessordnungen. Soweit die Staatsanwaltschaften Aufga-
ben der Strafverfolgung wahrnehmen, finden nur die Be-
stimmungen nach Abschnitt 2 des Gesetzes Anwendung.

2.5 Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche Aufgaben
der öffentlichen Verwaltung wahr (sogenannte beliehene
Unternehmen), gelten sie insoweit als öffentliche Stel-
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len, vergleiche § 1 Absatz 2 VwVfGBbg. Im Rahmen die-
ser Tätigkeit gilt das Brandenburgische Datenschutzgesetz
(§ 2 Absatz 1 Satz 3 BbgDSG). Der den Regelungen des
Brandenburgischen Datenschutzgesetzes unterliegende
Tätigkeitsbereich ergibt sich aus dem Beleihungsakt.

2.6 Soweit kommunale Gebietskörperschaften Eigengesell-
schaften (rechtlich selbstständige Unternehmen in zivil-
rechtlichen Formen wie Aktiengesellschaften oder Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung) errichten oder an
privatrechtlich organisierten wirtschaftlichen Unterneh-
men beteiligt sind, sind für solche Unternehmen - sofern
sie nicht als Beliehene tätig werden - die Vorschriften
bezüglich der Datenverarbeitung durch nicht-öffentliche
Stellen uneingeschränkt anzuwenden. 

2.7 Die in § 2 Absatz 2 BbgDSG genannten wirtschaftlichen
Unternehmen und sonstigen Einrichtungen, die über-
wiegend wirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen bezie-
hungsweise am Wettbewerb teilnehmen, werden hinsicht-
lich der materiellen Datenschutzregelungen weitgehend
wie private Stellen behandelt. Als wirtschaftliche Betä-
tigung im Sinne des Brandenburgischen Datenschutzge-
setzes ist das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von
Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistun-
gen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinn-
erzielung erbracht werden könnten, anzusehen. Soweit
die in § 2 Absatz 2 BbgDSG genannten Stellen perso-
nenbezogene Daten in Ausübung ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit verarbeiten, kommen nur die in Absatz 2 Satz 1
genannten Vorschriften des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes zur Anwendung. Im Übrigen unterliegen
diese Stellen den Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes für nicht-öffentliche Stellen. Stellen nach Ab-
satz 2 Satz 2 sind unter anderem die Eigenbetriebe nach
§ 93 der Kommunalverfassung und die öffentlichen Ein-
richtungen, die entsprechend den Vorschriften über die
Eigenbetriebe geführt werden. Für Landesbetriebe nach
§ 26 der Landeshaushaltsordnung (zum Beispiel der Bran-
denburgische IT-Dienstleister [ZIT-BB] oder der Lan-
desbetrieb „Landesvermessung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg“ [LGB]) finden die Vorschriften des
Brandenburgischen Datenschutzgesetzes ebenfalls nur
eingeschränkt Anwendung. 

2.8 Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts,
die der Aufsicht des Landes unterliegen und am Wettbe-
werb teilnehmen, zählen unter anderem Sparkassen und
die Ortskrankenkasse (AOK).

2.9 Öffentlich-rechtlich organisierte Krankenhäuser gehö-
ren zu den Einrichtungen im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 BbgDSG, die am Wettbewerb teilnehmen
und für die die Vorschriften des Brandenburgischen Da-
tenschutzgesetzes nur eingeschränkt gelten. Dies gilt je-
doch nicht, soweit Krankenhäuser hoheitliche Aufgaben
(zum Beispiel im Rahmen von Zwangseinweisungen)
wahrnehmen. Für privatrechtlich organisierte Kranken-
häuser gelten neben den vorrangig zu beachtenden kran-
kenhausrechtlichen Vorschriften (zum Beispiel des Bran-
denburgischen Krankenhausentwicklungsgesetzes) aus-

schließlich die Vorschriften des Bundesdatenschutzge-
setzes.

2.10 Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Be-
schäftigten der in Absatz 2 genannten Stellen ist das
Brandenburgische Datenschutzgesetz anwendbar, da
diese nicht unmittelbar wirtschaftlichen Zwecken dient
und die Daten damit nicht in Ausübung wirtschaftlicher
Tätigkeit verarbeitet werden. 

2.11 In Absatz 4 ist das Verhältnis zwischen dem Verwaltungs-
verfahrensgesetz für das Land Brandenburg und dem
Brandenburgischen Datenschutzgesetz geregelt. Das Da-
tenschutzgesetz hat Vorrang, wenn es in einem Verwal-
tungsverfahren um die Ermittlung des Sachverhalts geht.
Soweit die Verwaltungstätigkeit nicht in der Ermittlung
des Sachverhalts besteht, gelten die Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes uneingeschränkt. Dies kann
sowohl bedeuten, dass abweichende Vorschriften Vorrang
haben als auch, dass andere Vorschriften nebeneinander
gelten. Zu den Vorschriften die Vorrang haben, gehört 
§ 29 VwVfG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VwVfGBbg,
der bestimmt, unter welchen Voraussetzungen den Betei-
ligten Akteneinsicht in laufenden Verwaltungsverfahren
gewährt wird. In Fällen der Amtshilfe gelten die Vor-
schriften des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes und
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Bran-
denburg nebeneinander beziehungsweise ergänzen sich.

3 Zu § 3 Begriffsbestimmungen

3.1 Personenbezogene Daten im Sinne von Absatz 1 sind
Einzelangaben, die eine natürliche lebende Person (Be-
troffener) bestimmen oder bestimmbar machen (zum
Beispiel Name, Personalnummer, Kfz-Kennzeichen). Als
Einzelangaben gelten weiterhin Daten, die einen in der
Person des Betroffenen liegenden oder auf den Betroffe-
nen bezogenen Sachverhalt beschreiben (zum Beispiel
Adresse, Einkommen, Familienstand, Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit, Krankheit, Zeugnisnoten, Berufs-
bezeichnung, Eigentum); auch Werturteile und Bild-
nisse gehören dazu. Einzelangaben in diesem Sinne sind
nicht nur Daten, an deren Geheimhaltung die Betroffe-
nen ein Interesse haben (Geheimnisse), sondern jedwe-
de Angaben zur Person.

3.2 Nicht personenbezogen und damit vom Schutzbereich
des Gesetzes nicht erfasst sind Daten über juristische
Personen (AG, KG auf Aktien, GmbH) oder über Perso-
nenvereinigungen (zum Beispiel offene Handelsgesell-
schaften, nicht rechtsfähige Vereine), soweit kein Rück-
schluss auf eine natürliche Person möglich ist. Dieser
Rückschluss ist nicht gegeben, soweit eine natürliche
Person nur in ihrer Eigenschaft als Organ oder zum Bei-
spiel als Geschäftsführer einer juristischen Person erfasst
ist. Soweit die Angaben sich auf ein Einzelunternehmen
oder eine sogenannte Ein-Mann-GmbH beziehen, han-
delt es sich jedoch um personenbezogene Daten.

Der Schutz von Daten über juristische Personen und Per-
sonenvereinigungen bestimmt sich nach den allgemei-
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nen Vorschriften, zum Beispiel nach § 5 VwVfGBbg, 
§ 203 des Strafgesetzbuches (StGB) oder speziellen Re-
gelungen wie zum Beispiel § 18 des Brandenburgischen
Statistikgesetzes (BbgStatG).

3.3 Die natürliche Person muss bestimmt (zum Beispiel
durch Identifizierungsdaten wie Name und Anschrift,
Personalnummer, Kontonummer) oder bestimmbar sein
(zum Beispiel durch Bezugnahme auf andere Daten
oder äußere Umstände). Aggregierte Daten, wie sie zum
Beispiel in der Statistik anfallen, sind nicht personenbe-
zogen; enthält die statistische Gruppe nur Angaben über
eine bis drei Personen, so sind die Daten grundsätzlich
wieder als personenbezogen anzusehen. Gegebenenfalls
muss die Gruppe auch noch größer gefasst sein, um ei-
ne Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

3.4 Bei personenbezogenen Daten, bei denen die verant-
wortliche Stelle Namen und Anschrift der Betroffenen
nicht kennt, ist sie von der Einhaltung solcher Bestim-
mungen entbunden, die diese Kenntnis voraussetzen. 

3.5 Erheben ist das zielgerichtete (= mit Wissen und Wollen)
Beschaffen oder die Entgegennahme personenbezoge-
ner Daten, und zwar auch dann, wenn der Vorgang nicht
in eine Verarbeitung oder Nutzung einmündet. Beispiel:
Eine Befragung ergibt, dass keine weiteren Maßnahmen
zu treffen sind.

3.6 Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewah-
ren (zum Beispiel gezielte Aneignung zum Zwecke ei-
gener Verwendung) personenbezogener Daten auf ei-
nem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbei-
tung. Datenträger ist dabei jeder Informationsträger, auf
dem Daten lesbar festgehalten sind, zum Beispiel auch
eine Liste oder ein einzelnes Blatt oder ein Foto bezie-
hungsweise eine Videoaufnahme. Das Speichern endet
mit dem Löschen der Daten.

3.7 Verändern beinhaltet jegliches inhaltliche Umgestalten
gespeicherter Daten.

3.8 Übermitteln setzt grundsätzlich voraus, dass personen-
bezogene Daten zielgerichtet in den Einflussbereich ei-
nes Dritten gelangen. Auch eine unbeabsichtigte, aber
tatsächlich erfolgte Übermittlung kann zielgerichtet sein.
Weitergeben umfasst sowohl die physische Übergabe,
Aushändigung oder Übersendung von Datenträgern als
auch die bloße Informationsvermittlung (zum Beispiel
fernmündlich oder durch schlüssiges Verhalten). Hier-
bei ist nicht erforderlich, dass der Dritte die Daten tat-
sächlich zur Kenntnis nimmt. Eine Übermittlung durch
Einsicht oder Abruf liegt nur vor, wenn der Dritte von
der verantwortlichen Stelle zur Einsicht oder zum Abruf
bereitgehaltene Daten tatsächlich einsieht oder abruft.
Ein Unterfall der Übermittlung ist die Veröffentlichung.
Hierbei handelt es sich um die Weitergabe von Daten an
unbestimmte Dritte, zum Beispiel über Pressemitteilun-
gen oder die Beantwortung von Presseanfragen. Das
Merkmal der Veröffentlichung ist aber auch erfüllt,
wenn Daten zum Abruf für unbestimmte Dritte, also für

jedermann - in der Regel über das Internet - bereitgehal-
ten werden.

3.9 Gesperrte Daten sind mit einem entsprechenden Vermerk
zu versehen; sie dürfen nur noch unter eingeschränkten
Voraussetzungen übermittelt oder genutzt werden (ver-
gleiche Verwaltungsvorschriften zu § 19 BbgDSG). 
Die Sperrung kann bei elektronischen Daten durch die
Verhinderung des Zugriffs auf die gesperrten Datenfelder
oder Datensätze erfolgen. Die Verarbeitungssoftware ist
so zu gestalten, dass Zugriffe erst möglich sind, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen geprüft wurden. Bei Daten,
die in Akten beziehungsweise auf Papier enthalten sind,
ist ein entsprechender schriftlicher Vermerk mit Hinweis
auf § 19 BbgDSG anzubringen.

3.10 Mit dem Löschen endet die Verarbeitung der Daten. Ge-
löscht sind personenbezogene Daten, wenn diese auch
unter Zuhilfenahme technischer Mittel nicht mehr zur
Kenntnis genommen werden können. Bevor personen-
bezogene Daten gelöscht werden, ist zu prüfen, ob diese
nach den archivrechtlichen Vorschriften einem Archiv
anzubieten sind (§ 19 Absatz 4 BbgDSG).

Das Löschen personenbezogener Daten kann auf ver-
schiedene Weise geschehen. Auf Papier gespeicherte
personenbezogene Daten können durch Vernichten des
Datenträgers (zum Beispiel Verbrennen oder Zerklei-
nern unter Einhaltung der DIN-Normen im Reißwolf)
gelöscht werden. Schriftzeichen auf Papier können auch
durch Ausstreichen, Überschreiben oder Schwärzen un-
kenntlich gemacht werden. Beim Schwärzen einzelner
Daten eines Datensatzes ist darauf zu achten, dass die
unkenntlich zu machende Information dauerhaft nicht
erhalten bleibt. Gegebenenfalls kann es notwendig sein,
eine Kopie des geschwärzten Papiers zur Akte zu neh-
men und das Original mechanisch zu vernichten, da un-
ter Umständen die Information trotz der Streichung
sichtbar bleibt. Auf maschinenlesbaren Datenträgern sind
Daten dann unkenntlich, wenn sichergestellt ist, dass sie
von niemandem mehr zur Kenntnis genommen werden
können. Das kann zum Beispiel durch Überschreiben
geschehen, wenn die Daten danach für den Lesekopf der
Verarbeitungsanlage nicht mehr lesbar gemacht werden
können. Eine Löschung kann auch durch thermische,
mechanische oder chemische Verfahren erreicht wer-
den. Daten sind erst dann vollständig gelöscht, wenn
auch die Datenträger, die der Datensicherung dienen
(Duplikate, Archivbänder), gelöscht wurden. 

3.11 Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten,
die nicht unter die vorgenannten Definitionen fällt. Das
Nutzen ist ein Auffangtatbestand, der immer dann greift,
wenn eine Verwendung der Daten keiner Phase der Da-
tenverarbeitung zugeordnet werden kann. Damit wird si-
chergestellt, dass jeder Umgang mit personenbezogenen
Daten vom Gesetz erfasst wird.

Nutzen ist insbesondere die Verwendung personenbezo-
gener Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle, zum
Beispiel die interne Weitergabe an eine andere Organi-
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sationseinheit innerhalb der gleichen öffentlichen Stel-
le. Die daran beteiligten Organisationseinheiten sind zu-
einander grundsätzlich nicht Dritte, so dass in diesem
Falle keine Übermittlung vorliegt. In diesen Fällen ist 
§ 14 Absatz 5 BbgDSG zu beachten. Eine Nutzung liegt
auch vor, wenn personenbezogene Daten ohne (zielge-
richtete) Erhebung erlangt und nicht sofort vernichtet
werden, zum Beispiel Anzeigen personenbezogener Da-
ten auf einem Bildschirm, sofern diese zur Kenntnis ge-
nommen werden oder die Verwendung personenbezoge-
ner Daten zu Testzwecken. Ebenso liegt eine Nutzung
vor, wenn Datenbestände miteinander ver- beziehungs-
weise abgeglichen werden.

3.12 Die Anonymisierung bewirkt die Beseitigung des Perso-
nenbezugs der Daten, also eine „Entpersonalisierung“
der Daten. Derjenige, der mit anonymisierten Daten um-
geht, soll nicht mehr in der Lage sein, Einzelangaben be-
stimmten Personen zuzuordnen. Es wird klargestellt, dass
personenbezogene Daten datenschutzrechtlich nicht nur
dann anonymisiert sind, wenn ein Personenbezug über-
haupt nicht mehr herstellbar ist, sondern auch dann,
wenn die Zuordnung nur noch mit unverhältnismäßigem
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft möglich wä-
re (faktische Anonymisierung). Je sensibler die Daten
sind, desto größer muss der Aufwand sein, sie zu reper-
sonifizieren.

3.13 Pseudonymisieren ist das Verändern personenbezogener
Daten durch Verwendung einer Zuordnungsfunktion
derart, dass eine Zuordnung der Einzelangaben zu einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person nur
durch Befugte in Kenntnis dieser Funktion möglich ist.
Für Unbefugte wird die Zuordnung unmöglich oder zu-
mindest erschwert, da sie die Funktion nicht kennen. An
die Stelle identifizierbarer Daten tritt ein Pseudonym,
das es ermöglicht, Daten ohne Kenntnis der Identität des
Betroffenen zu nutzen. Die Pseudonymisierung von Da-
ten sollte überwiegend dort eingesetzt werden, wo die
wesentlich stärkere Maßnahme der Anonymisierung per-
sonenbezogener Daten nicht in Frage kommt. Die Pseu-
donymisierung kann zum Beispiel im Medizinbereich
bei der Untersuchung von Materialien in Laboren zum
Einsatz kommen. Ein Außenstehender (beispielsweise
ein Techniker) kann die Daten keiner Person zuordnen.
Ihm gegenüber wird das Arztgeheimnis gewahrt. Bei der
Wahl des Pseudonyms ist darauf zu achten, dass dieses
möglichst wenig Informationsgehalt aufweist.

3.14 Verschlüsseln ist das Ersetzen von Klartextbegriffen
oder Zeichen mit Hilfe eines Verschlüsselungsverfah-
rens durch andere in der Weise, dass der Klartext von
Unbefugten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
wieder lesbar gemacht werden könnte.

3.15 Die Definition des mobilen personenbezogenen Daten-
trägers erfasst nicht nur intelligente Medien, insbeson-
dere Chipkarten, sondern auch nicht intelligente Me-
dien, zum Beispiel Magnetkarten, maschinenlesbare Aus-
weise oder RFID-Tags. Es wird nicht nur auf Prozesse
abgestellt, die auf dem Medium ablaufen, sondern auch

auf solche, die durch das Medium in anderen Datenver-
arbeitungssystemen ausgelöst werden. Je nach Verwen-
dung können mittels solcher Datenträger Bewegungs-
profile erstellt oder beim Einlesen des Datenträgers ge-
speicherte Daten anderen verfügbar gemacht werden.
Um diesen Risiken für die Gewährleistung des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung zu begegnen, ist
vor dem Einsatz mobiler Datenträger eine Vorabkontrol-
le nach § 10a BbgDSG vorgeschrieben. 

3.16 Datenverarbeitende Stellen sind die Stellen, die Daten
selbst verarbeiten oder durch andere verarbeiten lassen.
Datenverarbeitende Stellen sind grundsätzlich nicht die
juristischen Personen des öffentlichen Rechts selbst,
sondern deren Behörden und die von ihnen getragenen
sonstigen öffentlichen Stellen. Nachgeordnete Bereiche
einer Behörde sind Teil der Daten verarbeitenden Stelle,
wenn sie nicht organisatorisch selbständig sind. Erhält
eine Aufsicht führende Stelle personenbezogene Daten,
wird sie insoweit selbst zur Daten verarbeitenden Stelle
und darf diese Daten verarbeiten, soweit dies für die
Aufgabenerfüllung, also für die Aufsicht, erforderlich
ist. Eine weitergehende Verarbeitungsbefugnis besteht
auf der Grundlage des § 13 Absatz 2 BbgDSG. Gegebe-
nenfalls sind für eine weitergehende Verarbeitung Rechts-
grundlagen in Spezialgesetzen heranzuziehen.

Unter Daten verarbeitenden Stellen sind auch solche
Stellen zu verstehen, die selbst keine Daten speichern,
sondern nur über ein Sichtgerät nutzen. Im Fall der Auf-
tragsdatenverarbeitung gilt der Auftraggeber als Daten
verarbeitende Stelle und nicht als Dritter. Ebenso ist der
Betroffene nicht Dritter. Das Gesetz geht vom organisa-
torischen und nicht vom funktionalen Stellenbegriff aus;
das heißt verschiedene Organisationseinheiten einer Be-
hörde sind grundsätzlich zueinander nicht Dritte, wohl
aber Empfänger. Die Einbeziehung anderer Organisa-
tionsteile der Daten verarbeitenden Stelle berücksich-
tigt den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
18. Dezember 1987 (NJW 1988 S. 959), wonach auch
innerhalb einer Daten verarbeitenden Stelle eine auf-
gabenspezifische Trennung im Umgang mit personen-
bezogenen Daten besteht (informationelle Gewalten-
teilung). Die stelleninterne Weitergabe personenbezoge-
ner Daten ist grundsätzlich keine Übermittlung, sondern
ein Unterfall der Nutzung. Diese Differenzierung hat
überwiegend nur eine formale Bedeutung, da die mate-
riellen Voraussetzungen der internen Weitergabe und der
Übermittlung im öffentlichen Bereich nach § 14 BbgDSG
regelmäßig übereinstimmen.

3.17 Wesentliches Kriterium für eine automatisierte Daten-
verarbeitung ist, dass durch den gesteuerten Einsatz von
Technik ohne weiteres menschliches Zutun die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten abläuft. Die Definition ist so offen formuliert,
dass sie auch künftigen technischen Entwicklungen ge-
recht wird. Es kommt nicht auf die Speicherung in einer
einzelnen Datei an. Entscheidend ist auch nicht, wie vie-
le personenbezogene Daten oder Merkmale erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden. Regelungsgegenstand
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sind Vorgänge oder Vorgangsreihen; diese sind mit dem
Begriff Verfahren umschrieben. Grundsätzlich ist von
dem Begriff jegliche IT-Software erfasst, die die Verar-
beitung personenbezogener Daten erlaubt beziehungs-
weise dazu genutzt wird, hierzu gehören auch handels-
übliche Schreibprogramme. Des Weiteren sind beispiels-
weise erfasst automatische Zugangssysteme zu Räumen
oder Gebäuden, soweit hiermit personenbezogene Daten
verarbeitet werden, aber auch die digitale Videoüberwa-
chung ist ein Verfahren zur automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten.

3.18 Das Brandenburgische Datenschutzgesetz verwendet ei-
nen doppelten Dateibegriff. Es unterscheidet zwischen
automatisierten und nicht-automatisierten Dateien:

Automatisierte Dateien sind sämtliche elektronisch ver-
arbeiteten Datenbestände personenbezogenen Inhalts,
die automatisiert ausgewertet werden können. Von dem
Begriff erfasst werden auch Bild- und Tonaufzeichnun-
gen in digitalisierter Form, bei denen eine Auswertbar-
keit durch automatisierte Verfahren gegeben ist. 

Nicht-automatisierte Datei ist jede sonstige Sammlung
personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist
und nach bestimmten Merkmalen (mindestens zwei) ge-
ordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (zum
Beispiel Kartei, Register, Sammlung von ausgefüllten
Antragsvordrucken; nicht aber eine Liste, da sie - ohne
physische Veränderung - nicht umgeordnet werden kann).
Gleichartig aufgebaut ist eine Sammlung von Daten, die
sich entweder auf einem einzigen Datenträger oder auf
mehreren physisch gleichartigen Datenträgern (zum
Beispiel Karteikarten) befindet. Die darauf gespeicher-
ten Daten müssen auf dem Datenträger in einer be-
stimmten Ordnung enthalten sein, also in einer für die
weitere Verarbeitung geeigneten Weise formalisiert sein. 

Der Dateibegriff hat bei Anwendung des Gesetzes nur
geringe Bedeutung. Das Brandenburgische Datenschutz-
gesetz regelt die materielle Zulässigkeit des Umgangs
öffentlicher Stellen mit personenbezogenen Daten grund-
sätzlich unabhängig davon, ob automatisierte Verfahren
eingesetzt werden oder ob die Daten in nicht-automati-
sierten Dateien oder Akten enthalten sind. Der Dateibe-
griff ist nur bei der Anwendung einzelner Regelungen
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes bedeutsam,
insbesondere bei solchen verfahrensrechtlicher Art.
Darüber hinaus stellen andere Gesetze auf den Dateibe-
griff ab, so zum Beispiel das Brandenburgische Polizei-
gesetz (BbgPolG, siehe unter anderem § 39 Absatz 1
BbgPolG). 

3.19 Der Anwendungsbereich des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes ist weder auf den Umgang mit personen-
bezogenen Daten in automatisierten Verfahren noch in
oder aus nicht-automatisierten Dateien beschränkt. Aus
diesem Grund kommt der Definition der Akte Bedeu-
tung zu. Das Gesetz trifft für Akten einzelne differenzie-
rende Regelungen, die auf die Besonderheiten dieses
Mediums abstellen (siehe zum Beispiel § 18 Absatz 2

BbgDSG). Akte ist abweichend vom allgemeinen Sprach-
gebrauch jede sonstige amtlichen, dienstlichen oder Ge-
schäftszwecken dienende Unterlage, die nicht Datei ist.
Bild- und Tonträger (zum Beispiel Fotos, Kassetten, CD’s,
DVD’s) sind danach Akten, sofern sie nicht bereits als
nicht-automatisierte Dateien einzustufen sind oder Teil
eines automatisierten Verfahrens sind. Allerdings kön-
nen aufgrund der technischen Entwicklung beispiels-
weise durch die Einführung von Bilderkennungssoft-
ware Akten im Sinne des § 3 Absatz 7 BbgDSG zu Da-
teien im Sinne des § 3 Absatz 6 BbgDSG werden. Nicht
vom Aktenbegriff erfasst werden Notizen und Vorent-
würfe, die spätestens nach Abschluss des Verfahrens be-
ziehungsweise des Vorgangs vernichtet werden. Welche
Unterlagen Aktenbestandteil sind, richtet sich nach den
Regeln für die ordnungsgemäße Aktenführung. Die
Sonderregelungen für Akten und Aktensammlungen
gelten nicht, soweit diese durch automatisierte Verfah-
ren umgeordnet und ausgewertet werden können. 

4 Zu § 4 Zulässigkeit der Datenverarbeitung

4.1 Entsprechend des in Artikel 11 Absatz 1 der Landesver-
fassung Brandenburg (Landesverfassung) formulierten
Primats der Einwilligung ist diese als Rechtfertigungs-
grund für eine Datenverarbeitung den gesetzlichen Be-
stimmungen vorangestellt. Grundsätzlich bedarf es aber
für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
öffentliche Verwaltung einer gesetzlichen Grundlage.
Der Staat darf seine Handlungsbefugnisse insbesondere
im Bereich der Leistungs- oder Eingriffsverwaltung nicht
auf der Grundlage einer Einwilligung ausweiten.

4.2 Der Begriff der freiwilligen und ausdrücklichen Zustim-
mung greift die Formulierung von Artikel 11 Landes-
verfassung auf. Eine wirksame Einwilligung setzt neben
der tatsächlichen Freiwilligkeit voraus, dass insbeson-
dere der Zweck der Verarbeitung und gegebenenfalls be-
absichtigten Übermittlungen Bestandteil der Einwilli-
gungserklärung sind. Der Umfang der Ermächtigung
zur Datenverarbeitung ergibt sich grundsätzlich aus den
Festlegungen in der Einwilligungserklärung. Ausnah-
men hiervon sind lediglich die aus überwiegendem All-
gemeininteresse vorgesehenen speziellen Vorschriften
über die zweckändernde Verarbeitung erhobener oder
gespeicherter Daten nach § 13 Absatz 2 BbgDSG. Ein
Rückgriff auf § 13 Absatz 2 BbgDSG ist jedoch nicht
möglich, wenn in der Einwilligungserklärung explizit
eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken ausge-
schlossen ist.

4.3 Eine Einwilligung kommt nur in den Bereichen in Be-
tracht, die keiner Regelung durch Rechtsvorschriften
unterliegen. Gesetze oder Rechtsvorschriften im Sinne
von § 4 Absatz 1 Nummer 2 BbgDSG sind materielle
Rechtsnormen im weitesten Sinne, zum Beispiel auch
kommunale Satzungen und Satzungen sonstiger öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften (zum Beispiel der IHK).

4.4 Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 BbgDSG kann
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nach Absatz 3 auch elektronisch erklärt werden. Diese
Regelung entspricht den modernen datenschutzrecht-
lichen Regelungen im Multimediabereich, die der Bund
und die Länder übereinstimmend getroffen haben. Auch
im allgemeinen Datenschutzrecht soll die Möglichkeit
einer elektronischen Einwilligungserklärung gegeben
sein. Die Anforderungen des § 4 Absatz 3 BbgDSG an
die elektronische Einwilligung verlangen die Verwen-
dung einer qualifizierten elektronischen Signatur ent-
sprechend dem Signaturgesetz. Überall da, wo Rechts-
vorschriften die datenschutzrechtliche Einwilligung vor-
schreiben, gelten hierfür die Voraussetzungen des § 4
Absatz 3 BbgDSG.

4.5 Für die Vorschriften des Brandenburgischen Datenschutz-
gesetzes, die ansonsten die Schriftform anordnen, (unter
anderem § 4b, § 7 Absatz 3, § 11 Absatz 2, § 18 Absatz 2,
§ 23 Absatz 5 BbgDSG) bewirkt die Regelung des § 3a
VwVfG, dass das schriftliche Dokument im herkömm-
lichen Sinne durch das elektronische Dokument mit
qualifizierter elektronischer Signatur ersetzt werden kann.

4.6 In § 4 Absatz 4 BbgDSG wird die in Artikel 15 der EG-Da-
tenschutzrichtlinie1 enthaltene Regelung zum Verbot auto-
matisierter Einzelentscheidungen umgesetzt. Entschei-
dungen, die auf einer Bewertung des Betroffenen beruhen,
und damit sein Persönlichkeitsrecht im Kern berühren,
dürfen nicht allein einer technischen Vorrichtung überlas-
sen werden, sondern müssen letztlich immer von einem
Menschen verantwortet werden. Eine Ausnahme ist nur
durch besonderes Gesetz zulässig, das die Wahrung des
berechtigten Interesses des Betroffenen sicherstellt.

4.7 Das Verbot der automatisierten Einzelentscheidung
kommt dann zum Tragen, wenn mehrere Informationen
über die Persönlichkeit der betroffenen Person zusam-
mengeführt werden und einer rein automatisierten Be-
wertung unterzogen werden sollen. Die ausgewerteten
Informationen müssen dabei eine gewisse Komplexität
(zum Beispiel Angaben über die berufliche Leistung, die
Zuverlässigkeit) aufweisen. Nicht erlaubt ist beispiels-
weise die Beurteilung von Beschäftigten allein auf der
Grundlage von Informationen, die aus einer automati-
sierten Verarbeitung gewonnen wurden. Bloße Vorent-
scheidungen, wie etwa die automatisierte Vorauswahl
im Vorfeld einer Personalbesetzung (automatisierter Ab-
gleich des Personalbestandes anhand bestimmter Such-
kriterien wie Ausbildung, Zusatzqualifikation) sind von
dem Verbot nicht erfasst.

5 Zu § 4a Verarbeitung besonderer Kategorien perso-
nenbezogener Daten

5.1 Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten darf nur auf der Grundlage spezieller Rechts-
vorschriften erfolgen. Diese müssen die Verarbeitung
ausdrücklich regeln oder zwingend voraussetzen.

1 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbietung per-
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31)

5.2 Für alle anderen Fälle bestimmt die Vorschrift entspre-
chend Artikel 8 Absatz 2 der EG-Datenschutzrichtlinie
abschließend die Voraussetzungen, unter denen diese
Daten verarbeitet werden dürfen:

a) Zum einen ist die Datenverarbeitung auf der Grund-
lage der Einwilligung des Betroffenen zulässig. Die
Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf die
jeweils zu verarbeitenden besonderen Kategorien
personenbezogener Daten beziehen. Darüber hinaus
gelten hinsichtlich der Einwilligungserklärung die
übrigen Voraussetzungen von § 4 Absatz 2 und 3
BbgDSG.

b) Neben der Einwilligung ist die Verarbeitung zum
anderen auf der Grundlage einzelner Regelungen
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes zuläs-
sig. Dies betrifft die Verarbeitung (sensibler) Daten
für wissenschaftliche Zwecke (§ 28 BbgDSG), in
Dienst- und Arbeitsverhältnissen (§ 29 BbgDSG),
durch Religionsgesellschaften (§ 15 BbgDSG), durch
den Landtag (§ 31 BbgDSG), für öffentliche Aus-
zeichnungen und Ehrungen (§ 33a BbgDSG), in
Begnadigungsverfahren (§ 33b BbgDSG) sowie bei
der Videoüberwachung und -aufzeichnung (§ 33c
BbgDSG).

5.3 Eine Verarbeitung ist entsprechend Artikel 8 der EG-Da-
tenschutzrichtlinie auch zulässig, wenn der Betroffene
diese Daten offenkundig selbst öffentlich gemacht hat.
Sollen solche Daten verarbeitet werden, obliegt der öf-
fentlichen Stelle eine besondere Sorgfaltspflicht bei der
Prüfung, ob die Daten von dem Betroffenen offenkundig
selbst öffentlich gemacht wurden. Öffentlich gemacht
hat der Betroffene seine Daten beispielsweise dann,
wenn er diese veröffentlicht (zum Beispiel in wissen-
schaftlichen Aufsätzen oder literarisch publiziert) oder
wissentlich in der Öffentlichkeit gegenüber einem unbe-
stimmten Personenkreis, zu dem potenziell jedermann
gehören kann (zum Beispiel auf Versammlungen, im
Fernsehen oder im Internet), kundgibt. Die Preisgabe
gegenüber einem beschränkten Personenkreis (zum Bei-
spiel auf geschlossenen, nicht-öffentlichen Veranstal-
tungen oder innerhalb geschlossener Benutzergruppen
im Internet) reicht nicht aus. Bestehen Zweifel daran,
dass der Betroffene seine Daten selbst öffentlich be-
kannt gemacht hat, ist die Verarbeitung der Daten nur
zulässig, soweit die dafür in § 4a Satz 1 und 2 BbgDSG
bestimmten Voraussetzungen vorliegen.

6 Zu § 4b Widerspruchsrecht des Betroffenen aus be-
sonderem Grund

6.1 Diese Vorschrift entspricht Artikel 14 der EG-Daten-
schutzrichtlinie. Danach hat der Betroffene ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung seiner Daten,
wenn ihr überwiegende schutzwürdige Gründe entge-
genstehen. Dies gilt auch, wenn die Daten Gegenstand
einer rechtmäßigen Verarbeitung auf Grund eines öf-
fentlichen Interesses oder der Ausübung hoheitlicher
Gewalt sind.
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6.2 Das Widerspruchsrecht darf nicht mit der Möglichkeit
des Betroffenen, Verwaltungsakte im verwaltungsgericht-
lichen Vorverfahren anzufechten, verwechselt werden.
Vielmehr kann der Betroffene mit schriftlichem Antrag
ein Verfahren einleiten, in dem seine schutzwürdigen
besonderen persönlichen Interessen mit dem öffent-
lichen Interesse an der Datenverarbeitung im Einzelfall
abzuwägen sind und das mit der Erteilung eines Be-
scheides über die Zulässigkeit der Datenverarbeitung
abgeschlossen wird. Gelangt die Behörde bei der Abwä-
gung zu dem Ergebnis, dass die von dem Betroffenen
vorgetragenen persönlichen Gründe das öffentliche
Interesse an der Verarbeitung der Daten überwiegen,
dann muss diese unterbleiben oder so gestaltet werden,
wie es dem Anliegen des Betroffenen entspricht. Die
Einwendung kann zum Beispiel darauf gerichtet sein,
dass eine Angelegenheit, die höchstpersönliche Daten
zum Gegenstand hat, nicht von zum Bekanntenkreis der
betroffenen Person gehörenden Mitarbeitern bearbeitet
wird. Solche Personen sind nicht zwingend nach § 20
VwVfG in Verbindung mit § 3 VwVfGBbg vom Han-
deln ausgeschlossen.

6.3 Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen mitzu-
teilen. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann nach
den Regeln des Verwaltungsprozessrechtes Widerspruch
eingelegt oder Klage erhoben werden (§§ 68 bis 70 der
Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO).

7 Zu § 7 Sicherstellung des Datenschutzes

7.1 § 7 BbgDSG regelt die Fragen der eigenverantwort-
lichen Durchführung des Datenschutzes in der Landes-
verwaltung, der Kommunalverwaltung und den der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen. Die
Vorschrift wendet sich an die in § 2 Absatz 1 BbgDSG
genannten öffentlichen Stellen und verpflichtet sie, für
ihren Bereich die Ausführung aller Datenschutzvorschrif-
ten sicherzustellen.

7.2 Dabei ist die Datenverarbeitung an dem Ziel auszurich-
ten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie
möglich zu verarbeiten (Grundsatz der Datensparsam-
keit). Ebenso ist zu beachten, dass eine Trennung nach
Betroffenen und Zwecken der Datenverarbeitung ge-
währleistet wird.

7.3 Die angesprochenen öffentlichen Stellen haben unter
anderem dafür zu sorgen, dass die in Datenschutzvor-
schriften enthaltenen Verbote beachtet, Datenschutz-
pflichten erfüllt und die notwendigen Datensicherungs-
maßnahmen getroffen und eingehalten werden. Orien-
tierungshilfen für eine diesbezügliche Prüfung können
sich aus Empfehlungen und/oder Checklisten ergeben,
die von den Datenschutzbeauftragten des Bundes und
der Länder veröffentlicht werden.

7.4 Außerdem müssen die Aufgaben und Verantwortlich-
keiten für den Datenschutz nach § 10 BbgDSG im Rah-
men der Geschäftsverteilung klargestellt werden. Eine

wichtige Aufgabe besteht in der Gewährleistung der ord-
nungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungspro-
gramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden. Dazu gehört beispielsweise das Sicher-
stellen, dass Programme nur zu vorgesehenen Zwecken
eingesetzt werden. Des Weiteren zählt dazu, dass das
Personal, das mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten betraut werden soll, zur fachgerechten Anwen-
dung der Datenverarbeitungsprogramme befähigt wird.

7.5 Die Art und Weise der Ausführung der Datenschutzvor-
schriften bleibt den Normadressaten überlassen, damit
den Besonderheiten der verschiedenen Verwaltungs-
zweige Rechnung getragen werden kann.

7.6 Soweit die Adressaten des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes beabsichtigen, Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften zu erlassen, die die Verarbeitung personen-
bezogener Daten betreffen, ist der Landesbeauftragte für
den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
(LDA) vorab zu beteiligen. Dies betrifft Vorschriften,
die die Verarbeitung personenbezogener Daten sowohl
durch öffentliche Stellen als auch durch nicht-öffentli-
che Stellen regeln. Mit umfasst sind auch solche Rechts-
vorschriften, die von den Gemeinden oder Gemeinde-
verbänden erlassen werden, wie beispielsweise Satzun-
gen.

7.7 Der LDA ist darüber hinaus über Planungen des Landes
zum Aufbau oder zur wesentlichen Änderung automati-
sierter Systeme, mit denen personenbezogene Daten
verarbeitet werden zu unterrichten. Als automatisierte
Informationssysteme sind Verfahren insbesondere dann
anzusehen, wenn sie landesweit oder ressortübergrei-
fend zur Anwendung kommen (zum Beispiel Personal-
verwaltungs-, Dokumentenmanagementsysteme oder
Systeme zur gemeinsamen Bearbeitung bestimmter Ver-
waltungsaufgaben). Gleiches gilt für ressortspezifische
Anwendungen, wenn sehr große Datenmengen bezie-
hungsweise die Daten einer Vielzahl von Personen ver-
arbeitet werden (zum Beispiel bei zu Übermittlungs-
zwecken geführten Registern). Erfasst werden auch Pla-
nungen zur Gestaltung der technischen Infrastruktur,
wie zum Beispiel die E-Government-Strategie des Lan-
des, soweit es um die Prüfung der Erforderlichkeit oder
die Realisierung technischer und organisatorischer Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheitsziele des 
§ 10 BbgDSG im Allgemeinen geht. Der LDA ist recht-
zeitig und mit einer angemessenen Frist zu beteiligen.

7.8 Bevor ein automatisiertes Verfahren zur Verarbeitung
personenbezogener Daten (vergleiche Nummer 3.17)
zum ersten Mal zum Einsatz gebracht wird, bedarf es,
wenn ein Verfahrensverzeichnis nach § 8 BbgDSG zu
erstellen ist, der schriftlichen Freigabe. Das heißt, das
entsprechende Verfahren darf erst dann in Betrieb ge-
hen, wenn es durch die Daten verarbeitende Stelle förm-
lich freigegeben wurde.

Mit der Verpflichtung zur Durchführung eines Freigabe-
verfahrens und der damit verbundenen Vorabüberprü-
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fung eines Verfahrens soll erreicht werden, dass nur sol-
che Verfahren zum Einsatz kommen, die die daten-
schutzrechtlichen Bedingungen in vollem Umfang er-
füllen. Die Beteiligung des behördlichen Datenschutz-
beauftragten sollte bereits zu Beginn der Programment-
wicklung erfolgen, damit nicht später unter Umständen
sehr kostenintensive Nachbesserungen an Programmen
vorgenommen werden müssen.

7.9 Die Freigabe darf nur erfolgen, wenn ein aus einer Risi-
koanalyse entwickeltes Sicherheitskonzept (das zum
Beispiel entsprechend den methodischen Empfehlungen
und Standards des BSI, gegebenenfalls aber auch nach
anderen Kriterien erstellt werden kann) ergeben hat,
dass die von dem Verfahren ausgehenden Risiken für die
Rechte und Freiheiten der Betroffenen durch entspre-
chende technisch-organisatorische Maßnahmen nach 
§ 10 Absatz 1 und 2 BbgDSG beherrscht werden können
und, sofern erforderlich, eine Vorabkontrolle nach § 10a
BbgDSG erfolgt ist.

7.10 Ausgangspunkt des Freigabeverfahrens und Basis des
Sicherheitskonzepts ist die Risikoanalyse. Hierbei ist
ausgehend von den konkret zu verarbeitenden personen-
bezogenen Daten zu untersuchen, ob und wenn ja, wel-
che Risiken für die Rechte der Betroffenen von dem ge-
planten Verfahren ausgehen können. 

7.11 Im Sicherheitskonzept ist darzustellen, wie diese Risi-
ken durch technisch-organisatorische Maßnahmen nach
§ 10 BbgDSG beherrscht werden können. Tiefe und
Umfang des Sicherheitskonzepts orientieren sich an den
spezifischen Risiken, die von einem Verfahren ausgehen
und an der bereits in einer Daten verarbeitenden Stelle
existierenden Sicherheitsarchitektur. Das Sicherheits-
konzept ist entsprechend der technischen Entwicklung
in angemessenen Abständen fortzuschreiben. Eine Fort-
schreibung ist darüber hinaus erforderlich, wenn sich die
Gegebenheiten vor Ort ändern oder geändert haben, bei-
spielsweise nach einem Umzug.

7.12 Im Rahmen der Freigabe ist auch zu überprüfen, ob die
vorgesehene Verarbeitung der Daten datenschutzrecht-
lich zulässig ist (§ 4 BbgDSG), ob das Programm den
vorgesehenen Zweck erfüllt und ob der Grundsatz der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit berücksichtigt
wurde.

7.13 Ein Freigabeverfahren ist auch dann durchzuführen,
wenn in einem bereits freigegebenen Verfahren wesent-
liche Änderungen durchgeführt werden. Wesentlich sind
Änderungen dann, wenn sich die dem Verfahrensver-
zeichnis zugrunde liegenden Sachverhalte erheblich ge-
ändert haben. Solche Änderungen können beispiels-
weise Programmänderungen oder -erweiterungen sein,
bei denen neue beziehungsweise modifizierte Dateien
entstehen oder die Umstellung einer Verarbeitung auf ei-
ne neue Software, Outsourcing oder die Einbeziehung
neuer Kategorien personenbezogener Daten beziehungs-
weise Betroffener erfolgt.

7.14 Welche Organisationseinheit innerhalb einer Daten ver-
arbeitenden Stelle die Freigabe erklärt, unterliegt der Or-
ganisationshoheit der jeweiligen Daten verarbeitenden
Stelle. Dies ist in der Regel die Organisationseinheit, die
die fachliche Verantwortung für die (materielle) Recht-
mäßigkeit des Verfahrens trägt. Aufgrund der Komple-
xität der nach § 10 BbgDSG zu treffenden technischen
Maßnahmen kann die Freigabe - gegebenenfalls nach
Bestätigung der materiellen Rechtmäßigkeit durch die
fachlich zuständige Organisationseinheit - aber auch
durch die für die IT zuständige Organisationseinheit oder
den Leiter der Daten verarbeitenden Stelle erfolgen. In
jedem Falle ist die Fachebene und gegebenenfalls der Ge-
heimschutzbeauftragte in das Freigabeverfahren einzu-
beziehen. Der behördliche Datenschutzbeauftragte soll
beim Freigabeverfahren beratend mitwirken.

7.15 Bei gemeinsam betriebenen Verfahren erfolgt eine Frei-
gabe durch die in der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a
Satz 1 BbgDSG bestimmte Stelle beziehungsweise Stel-
len. Die in der Vereinbarung festgelegte Abgrenzung der
Verantwortlichkeiten schließt auch die Freigabe für die
dem jeweiligen Verantwortungsbereich unterfallenden
Komponenten ein. In der Freigabeerklärung ist auf der
Basis der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a BbgDSG der
Bereich, auf den sich die Freigabe bezieht, zu definieren. 

8 Zu § 7a Behördlicher Datenschutzbeauftragter

8.1 Alle Daten verarbeitenden Stellen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 BbgDSG haben einen behördlichen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Mit der Funktion dürfen nur
Personen betraut werden, die über die technischen, recht-
lichen und organisatorischen Kenntnisse verfügen, die
sie, abhängig von den Gegebenheiten der öffentlichen
Stelle, in die Lage versetzen, ihre Aufgabe wahrzuneh-
men. Die Anforderungen an die Fachkunde sind nicht
einheitlich definiert, sondern hängen unter anderem von
der Größe der öffentlichen Stelle, der Sensibilität der
verarbeiteten personenbezogenen Daten und der einge-
setzten Technik ab. Gefordert sind mindestens Grund-
kenntnisse über Verfahren und Techniken der automati-
schen Datenverarbeitung, allgemeine juristische Kennt-
nisse, Kenntnisse des Datenschutzrechts und sonstiger
relevanter Vorschriften sowie ausreichende Kenntnisse
der Verwaltungsorganisation und -aufgaben.

8.2 Der Beauftragte für den Datenschutz muss die Möglich-
keit erhalten, die notwendigen Kenntnisse durch geeig-
nete Fortbildungsangebote zu erwerben beziehungsweise
zu erweitern.

8.3 Im Rahmen der Prüfung der Zuverlässigkeit des behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten ist sicherzustellen, dass
mit dieser Funktion nur ein Bediensteter betraut wird,
der dadurch nicht in einen Interessenkonflikt mit seinen
regelmäßig wahrzunehmenden sonstigen Aufgaben ge-
rät. Ein Interessenkonflikt ist dann anzunehmen, wenn
der Betroffene hauptverantwortlich für Bereiche ist, die
der Kontrolle des behördlichen Datenschutzbeauftrag-
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ten unterliegen. Dies wäre beispielsweise bei leitenden
Mitarbeitern der Personalstelle, der für die IT zuständi-
gen Organisationseinheit oder bei sonstigen Stellen, de-
ren Hauptaufgabe in der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten besteht, der Fall. Darüber hinaus ist zu ge-
währleisten, dass der behördliche Datenschutzbeauf-
tragte mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet ist.
Dies betrifft sowohl die materielle Ausstattung als auch
den für diese Tätigkeit zur Verfügung stehenden Zeitan-
teil. Letzterer richtet sich vor allem nach den genutzten
Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
Es muss gewährleistet sein, dass der behördliche Daten-
schutzbeauftragte seinen Verpflichtungen im ausrei-
chenden Umfang nachkommen kann. 

8.4 Die Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten kann nur in entsprechender Anwendung des 
§ 626 BGB, der die fristlose Kündigung eines Dienst-
vertrages aus wichtigem Grund regelt, widerrufen wer-
den (§ 7a Absatz 1 Satz 3 BbgDSG). Mit dieser Rege-
lung wird verhindert, dass eine Daten verarbeitende
Stelle ohne triftigen Grund einen behördlichen Daten-
schutzbeauftragten gegen dessen Willen abberuft. Sie
stärkt die Unabhängigkeit der Datenschutzbeauftragten.
Im Interesse der Daten verarbeitenden Stellen an einem
flexiblen Personaleinsatz ist es möglich, den behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten zeitlich befristet zu be-
stellen. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn hierdurch
nicht seine Unabhängigkeit gefährdet wird. Gemäß der
Gesetzesbegründung entspricht eine Befristung dieser
Anforderung, wenn die Bestellung mindestens für fünf
Jahre erfolgt. 

8.5 Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, dass ein Bediensteter
einer anderen Daten verarbeitenden Stelle zum behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten bestellt werden kann.
So können zum Beispiel mehrere kleine Gemeinden ei-
nen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten bestellen.
Es ist jedoch nicht zugelassen, eine Person außerhalb
des öffentlichen Bereichs mit der Aufgabe eines Daten-
schutzbeauftragten zu betrauen.

8.6 Der Beauftragte für den Datenschutz ist in dieser Funk-
tion, also insbesondere bei Wahrnehmung seiner Bera-
tungs- und Kontrolltätigkeit, weisungsfrei. Die Wei-
sungsfreiheit entbindet Beauftragte für den Datenschutz
jedoch nicht davon, nach Recht und Gesetz zu handeln,
zum Beispiel bei der Auskunftserteilung gegenüber Be-
troffenen.

8.7 Absatz 3 Satz 3 sichert die Unabhängigkeit durch ein
ausdrückliches Benachteiligungsverbot. Dadurch sind
Beauftragte für den Datenschutz vor Umsetzungen,
Kündigungen oder anderen Beeinträchtigungen ge-
schützt, die aus einer nicht genehmen Wahrnehmung ih-
rer Funktion als Beauftragte für den Datenschutz her-
rühren könnten. Ob eine Benachteiligung vorliegt, kann
gerichtlich überprüft werden.

8.8 Beauftragte für den Datenschutz sollten in den Organi-
grammen der öffentlichen Stellen gesondert ausgewiesen

werden. Die besondere Stellung des Beauftragten für den
Datenschutz wird dadurch deutlich, dass er sich unmittel-
bar an die Leitung der öffentlichen Stellen wenden kann.

8.9 Der Beauftragte für den Datenschutz kann sich in Zwei-
felsfällen unmittelbar an den LDA wenden.

8.10 In Absatz 5 werden die Aufgaben des behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten exemplarisch aufgeführt:

a) Hinwirken auf die Beachtung datenschutzrecht-
licher Vorschriften umfasst zum Beispiel 

aa) die Prüfung der datenschutzrechtlichen Zuläs-
sigkeit von Verfahren, über deren Einsatz öf-
fentliche Stellen entscheiden. Hierzu ist er über
Vorhaben zur automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrich-
ten.

bb) die Prüfung von Dienstanweisungen und Dienst-
vereinbarungen zum Umgang mit personenbe-
zogenen Daten der Beschäftigten, 

cc) die Prüfung, ob die Individualrechte Betroffe-
ner auf Benachrichtigung, Auskunft, Berichti-
gung, Löschung und Sperrung beachtet werden
und

dd) die Unterbreitung von Hinweisen und Vorschlä-
gen zur Datenvermeidung und Datensparsam-
keit und zur Verbesserung technischer und 
organisatorischer Maßnahmen gemäß § 10
BbgDSG.

b) Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäf-
tigten Personen mit den einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften vertraut zu machen. Hierzu
kann er Mitarbeiterschulungen vornehmen, soweit
solche nicht im Rahmen der zentralen Mitarbeiter-
fortbildung erfolgen.

c) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist ver-
pflichtet, die öffentlichen Stellen bei der Ausfüh-
rung der Vorschriften des Brandenburgischen Da-
tenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtli-
cher Vorschriften zu unterstützen. Die Verantwort-
lichkeit für den Datenschutz liegt unverändert bei
den verantwortlichen öffentlichen Stellen. Der be-
hördliche Datenschutzbeauftragte hat dementspre-
chend keine Weisungsbefugnisse innerhalb der öf-
fentlichen Stellen. In welchem Umfang die Unter-
stützung der Daten verarbeitenden Stelle durch den
behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der Erar-
beitung von Risikoanalyse und Sicherheitskonzept
nach § 7 Absatz 3 BbgDSG erfolgt, bleibt der Orga-
nisationsentscheidung der jeweiligen Daten verar-
beitenden Stelle vorbehalten. Er ist jedoch in jedem
Fall einzubeziehen. Die Beteiligung sollte möglichst
frühzeitig geschehen.

d) Der behördliche Datenschutzbeauftragte führt ge-
mäß § 8 Absatz 2 BbgDSG das Verfahrensverzeich-
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nis. Mithin erteilt er hieraus auch Auskünfte nach 
§ 8 Absatz 4 BbgDSG an Interessierte.

e) Im Hinblick auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts
vom 29. Oktober 1997 (NJW 1998 S. 2466) kann
vereinbart werden, dass Verfahren der jeweiligen
Personalvertretungen nicht in das vom behördlichen
Datenschutzbeauftragten geführte Verfahrensver-
zeichnis aufgenommen werden. Ungeachtet dessen
hat der behördliche Datenschutzbeauftragte ein un-
eingeschränktes Kontrollrecht beim Personalrat 
(§ 94 Absatz 1 des Personalvertretungsgesetzes für
das Land Brandenburg).

f) Behördliche Datenschutzbeauftragte haben die Vor-
abkontrolle nach § 10a BbgDSG durchzuführen.

g) Durch die Regelung des § 7a Absatz 5 Satz 4
BbgDSG wird eine effektive Aufgabenerfüllung da-
durch abgesichert, dass dem behördlichen Daten-
schutzbeauftragten bei der Kontrolle weder das Per-
sonalakten- noch das Arztgeheimnis entgegengehal-
ten werden können. Ebenso ist eine Überprüfung
nicht von der Einwilligung der Betroffenen abhän-
gig.

9 Zu § 8 Verfahrensverzeichnis

9.1 Jede Stelle, die personenbezogene Daten selbst automa-
tisiert verarbeitet oder im Auftrag verarbeiten lässt, hat
Verzeichnisse über die dabei angewandten Verfahren zu
führen, soweit nicht die Ausnahmetatbestände von § 8
Absatz 5 BbgDSG vorliegen. Beim Anlegen der Ver-
zeichnisse sind die Verordnung zum Verfahrensverzeich-
nis (VerfVerzV) und die hierzu ergangenen Hinweise
des Ministeriums des Innern vom 14. Oktober 2009 zu
beachten (Anlage 1). 

9.2 Die Verzeichnisse sollten von den fachlich zuständigen
Stellen, gegebenenfalls mit Unterstützung beziehungs-
weise Beratung des behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten und des IT-Sicherheitsbeauftragten erarbeitet
werden.

9.3 Der behördliche Datenschutzbeauftragte führt die Ver-
fahrensverzeichnisse. Dies bedeutet, dass er die Verfah-
rensverzeichnisse einer Daten verarbeitenden Stelle sam-
melt und zur Einsichtnahme bereithält. Die Verfahrens-
verzeichnisse sind ihm daher spätestens unverzüglich
nach Beginn der Datenverarbeitung beziehungsweise
nach einer wesentlichen Änderung eines Verfahrens zu-
zuleiten.

10 Zu § 9 Gemeinsame Verfahren, automatisiertes Ab-
rufverfahren und regelmäßige Datenüber-
mittlung

10.1 Gemeinsame Verfahren sind solche Verfahren, die von
mehreren Stellen genutzt werden, um personenbezoge-
ne Daten in oder aus einem gemeinsamen Datenbestand
zu verarbeiten. Maßgeblich ist die Nutzung eines ge-

meinsamen Datenbestandes, zum Beispiel einer Daten-
bank. Werden lediglich einheitliche Programme einge-
setzt, bei denen jedoch keine gemeinsame Datenbank
genutzt wird, liegt kein gemeinsames Verfahren vor.
Keine gemeinsamen Verfahren sind daher beispiels-
weise Verfahren, bei denen die beteiligten Stellen zwar
die gleiche Software nutzen und gegebenenfalls die Da-
tenverarbeitung im Wege der Auftragsdatenverarbeitung
beim gleichen Auftragnehmer durchführen lassen, aber
die jeweiligen Datenverarbeitungen in getrennten Da-
tenbanken ablaufen.

10.2 Der Einrichtung von automatisierten Verfahren zur Di-
rektabfrage von personenbezogenen Daten aus Daten-
beständen als Informationsaustausch zwischen Behör-
den und sonstigen öffentlichen Stellen kommt unter den
Aspekten des Datenschutzes und der Datensicherheit
besondere Bedeutung zu. Die abrufende Stelle erhält
durch den Anschluss die Möglichkeit, über bestimmte
Datenbestände der Daten verarbeitenden Stelle zu ver-
fügen. 

10.3 Vor der Einrichtung gemeinsamer oder automatisierter
(Abruf-)Verfahren ist eine Prüfung vorzunehmen, ob
dies unter Beachtung der Rechte der Betroffenen und
der Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. 
Die Einrichtung solcher Verfahren auf der Grundlage
von § 9 BbgDSG kommt nur dann in Betracht, wenn et-
waige Risiken für die Rechte der Betroffenen nicht be-
stehen oder durch technische und organisatorische Maß-
nahmen abgesichert werden können. Wegen der beson-
deren Risiken unterliegen diese Verfahren der Vorab-
kontrolle durch den behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten nach § 10a BbgDSG. Sofern sich im Rahmen der
Prüfung nach Absatz 1 oder § 10a BbgDSG herausstellt,
dass sich das Risiko unrechtmäßiger Datenabrufe nicht
beherrschen lässt, ist die Einrichtung unzulässig.

10.4 Der LDA ist rechtzeitig und mit angemessener Frist für
eine Bewertung vor der Einrichtung eines gemeinsamen
Verfahrens oder eines automatisierten Abrufverfahrens
zu unterrichten.

10.5 In Absatz 1a Satz 1 wird bestimmt, dass die an einem ge-
meinsamen Verfahren beteiligten Stellen die Aufgaben
klar abzugrenzen haben. Hierdurch soll erreicht werden,
dass für jede beteiligte Stelle Klarheit über die Verant-
wortlichkeiten besteht und bei Verstößen gegen daten-
schutzrechtliche Vorschriften die verantwortliche Stelle
identifiziert werden kann. Absatz 1a Satz 2 soll weitest-
gehende Transparenz für das gesamte Verfahren ge-
währleisten. Hierzu sind die Verfahrensverzeichnisse al-
ler beteiligten Stellen bei der für das Verfahren insge-
samt zuständigen Stelle zusammenzuführen und dort
zur Einsicht gemäß § 8 Absatz 4 BbgDSG bereit zu hal-
ten.  

10.6 Die Regelung von Absatz 1b dient der Durchsetzung der
Rechte der Betroffenen. Diese können sich an jede der be-
teiligten Stellen wenden, welche das Anliegen an die im
Einzelfall verantwortliche Stelle weiterzuleiten haben.
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10.7 Die in Absatz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Angaben er-
gänzen beziehungsweise konkretisieren § 10 BbgDSG.
Ihre Dokumentation erfolgt zu Kontrollzwecken zusätz-
lich zu den nach § 8 BbgDSG im Verfahrensverzeichnis
verzeichneten Angaben. Die Gesamtheit der in Absatz 2
genannten Aspekte sind in die Überlegungen hinsicht-
lich der Angemessenheit nach Absatz 1 einzubeziehen.
Durch die Verpflichtung zur Dokumentation dieser An-
gaben wird insbesondere die Selbstkontrolle der spei-
chernden Stelle unterstützt. Die Angaben dienen aber
auch als Grundlage einer externen Kontrolle durch den
LDA beziehungsweise gegebenenfalls der Aufsichtsbe-
hörde. Daneben besteht für die an einem Abrufverfahren
beteiligten Stellen die Verpflichtung, jeweils für ihren
Bereich die nach § 10 BbgDSG erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, das Verfahren gemäß § 7 Absatz 3 in Ver-
bindung mit § 10a BbgDSG freizugeben und ein Ver-
fahrensverzeichnis nach § 8 BbgDSG zu erstellen.

10.8 Absatz 2 Satz 2 eröffnet die Möglichkeit, dass auch die
Fachaufsichtsbehörde die notwendigen Festlegungen
treffen kann. Dies dient insbesondere bei gleichartigen
Abrufverfahren, die mehrere öffentliche Stellen anbie-
ten wollen, der Vereinfachung.

10.9 Absatz 3 bestimmt, dass die Verantwortlichkeit für die
Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung im automatisier-
ten Abrufverfahren auf Seiten des Empfängers der Daten
liegt. Ein Abruf darf nur erfolgen, wenn die materiellen
Voraussetzungen für eine Datenübermittlung vorliegen
(zum Beispiel § 14 BbgDSG). Die Verlagerung der Ver-
antwortlichkeit für die Übermittlung der Daten auf den
Datenempfänger ist darin begründet, dass die über-
mittelnde Stelle im Einzelfall keinen Einfluss auf den
Datenabruf hat. Die übermittelnde Stelle trägt jedoch in-
soweit Verantwortung, als sie anlassbezogen die Zuläs-
sigkeit der Datenübermittlung prüft, um bei eventuell
festgestellten Verstößen die erforderlichen Maßnahmen
ergreifen zu können, zum Beispiel die Beendigung des
Abrufverfahrens, wenn sonst die schutzwürdigen Belan-
ge der Betroffenen verletzt sind oder die Anzeige einer
Ordnungswidrigkeit beziehungsweise Straftat (§ 38
BbgDSG). Darüber hinaus ist die übermittelnde Stelle
verpflichtet, durch geeignete technische und organisato-
rische Maßnahmen erfolgte Datenübermittlungen stich-
probenartig zu überprüfen. Eine Überprüfung jeden Ab-
rufs würde dem Sinn und Zweck der Einrichtung eines
automatisierten Abrufverfahrens und der damit beab-
sichtigten Vereinfachung von Verwaltungsabläufen zu-
widerlaufen. Die Größe der Stichprobe orientiert sich vor
allem an der Sensibilität der abzurufenden Daten. Die
diesbezüglichen Überlegungen sind Bestandteil des Si-
cherheitskonzepts nach § 7 Absatz 3 BbgDSG. 

10.10 Sofern innerhalb einer öffentlichen Stelle automatisier-
te Verfahren zur Weitergabe von Daten im Sinne von 
§ 14 Absatz 5 BbgDSG eingerichtet werden, gelten die
vorstehenden Ausführungen entsprechend.

10.11 Die vorstehenden Ausführungen finden auf die Zulas-
sung regelmäßiger Datenübermittlungen entsprechend
Anwendung. 

11 Zu § 10 Technische und organisatorische Maßnah-
men

11.1 Datenverarbeitende Stellen oder die in ihrem Auftrag tä-
tigen Stellen haben die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um
die Ausführung der Vorschriften des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den
Datenschutz zu gewährleisten. Die Verpflichtung zur
Durchführung von Maßnahmen nach § 10 BbgDSG gilt
für die automatisierte und nicht-automatisierte Daten-
verarbeitung, also auch für manuelle Karteien und Ak-
ten. Für den Bereich der Landesverwaltung ist die IT-Si-
cherheitsleitlinie der Landesregierung vom 22. Septem-
ber 2009 (ABl. S. 2090) zu beachten. Andere Stellen
können diese Leitlinie zur Orientierung heranziehen oder
diese für verbindlich erklären. 

11.2 Die Überlegungen hinsichtlich der zu treffenden techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen sollten un-
mittelbar zu Beginn der Programmentwicklung ange-
stellt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass
die Anforderungen in die Ausschreibungen beziehungs-
weise in das Pflichtenheft aufgenommen und durch die
Produkte später gewährleistet werden, ohne dass es kos-
tenintensiver Nachrüstungen bedarf.

Es gilt dabei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der
Aufwand für die Maßnahmen hat in einem angemesse-
nen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck zu ste-
hen, wobei sich die Maßnahmen nach dem jeweiligen
Stand der Technik richten. Stand der Technik sind am
Markt verfügbare Produkte. Die Anforderungen an die
zu treffenden Maßnahmen richten sich nach dem Schutz-
bedarf der personenbezogenen Daten. Je größer dieser
ist, desto höhere Anforderungen sind an die zu treffen-
den technischen und organisatorischen Maßnahmen zu
stellen. 

11.3 Ob eine Maßnahme angemessen ist, kann nur anhand
der konkreten Umstände des Einzelfalles entschieden
werden. Dabei sind der vom Brandenburgischen Daten-
schutzgesetz oder von anderen datenschutzrechtlichen
Vorschriften verlangte Schutz der Daten, das durch die
Maßnahme erreichte Schutzniveau und der damit ver-
bundene  Aufwand zu betrachten. Ebenso ist das Aus-
maß der zu erwartenden Schäden für die Rechte der Be-
troffenen in die Prüfung, ob eine Maßnahme beziehungs-
weise das hinsichtlich eines Verfahrens bestehende
Schutzniveau angemessen ist, einzubeziehen. 

11.4 Als Entscheidungshilfen bei der Angemessenheitsprü-
fung können neben der Art der verarbeiteten Daten und
ihrer Schutzwürdigkeit auch die Menge der verarbeite-
ten Daten sowie die Art der eingesetzten Verfahren die-
nen. So erfordern zum Beispiel Angaben über gesund-
heitliche Verhältnisse, strafbare Handlungen, religiöse
oder politische Anschauungen weitergehende Schutz-
vorkehrungen. Gleiches gilt, je mehr Daten über Betrof-
fene gespeichert werden (zum Beispiel mit Hilfe einer
Datenbank) oder bei der Verknüpfung mehrerer Daten-
bestände.
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11.5 Es sind immer alle erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die Ausfüh-
rung der Vorschriften des Brandenburgischen Daten-
schutzgesetzes zu gewährleisten. Soweit im Einzelfall
eine Maßnahme nicht oder nicht vollständig umgesetzt
wird, ist die dadurch entstehende Lücke durch entspre-
chende alternative Maßnahmen zur Erfüllung der An-
forderungen zu schließen. Entscheidend ist das insge-
samt gewährleistete Schutzniveau. Dieses bestimmt sich
nach der Gesamtheit der getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen. Die Datensicherheit ist
dann ausreichend, wenn die getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit ei-
nen hinreichenden Schutz gegen die Beeinträchtigung
schutzwürdiger Interessen der Betroffenen beim Um-
gang mit ihren Daten gewährleisten. 

11.6 Der zur Datensicherheit Verpflichtete muss in eigener
Verantwortung unter den in Betracht kommenden tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen jene aus-
wählen, die den vorgeschriebenen Schutz der Daten ge-
währleisten. Im Falle der Auftragsdatenverarbeitung
wirken Auftraggeber und Auftragnehmer zusammen.
Für das gesamte Verfahren trägt der Auftraggeber die
Verantwortung.

11.7 § 7 Absatz 3 Satz 3 BbgDSG verpflichtet dazu, das Si-
cherheitskonzept fortzuschreiben, das heißt die Tech-
nikentwicklung zu beobachten und dementsprechend
die Schutzmaßnahmen in angemessenen Abständen zu
überprüfen und bei Bedarf nachzubessern.

11.8 Die in Absatz 2 neu eingeführten sechs Sicherheitsziele
sind technologieunabhängig und zeigen einen Sicher-
heitsrahmen auf, der auch bei neuen Formen der Daten-
verarbeitung anwendbar ist. Das Brandenburgische Da-
tenschutzgesetz greift teilweise die auch für die Sicher-
heit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) notwen-
digen Sicherheitsziele auf (Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit), teilweise geht es mit den in Absatz 2 fest-
gelegten weiteren Sicherheitszielen (Authentizität, Re-
visionsfähigkeit, Transparenz) im Interesse eines wirk-
samen Schutzes der personenbezogenen Daten darüber
hinaus.

Gewährleistung der Sicherheitsziele:

a) Vertraulichkeit ist dann gewährleistet, wenn die ge-
speicherten Daten nicht in die Hände Unbefugter
geraten können. Dieses Ziel kann durch verschiede-
ne Maßnahmen erreicht werden. In Betracht kom-
men die Festlegung von Modalitäten zur Benutzer-
identifikation und -autorisierung. Dies kann durch
die Vergabe von Benutzername und Passwort, aber
auch durch die Nutzung von Chipkarten und PIN er-
folgen. Des Weiteren ist ein Berechtigungskonzept
notwendig, damit Nutzer nur auf die tatsächlich be-
nötigten Daten zugreifen können. Zu denken ist
auch an die sichere Aufbewahrung oder Unterbrin-
gung der verwendeten Hardware und Backup-Da-
tenträger, die Nutzung von Verschlüsselungssoft-
ware bei der Speicherung in unsicheren Umgebun-

gen (zum Beispiel Notebook, Laptop, lokaler PC)
oder besonders sensibler Daten in Datenbanken und
bei der Datenübertragung in Netzwerken oder die
vertrauliche Behandlung von Angaben über verwen-
dete Hard- und Software und die Systemkonfigura-
tion.

b) Integrität ist gewährleistet, wenn die Datenbestände
unversehrt, vollständig und aktuell sind, also ver-
lässlich richtig. Integrität muss während aller Pha-
sen der Datenverarbeitung von der Erhebung bis zur
Sperrung/Löschung gegeben sein (vergleiche § 3
Absatz 2 BbgDSG). Unter anderem muss gewähr-
leistet sein, dass Daten nicht durch Computerviren
oder andere Schadsoftware verfälscht werden. Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Integrität sind bei-
spielsweise der Einsatz von digitalen Signaturen, 
Firewalls und Anti-Viren-Software, eine Plausibili-
tätskontrolle bei der Dateneingabe oder die Bildung
und Kontrolle von Prüfsummen.

c) Verfügbarkeit bedeutet, dass die Daten zeitgerecht,
das heißt in einer angemessenen Zeitdauer, zur Ver-
fügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet oder
genutzt werden können. Die Verfügbarkeit bezieht
sich nicht nur auf die gespeicherten personenbezo-
genen Daten, sondern gleichermaßen auf die Hard-
ware und die zur Verarbeitung erforderlichen Pro-
gramme. Das Datenverarbeitungssystem ist hin-
sichtlich der Verfügbarkeit in seiner Gesamtheit zu
betrachten. Welche Anforderungen hinsichtlich der
Verfügbarkeit zu stellen sind, richtet sich vor allem
nach der Art der Datenverarbeitungsprozesse. Im
Sicherheitsbereich sind höhere Anforderungen zu
stellen als beispielsweise bei Registraturverfahren.
Verfügbarkeit kann gewährleistet werden durch
Maßnahmen der Datensicherung, des Einsatzes re-
dundanter Systeme (Ausweichrechenzentren, Server
und Festplatten), unterbrechungsfreie Stromversor-
gung und der regelmäßigen Systemwartung.  

d) Die Authentizität ist dann gewährleistet, wenn ein
Dokument beziehungsweise Datum zweifelsfrei sei-
nem Ursprung zugeordnet werden kann. Die Ge-
währleistung der Authentizität ist hauptsächlich bei
elektronisch übertragenen Daten von Bedeutung.
Den Gefährdungen kann durch Verfahren begegnet
werden, bei denen die Herkunft der Daten nachvoll-
ziehbar ist. Bei der Bewertung der Verfahren sind
verwendete Hardwarekomponenten und Program-
me einzubeziehen, zum Beispiel beim E-Government
oder beim elektronischen Zahlungsverkehr. Beispiel:
Einsatz von Signaturverfahren, bei denen rechtsver-
bindlich festgestellt werden kann, ob die Daten von
den Betroffenen autorisiert (zum Beispiel digital sig-
niert) sind oder wer Urheber von Daten ist, die nicht
von den Betroffenen stammen (zum Beispiel bei Da-
tenübermittlung).

e) Revisionsfähigkeit bedeutet, dass nachprüfbar ist,
wie Daten in einen Datenbestand gelangt sind und
welche Veränderungen sie im Laufe der Zeit durch
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wen erfahren haben. Nachprüfbar muss sein, wer für
das Aufnehmen bestimmter Daten in einen Daten-
bestand oder ihr Entfernen daraus die Verantwor-
tung trägt. Dies kann durch entsprechende Proto-
kolldateien gewährleistet werden, die jedoch selbst
ein datenschutzrechtliches und personalrechtliches
Risiko bergen und deshalb einer engen Zweckbin-
dung nach § 29 Absatz 4 BbgDSG unterliegen.

f) Zur Herstellung von Transparenz sind automatisier-
te Verfahren in aktueller Form nachvollziehbar zu
dokumentieren. Die einzelnen Verfahrensschritte
müssen dabei so beschrieben werden, dass die Sys-
tematik der Prozesse ohne erheblichen zusätzlichen
Aufwand nachvollziehbar wird. Transparenz wird vor
allem durch die Dokumentation der Freigabe nach 
§ 7 Absatz 3 BbgDSG und der gegebenenfalls durch-
zuführenden Vorabkontrolle nach § 10a BbgDSG,
das ordnungsgemäße Führen des Verfahrensver-
zeichnisses sowie der Dokumentation von wesent-
lichen Programmänderungen beziehungsweise die
laufende Fortschreibung der Programmdokumenta-
tion hergestellt.

11.9 Abhängig von den jeweiligen technischen Gegebenhei-
ten sind im Einzelfall die Maßnahmen festzulegen, die
den geforderten Sicherheitsrahmen erfüllen. Die Maß-
nahmen müssen zur Erreichung des angestrebten Schutz-
niveaus angemessen sein und das verbleibende Restrisi-
ko tragbar machen. Dementsprechend ist vor dem Ein-
satz eines automatisierten Verfahrens gemäß § 7 Absatz 3
BbgDSG ein Sicherheitskonzept zu erstellen und dabei

a) der Grad der Schutzbedürftigkeit der personenbezo-
genen Daten festzustellen,

b) eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchzufüh-
ren,

c) geeignete und dem Stand der Technik entsprechen-
de Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz
und Datensicherheit zu bestimmen und umzusetzen
sowie

d) eine entsprechende Kontrolle und Fortschreibung
des Sicherheitskonzeptes zu gewährleisten.

11.10 Nicht-automatisierte Verfahren sind solche Verfahren, in
denen die Verfahrensschritte ohne Hilfe programmge-
steuerter Geräte ablaufen. Dabei ist es unerheblich, ob
diesen Verfahren automatisierte Verfahren vorausgehen
oder nachfolgen. Datenverarbeitung in nicht-automati-
sierten Verfahren findet zum Beispiel in manuellen Kar-
teien, Sammlungen gleichartiger Formblätter oder her-
kömmlichen Akten statt.

11.11 Sammlungen von Datenträgern, die zugleich in automa-
tisierten Verfahren verarbeitet werden, unterliegen hin-
sichtlich ihrer automatisierten Verarbeitung dem Absatz 2,
hinsichtlich ihrer nicht-automatisierten Verarbeitung
dem Absatz 3. Auch für diese Verfahren sind jedoch

nach Absatz 1 geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen, um der Beeinträchtigung
schutzwürdiger Belange Betroffener entgegenzuwirken.
Der Verhinderung des Zugriffs durch Unbefugte (Ver-
traulichkeit) kommt bei der nicht automatisierten Verar-
beitung und bei Akten zentrale Bedeutung zu. Wenn dies
erreicht ist, dann ist in aller Regel auch ausgeschlossen,
dass jemand unbefugt Daten zur Kenntnis nehmen oder
diese verändern oder löschen kann. Notwendigkeit und
Umfang einzelner Maßnahmen der Datensicherheit be-
urteilen sich nach oben dargestellten Grundsätzen.

12 Zu § 10a Vorabkontrolle

12.1 Immer dann, wenn die Verarbeitung personenbezogener
Daten besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten
der Betroffenen birgt, hat eine Vorabkontrolle dieser Da-
tenverarbeitungen durch den behördlichen Datenschutz-
beauftragten zu erfolgen. Die Vorabkontrolle ist, sofern
sie erforderlich ist, Voraussetzung für die Freigabe der
automatisierten Datenverarbeitung nach § 7 Absatz 3
BbgDSG.

12.2 Bei gemeinsamen Verfahren nach § 9 BbgDSG erfolgt
die Vorabkontrolle durch den behördlichen Datenschutz-
beauftragten der entsprechend der Vereinbarung nach 
§ 9 Absatz 1a BbgDSG jeweils für die Freigabe verant-
wortlichen Stelle. 

12.3 Sofern die zuständige oberste Landesbehörde oder die
von ihr bestimmte Stelle gemäß § 7 Absatz 3 Satz 4 und
6 BbgDSG die Freigabe erklärt, kann eine gegebenen-
falls im Vorfeld der Freigabe notwendige Vorabkontrol-
le durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten der
die Freigabe erklärenden Stelle erfolgen. 

12.4 Absatz 2 bestimmt, in welchen Fällen besondere Risiken
im Sinne von Absatz 1 Satz 1 insbesondere bestehen.
Verfahren nach § 9 Absatz 1 BbgDSG bergen in aller
Regel besondere Risiken für die Rechte der Betroffenen.
Daher ist bei diesen Verfahren besonderes Augenmerk
auf eine Vorabkontrolle zu legen, um die Rechte der Be-
troffenen angemessen zu schützen. Auch die Verarbei-
tung besonderer Arten von Daten sowie die Ausgabe
mobiler personenbezogener Speicher- und Verarbeitungs-
medien bergen besondere beziehungsweise spezifische
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffen. Da-
her ist vor Beginn solcher Verarbeitungen immer eine
Vorabkontrolle durchzuführen. Dies gilt auch für Daten,
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis un-
terfallen. Die Aufzählung in Absatz 2 ist nicht abschlie-
ßend. Es sind darüber hinaus noch weitere Verfahren
denkbar, bei denen eine Vorabkontrolle erforderlich ist.
Hierbei kommt es auf eine Einzelfallbetrachtung an. Als
Maßstab können beispielsweise die Menge der zu verar-
beitenden personenbezogenen Daten, die betroffenen
Personengruppen oder aber  die Art der zu verarbeiten-
den Daten herangezogen werden. Aber auch weitere 
Gesichtspunkte, zum Beispiel eine beabsichtigte Ver-
knüpfung verschiedener Datenbestände sind zu betrach-
ten.  
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12.5 Gemäß Absatz 3 sind dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten insbesondere das Ergebnis der Risikoanalyse
und das Sicherheitskonzept sowie die Angaben für das
Verfahrensverzeichnis zuzuleiten. Es handelt sich hier-
bei um eine Bringschuld der Daten verarbeitenden Stel-
le gegenüber dem behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten. Die übergebenen Unterlagen müssen eine umfas-
sende Prüfung des Verfahrens ermöglichen, so dass ge-
gebenenfalls noch weitere als die vorgenannten Unterla-
gen zu übermitteln sind. Der behördliche Datenschutz-
beauftragte führt die Vorabkontrolle auf der Grundlage
der ihm übergebenen Unterlagen durch. Erst wenn das
Ergebnis der Vorabkontrolle vorliegt, darf die Daten ver-
arbeitende Stelle die Freigabe erklären (§ 7 Absatz 3
BbgDSG).

12.6 Im Rahmen der Vorabkontrolle wird durch den behörd-
lichen Datenschutzbeauftragten insbesondere geprüft,
ob das Verfahren datenschutzrechtlich zulässig ist, die
Rechte der Betroffenen (vor allem auf Auskunft, Be-
richtigung und Löschung) gewahrt werden und die vor-
gesehenen technischen und organisatorischen Maßnah-
men angesichts der besonderen Risiken des Verfahrens
ausreichend sind.

12.7 In Zweifelsfällen hat der behördliche Datenschutzbe-
auftragte den LDA zu konsultieren. Dies bedeutet, dass
dem LDA in diesem Fall die Gelegenheit gegeben wer-
den muss, zu dem Verfahren eine Stellungnahme abzu-
geben. Hierfür ist eine angemessene Frist einzuplanen. 

13 Zu § 11 Verarbeitung personenbezogener Daten im
Auftrag

13.1 § 11 Absatz 1 BbgDSG ermächtigt Stellen des öffent-
lichen Bereiches personenbezogene Daten durch andere
Stellen oder Personen im Rahmen eines Auftragsver-
hältnisses (Vertrages) verarbeiten zu lassen. Dabei bleibt
der Auftraggeber für die Einhaltung des Datenschutzes
verantwortlich und ist insofern auch die verantwortliche
Stelle für den Fall, dass ein Betroffener seine Rechte gel-
tend macht.

13.2 Unter Datenverarbeitung im Auftrag versteht man die
Durchführung von Hilfs- beziehungsweise Unterstüt-
zungsarbeiten bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch eine andere Stelle in vollständiger Abhän-
gigkeit und entsprechend den Weisungen des Auftragge-
bers. Die Weitergabe von Daten an den Auftragnehmer
stellt keine Datenübermittlung an einen Dritten dar (sie-
he § 3 Absatz 2 Nummer 4 und Absatz 4 Nummer 3
BbgDSG und oben Nummern 3.8 sowie 3.16). Wird die
Aufgabe der anderen Stelle demgegenüber zur selbstän-
digen Erledigung übertragen, spricht man von einer Funk-
tionsübertragung, die nicht unter § 11 BbgDSG fällt.
Die Weitergabe der Daten an ein Unternehmen (private
Stellen) oder eine andere öffentliche Stelle zur Durch-
führung der entsprechenden (Teil-) Aufgabe wäre eine
Datenübermittlung, für die die Voraussetzungen des § 16
BbgDSG beziehungsweise § 14 BbgDSG vorliegen
müssen.

13.3 Bevor ein Vertrag nach § 11 BbgDSG geschlossen wird,
ist durch die Daten verarbeitende Stelle auch zu prüfen,
wie eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung sicherge-
stellt werden kann, wenn der Vertrag endet, zum Bei-
spiel nach einer fristlosen Kündigung wegen daten-
schutzrechtlicher Verstöße oder aber, wenn die Vertrags-
partner nach Vertragsende kein Interesse an der Verlän-
gerung des Vertrages haben. In dem für das entspre-
chende Verfahren zu erstellende Sicherheitskonzept ist
dieses Risiko zu betrachten und darzustellen, wie es be-
herrscht werden kann.  

13.4 Gemäß § 11 Absatz 1 Satz 3 BbgDSG muss der Auf-
traggeber in den Fällen, in denen das Brandenburgische
Datenschutzgesetz keine Anwendung auf den Auftrag-
nehmer findet, vertraglich sicherstellen, dass die Vor-
schriften dieses Gesetzes befolgt und vom Auftraggeber
veranlasste Kontrollen ermöglicht werden. Dies betrifft
öffentliche Stellen als Auftragnehmer mit Sitz außerhalb
des Landes Brandenburg sowie nicht-öffentliche Stel-
len. Veranlasste Kontrollen können auf dieser Grundla-
ge beispielsweise vom behördlichen Datenschutzbeauf-
tragten des Auftraggebers, von der örtlich zuständigen
Kontrollbehörde oder bei nicht-öffentlichen Stellen im
Land Brandenburg vom LDA Brandenburg vorgenom-
men werden. 

13.5 Absatz 2 Satz 1 bestimmt Inhalt und Form des Vertrages.
Die Schriftform ist sowohl für den Auftrag als auch für
etwaige Unterauftragsverhältnisse sowie jede Ergän-
zung oder Änderung innerhalb des Auftragsverhältnis-
ses zwingend. Darüber hinaus sind die in Absatz 2 ge-
nannten Mindestanforderungen für den Inhalt des Ver-
trages umzusetzen. Die entsprechenden Anforderungen
sind detailliert zu regeln. Keinesfalls reicht eine Formu-
lierung wie „die einschlägigen datenschutzrechtlichen
Vorschriften sind zu beachten“ aus. Zu den erforder-
lichen Festlegungen des Auftraggebers gehören unter
anderem die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche
von Auftraggeber und Auftragnehmer, Regelungen des
Verfahrens zum Test und zur Freigabe der Programme,
Verfahren zur Fortschreibung, Änderung, Löschung und
Sperrung sowie die Vorgabe der erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen nach § 10
BbgDSG. Ist der Auftragnehmer eine nicht-öffentliche
Stelle sollte vereinbart werden, dass nur Beschäftigte
eingesetzt werden, die nach dem Verpflichtungsgesetz
verpflichtet sind; dies kommt insbesondere in Betracht,
wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, die
durch Berufs- oder besondere Amtsgeheimnisse ge-
schützt sind. Zu berücksichtigen ist, dass die Pflichten
der Daten verarbeitenden Stelle insbesondere nach den
§§ 7, 8, 10 und 10a BbgDSG fortbestehen und sich die
entsprechenden Sicherheitskonzepte auch auf den Auf-
tragnehmer beziehen müssen. Dieser kann die Daten
verarbeitende Stelle bei der Erarbeitung der Unterlagen
unterstützen. Sind im Vertrag Unterauftragsverhältnisse
vorgesehen, so muss der Auftraggeber dafür sorgen, dass
der Auftragnehmer mit dem Unterauftragnehmer Verträ-
ge abschließt, die die Einhaltung der gegenüber dem
Auftraggeber bestehenden Pflichten gewährleisten, und
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damit einen gleichwertigen Schutz der personenbezoge-
nen Daten sicherstellt. Eine Checkliste, welche Rege-
lungen in einem Vertrag nach § 11 BbgDSG mindestens
zu vereinbaren sind, ist in Anlage 2 enthalten. 

13.6 Nach Absatz 2 Satz 2 muss der Auftragnehmer die Ge-
währ für die Einhaltung der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen nach § 10 BbgDSG bieten. Hiervon
muss sich der Auftraggeber bei der Auswahl und im
Rahmen der Durchführung des Auftragsverhältnisses
überzeugen. Je nach Art des Auftrags kann hierfür ein
Besuch vor Ort notwendig sein.

13.7 Besondere Maßnahmen bei der Auswahl und Beauftra-
gung sind zu treffen, wenn die Daten einer gesetzlichen
Geheimhaltungspflicht oder einem besonderen Berufs-
oder Amtsgeheimnis unterliegen. Nicht-öffentliche Stel-
len sollen nur dann beauftragt werden, wenn keine schutz-
würdigen Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

13.8 Von der Möglichkeit der Auftragserteilung durch die
Fachaufsichtsbehörde darf Gebrauch gemacht werden,
wenn bei nachgeordneten Behörden mit gleicher Aufga-
benstellung der Auftragnehmer aus Rationalisierungs-
gründen ein einheitliches Verfahren anwenden soll. Der
Umfang der Weisungsbefugnisse von Fachaufsichtsbe-
hörden und verantwortlicher Stelle gegenüber dem Auf-
tragnehmer ist dabei eindeutig abzugrenzen.

13.9 Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen der Wei-
sungen der Auftrag gebenden Stelle verarbeiten. Wei-
sungen, die sich auf rechtswidrige Datenverarbeitungen
beziehen, sind nicht auszuführen.

13.10 Vor einer Auftragserteilung an eine nicht-öffentliche
Stelle ist zu prüfen, ob bereichsspezifische Regelungen
zu beachten sind (zum Beispiel § 80 SGB X, § 35 des
Brandenburgischen Meldegesetzes) oder die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Auftrag ausschließen
(zum Beispiel im medizinischen Bereich wegen der ärzt-
lichen Schweigepflicht).

13.11 Absatz 5 enthält eine Datenverarbeitungsbefugnis für
die Fälle, in denen Dritte die Daten verarbeitende Stelle
durch Gutachten oder sonstige eigenständige Leistun-
gen unterstützen, also Tätigkeiten ausüben sollen, die
teilweise weit über bloße Hilfs- beziehungsweise Unter-
stützungsarbeiten hinausgehen (siehe oben 13.2) und
damit nicht mehr als Datenverarbeitung im Auftrag klas-
sifiziert werden können. Dabei müssen den Experten
oftmals personenbezogene Daten offen gelegt werden,
zum Beispiel bei der anwaltlichen Beratung oder be-
triebswirtschaftlichen Untersuchungen. In diesen Fällen
gelten die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entsprechend;
darüber hinaus müssen die für eine Übermittlung der
notwendigen Daten geltenden Anforderungen des Ab-
satzes 5 vertraglich abgesichert werden. Die Auftrag ge-
bende Stelle bleibt in diesen Fällen für die Einhaltung
der datenschutzrechtlichen Anforderungen mit verant-
wortlich.

14 Zu § 11a Wartung 

14.1 Datenverarbeitungssysteme müssen regelmäßig gewar-
tet und gepflegt werden. Grundsätzlich wird die War-
tung und Pflege von Soft- und Hardware von den Admi-
nistratoren der jeweiligen öffentlichen Stellen bezie-
hungsweise von privaten Dienstleistungsunternehmen
vorgenommen.

14.2 Externe Personen oder Stellen, die mit der Wartung oder
Systembetreuung von Einrichtungen zur automatisier-
ten Datenverarbeitung betraut sind, haben nach den Wei-
sungen des Auftraggebers zu arbeiten. Bezüglich der
Vereinbarung nach Absatz 2 sind grundsätzlich die Re-
gelungen zur Datenverarbeitung im Auftrag nach § 11
BbgDSG zu beachten. Hinsichtlich der Vertragsgestal-
tung sind die Anlagen 2 und 3 zu beachten.

14.3 Der Auftraggeber hat vor Beginn der Arbeiten durch
technische und/oder organisatorische Maßnahmen si-
cherzustellen, dass der Auftragnehmer dabei möglichst
keine personenbezogenen Daten einsehen kann bezie-
hungsweise personenbezogene Daten nur zur Kenntnis
genommen werden können, soweit dies unvermeidbar
ist. Ziel ist es, den Zugriff auf personenbezogene Daten
weitestgehend auszuschließen. Hiervon darf nur abge-
wichen werden, wenn die Kenntnisnahme personenbe-
zogener Daten im konkreten Einzelfall unerlässlich ist.
In diesem Fall sind die in Anlage 4 aufgeführten beson-
deren Anforderungen zu erfüllen und die Mitarbeiter
von Wartungsfirmen gemäß §11a Absatz 2 Satz 3
BbgDSG vor der erstmaligen Ausführung von Arbeiten
in besonderer Weise zu Verschwiegenheit zu verpflich-
ten.

15 Zu § 12 Erhebung

15.1 Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben werden,
soweit ihre Kenntnis für die rechtmäßige Erfüllung der
gesetzlich zugewiesenen Aufgabe erforderlich ist. Da-
nach muss die erhebende Stelle für die Aufgabe, zu de-
ren Erfüllung die Daten erhoben werden, zuständig sein
und die zu erhebenden Daten müssen zur Erfüllung die-
ser Aufgabe erforderlich sein. Bei der Beurteilung der
Erforderlichkeit ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die
Erhebung ist auf das zum Erreichen des angegebenen
Zwecks erforderliche Minimum zu beschränken. Eine
Erhebung personenbezogener Daten auf Vorrat zu unbe-
stimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken ist
unzulässig.

15.2 Grundsätzlich sind personenbezogene Daten beim Be-
troffenen und mit dessen Kenntnis zu erheben. Er ist in
jedem Fall über die für die Erhebung einschlägige
Rechtsvorschrift aufzuklären, ferner über die Folgen der
Verweigerung von Angaben (zum Beispiel Erfüllen ei-
nes Ordnungswidrigkeitentatbestandes, Ablehnung ei-
ner beantragten Leistung, eventuell verzögerte Bearbei-
tung wegen des Ausschlusses telefonischer Rückfragen
bei Nichtangabe der Telefonnummer).
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15.3 Ohne seine Kenntnis dürfen Daten beim Betroffenen nur
unter sehr engen Voraussetzungen erhoben werden. Ent-
weder muss eine Rechtsvorschrift dies vorsehen oder es
ist zum Schutz von Leben und Gesundheit beziehungs-
weise zur Abwehr erheblicher Gefahren für die natür-
lichen Lebensgrundlagen erforderlich. Bei Dritten dür-
fen personenbezogene Daten ohne Kenntnis des Betrof-
fenen nur unter den Voraussetzungen erhoben werden,
nach denen eine nachträgliche Zweckänderung bereits
erhobener Daten zulässig wäre (§ 13 Absatz 2 Satz 1
Buchstabe a und c bis f BbgDSG). Die Erhebung muss
in jedem Fall verhältnismäßig sein. Das heißt, die Form
der Erhebung muss geeignet sein und sie darf den Be-
troffenen nicht übermäßig in seinem Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung einschränken. Von mehreren
Möglichkeiten der Datenerhebung ist die Möglichkeit
auszuwählen, die den Betroffenen in seinen Rechten am
geringsten einschränkt und dennoch den Zweck erfüllt.

15.4 Die Hinweis- und Auskunftspflichten der Behörden ge-
mäß Absatz 2 können gegebenenfalls zusammen mit
den Hinweisen nach § 18 Absatz 2 BbgDSG zum Bei-
spiel durch das Aushändigen von Merkblättern oder ent-
sprechende Hinweise auf Antragsformularen und Be-
scheiden erfüllt werden. 

16 Zu § 13 Zweckbindung bei Speicherung, Verände-
rung und Nutzung

16.1 Grundsätzlich dürfen personenbezogene Daten im Rah-
men der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung nur für die
Zwecke gespeichert, verändert oder genutzt werden, für
die sie erhoben wurden. Ein Zweck kann beispielsweise
auch die Übermittlung der Daten an Dritte sein. Dies be-
trifft zum Beispiel das Melderegister, das Handelsregis-
ter oder das Grundbuch.

16.2 Als nicht erhoben gelten solche Daten, die der verant-
wortlichen Stelle ohne Anforderung zugegangen sind,
zum Beispiel unverlangte Mitteilungen Dritter, im Rah-
men einer Anzeige oder auf Grund besonderer Rechts-
vorschrift durch öffentliche Stellen übermittelte Daten.

16.3 Bestehen in Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Anhaltspunkte
dafür, dass die personenbezogenen Daten der verant-
wortlichen Stelle unter Verletzung datenschutzrechtlicher
Vorschriften zugegangen oder von ihr erhoben worden
sind, dürfen diese nicht verarbeitet werden.

Die Pflicht zur Rechtmäßigkeit staatlichen Verwaltungs-
handelns verbietet es, bisher rechtswidrige Verfahrens-
weisen oder rechtswidrig zustande gekommene perso-
nenbezogene Datensammlungen durch den Beginn ei-
nes neuen Verwaltungsverfahrens mit dem Status der
Rechtmäßigkeit zu versehen. 

16.4 § 13 Absatz 2 BbgDSG enthält eine abschließende Auf-
zählung der Fälle, in denen vom Zweckbindungsgebot
nach Absatz 1 abgewichen werden darf. Eine Pflicht zur
Zweckänderung bei Vorliegen der Voraussetzungen be-
steht nicht. Bei jeder Fallgruppe ist das Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit zu beachten.

16.5 Unter den Begriff der Rechtsvorschrift nach § 13 Ab-
satz 2 Buchstabe a BbgDSG fallen Gesetze, Rechtsver-
ordnungen und Satzungen.

16.6 Hinsichtlich der Einwilligung des Betroffenen in eine
zweckändernde Datenverarbeitung nach § 13 Absatz 2
Satz 1 Buchstabe b BbgDSG ist § 4 Absatz 1 und 2
BbgDSG zu beachten.  

16.7 Buchstabe c, 1. Alternative stellt die Betroffenen von sie
belastenden Mehrfacherhebungen frei. Buchstabe c, 
2. Alternative erlaubt, soweit erforderlich, eine Zweck-
änderung zur Prüfung von Angaben der Betroffenen in
anderen Verfahren. Dabei müssen tatsächliche Anhalts-
punkte für die Unrichtigkeit der Angaben bestehen, zum
Beispiel der begründete Verdacht der Leistungserschlei-
chung. Nicht zulässig ist ein Abgleich zwischen ver-
schiedenen Datenbeständen, um solche Verdachtsfälle
zu ermitteln.

16.8 Wann eine Zweckänderung aus Gründen des Gemein-
wohls im Sinne von § 13 Absatz 2 Buchstabe d BbgDSG
erforderlich ist, muss unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung zum Gemeinwohl beziehungsweise zum Wohl
der Allgemeinheit ermittelt werden. Der abstrakte Rechts-
begriff des Gemeinwohls deckt eine Vielzahl von Sach-
verhalten und Zwecken ab; er bedarf daher der Konkre-
tisierung im einzelnen Fall (BVerfGE 24, 367, 403). Es
ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob übergeordnete Gründe
vorliegen, die eine Beeinträchtigung von Einzelinteres-
sen rechtfertigen. Dabei ist die Beachtung der Normen,
die das Zusammenleben der Menschen verbindlich re-
geln und deren Beachtung im Ganzen als überragend
notwendig angesehen werden muss, höher einzustufen
als das Individualinteresse.

16.9 Es reicht aber nicht jeder Nachteil für das Gemeinwohl
aus, die Zweckänderung zu rechtfertigen. Erforderlich
ist die Abwehr eines erheblichen Nachteils. Hierzu ist ei-
ne Güterabwägung vorzunehmen, ob die Zweckänderung
personenbezogener Daten zur Erreichung des Zwecks
geeignet und erforderlich ist und bei einer Gesamtabwä-
gung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Ge-
wicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze des
Zumutbaren noch gewahrt ist (BVerfGE 71, 183, 196;
BVerfGE 78, 77, 85). Erhebliche Nachteile für das Ge-
meinwohl im Sinne von § 13 Absatz 2 Buchstabe d
BbgDSG sind zum Beispiel gegeben, wenn sich die Vo-
raussetzungen für eine Subvention nachträglich ändern
oder gar entfallen.

16.10 Nicht jede Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
Person rechtfertigt eine Zweckänderung. Eine schwer-
wiegende Beeinträchtigung ist vor allem bei der Gefähr-
dung bedeutsamer Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit,
Freiheit, nicht unwesentlicher Vermögenswerte sowie
anderer strafrechtlich geschützter Güter anzunehmen.
Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit geben,
dass der Schaden in absehbarer Zeit eintritt, beziehungs-
weise der Schaden muss bereits entstanden sein. Bei der
Güterabwägung der widerstreitenden Interessen muss
das rechtliche Interesse privater Dritter das Interesse der
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jeweils betroffenen Person am Ausschluss der Zweckän-
derung überwiegen. Ein rechtliches Interesse besteht,
wenn Dritte personenbezogene Daten Betroffener zur
Verfolgung von eigenen oder mandatierten Rechten be-
nötigen.

16.11 Eine Zweckänderung gemäß § 13 Absatz 2 Buchstabe e
BbgDSG ist nur zum Nutzen des Betroffenen zulässig
und auch nur dann, wenn keine Zweifel daran bestehen,
dass schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt wer-
den können.

16.12 Allgemein zugängliche Quellen sind insbesondere Ver-
öffentlichungen in Zeitungen, im Rundfunk oder in Te-
lefonbüchern und Adressbüchern sowie im Internet. Die
entsprechenden Daten dürfen nur insoweit verarbeitet
werden, als sie für die Aufgabenerfüllung tatsächlich er-
forderlich sind. Nur diesen Anforderungen genügende
Daten kommen daher für eine Zweckänderung in Be-
tracht. Schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem
Ausschluss der Zweckänderung überwiegen offensicht-
lich, wenn es sich um lange zurückliegende Sachverhal-
te handelt und die zweckändernde Nutzung dem Betrof-
fenen einen Nachteil zufügt, insbesondere wenn es sich
beispielsweise um Daten über Vorstrafen handelt und ih-
re zeitlich unbeschränkte Verwendung die Resozialisie-
rung gefährdet (Urteil des BVerfG vom 5. Juni 1973;
BVerfGE 35, 202). Dies gilt im besonderen Maße, wenn
ein Verwertungsverbot nach § 51 des Bundeszentral-
registergesetzes besteht. 

16.13 Eine Zweckänderung für Zwecke der Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten liegt nicht vor,
wenn die öffentliche Stelle im Rahmen ihrer ureigenen
Aufgabenstellung Ordnungswidrigkeiten verfolgt oder
Straftaten zur Anzeige bringt. Adressaten dieser Rege-
lung sind grundsätzlich diejenigen öffentlichen Stellen,
die nicht originär mit Aufgaben der Strafverfolgung und
der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten betraut sind.
Die Befugnisse der Polizei im Rahmen der Strafverfol-
gung und der Staatsanwaltschaft ergeben sich aus der
Strafprozessordnung.

16.14 Die Befugnis für eine Zweckänderung nach Absatz 2
Satz 1 wird durch Satz 2 eingeschränkt. Danach ist eine
Zweckänderung auf der Grundlage der Buchstaben c bis g
unzulässig, wenn die Daten einem Berufs- oder beson-
deren Amtsgeheimnis unterliegen und der Daten verar-
beitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amts-
pflicht übermittelt worden sind. Träger von Berufsge-
heimnissen sind die in § 203 StGB genannten Berufsin-
haber wie beispielsweise Ärzte, Rechtsanwälte, Wirt-
schafts- und Steuerberater oder Sozialarbeiter. Unter den
Begriff des Amtsgeheimnisses fallen die durch beson-
dere Rechtsvorschriften begründeten Geheimhaltungs-
pflichten. Dazu zählen beispielsweise das Statistikge-
heimnis, das Steuergeheimnis oder das Post- und Fern-
meldegeheimnis. Eine zweckändernde Verarbeitung sol-
cher Daten ist nur zulässig, wenn dies durch Rechtsvor-
schrift erlaubt ist oder der Betroffene eingewilligt hat.  

16.15 Eine Zweckänderung nach Absatz 3 liegt dann nicht vor,
wenn personenbezogene Daten zur Wahrnehmung von
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprü-
fung oder der Durchführung von Organisationsuntersu-
chungen verarbeitet oder genutzt werden. Die Organisa-
tionsuntersuchungen können auch von dienst- oder fach-
aufsichtsführenden Stellen durchgeführt werden. Im Rah-
men der Ressortverantwortung ist es Sache der Ministe-
rien, die Aufgabenerledigung im nachgeordneten Be-
reich zu steuern und zu beaufsichtigen. Sofern im Zu-
sammenhang mit der Wahrnehmung von Aufsichts- oder
Kontrollbefugnissen Verstöße aufgedeckt werden, ist 
die Verwendung der entsprechenden Daten zur dienst-,
arbeits-, haftungs- oder strafrechtlichen Ahndung dieser
Verstöße zulässig. 

16.16 Eine Zweckänderung liegt auch dann nicht vor, wenn
innerhalb der verantwortlichen Stelle personenbezogene
Daten zu Ausbildungszwecken verarbeitet oder genutzt
werden. Die Verwendung personenbezogener Daten
muss jedoch für den beabsichtigten Zweck unerlässlich
sein und überwiegende schutzwürdige Interessen der
Betroffenen dürfen nicht entgegenstehen. Vorbehaltlich
bereichsspezifischer Regelungen ist somit ausgeschlos-
sen, dass Originalakten mit personenbezogenem Inhalt
ohne Anonymisierung auch außerhalb der verantwort-
lichen Stelle zu Ausbildungszwecken verwendet wer-
den.

17 Zu § 14 Übermittlung innerhalb des öffentlichen
Bereichs

17.1 Absatz 1 erlaubt die Übermittlung personenbezogener
Daten innerhalb des öffentlichen Bereichs materiell un-
ter den gleichen Voraussetzungen, die auch für die Erhe-
bung, Speicherung, Veränderung und Nutzung inner-
halb der verantwortlichen Stelle gelten. Die Übermitt-
lung muss im Rahmen des Erhebungszwecks liegen; an-
derenfalls müssen die Voraussetzungen für eine Zweck-
änderung im Sinne des § 13 Absatz 2 Satz 1 BbgDSG er-
füllt sein. Auf die Ausführungen unter Nummer 16 wird
insbesondere wegen des auch hier anzuwendenden Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes verwiesen.

17.2 Als Datenempfänger kommen alle öffentlichen Stellen
eines Landes oder des Bundes in Betracht.

17.3 Eine Übermittlung gehört zu den eigenen Aufgaben der
verantwortlichen (übermittelnden) Stelle, wenn dieser
Stelle Benachrichtigungs- oder Beteiligungspflichten
obliegen (zum Beispiel Pflicht zur Beteiligung anderer
Behörden im Rahmen der Erteilung einer Baugenehmi-
gung). Gleiches gilt dann, wenn die Daten verarbeitende
Stelle Daten ohne Ersuchen bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 13 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe d und g
BbgDSG übermittelt.

17.4 Für die Erforderlichkeit einer Übermittlung nach § 14
Absatz 1 Satz 1, 2. Alternative BbgDSG, kommt es da-
rauf an, ob der Dritte, an den die Daten übermittelt wer-
den, auf die Kenntnis der Daten angewiesen ist. Nicht
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entscheidend ist, ob er die Daten auch auf andere Weise
erhalten kann. Bei einer Übermittlung auf Ersuchen
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass
seitens des Dritten geprüft worden ist, ob die Daten nicht
vorrangig bei den Betroffenen zu erheben sind.

17.5 Bei der Übermittlung auf Ersuchen liegt grundsätzlich
Amtshilfe vor. Das Übermittlungsersuchen ist, soweit
nicht bereichsspezifische Regelungen wie beispiels-
weise §§ 111 bis 115 der Abgabenordnung oder §§ 3 bis
7 SGB X vorgehen, nach den §§ 4 bis 8 VwVfG zu be-
handeln. Sind die Voraussetzungen für eine Zweckände-
rung nach § 13 Absatz 2 BbgDSG nicht erfüllt, steht der
Leistung von Amtshilfe ein rechtlicher Hinderungsgrund
im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 VwVfG ent-
gegen. Hält sich die ersuchte Stelle nicht für verpflich-
tet, dem Übermittlungsersuchen nachzukommen, ver-
fährt sie nach § 5 Absatz 5 VwVfG.

17.6 Das Übermittlungsersuchen muss so abgefasst sein,
dass die ersuchte Stelle erkennen kann, ob die Über-
mittlung im Rahmen des Erhebungszwecks liegt oder
die Voraussetzungen für eine Zweckänderung vorliegen.
Für die Darlegung gilt der Grundsatz: Soviel Informa-
tionen wie nötig, so wenig Informationen wie möglich.
Eine weitergehende Prüfung der Zulässigkeitsvorausset-
zungen stellt die ersuchte Stelle nur dann an, wenn dazu
besonderer Anlass besteht, zum Beispiel bei Zweifeln,
ob der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, die
Daten erheben darf.

17.7 Fernmündliche Übermittlungen sind nur zulässig, so-
weit sich die mit der Übermittlung betraute Person von
der Identität der Person, an die übermittelt wird, bei-
spielsweise durch Rückruf überzeugt hat. Bei Übermitt-
lungen per Telefax sollte auch geprüft werden, ob der
Adressat unter der bekannten Anschlussnummer er-
reichbar ist.

17.8 Das Zweckbindungsgebot gilt auch für den Datenemp-
fänger. Das heißt, er darf die Daten nur zu den Zwecken
weiterverarbeiten, für die sie ihm übermittelt wurden.
Eine Zweckänderung ist nur unter den Voraussetzungen
des § 13 Absatz 2 BbgDSG zulässig.

17.9 Bei der Datenübermittlung ist auch § 4 Absatz 5
BbgDSG zu beachten. Das heißt, es ist darauf zu achten,
dass eine Trennung der Daten nach den jeweiligen Zwe-
cken und nach den unterschiedlichen Betroffenen mög-
lich ist. Sind allerdings personenbezogene Daten in Ak-
ten derart verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur
mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist, so
ist  die Übermittlung der Daten, die nicht für die jewei-
lige Aufgabe erforderlich sind, zulässig. Allerdings  dür-
fen schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht ent-
gegenstehen. In diesen Fällen muss eine Abwägung zwi-
schen den Interessen der Verwaltung und den Rechten
des Betroffenen stattfinden. Bei einer unverhältnismäßi-
gen Beeinträchtigung der Rechte ist es gegebenenfalls
notwendig, Aktenauszüge zu erstellen, die nur Daten des
Betroffenen und diese auch nur für den jeweiligen Zweck

enthalten. Denkbar ist die Übermittlung von Kopien, auf
denen die betreffenden Daten geschwärzt wurden. Die
Übermittlung von nicht benötigten Daten stellt einen ab-
soluten Ausnahmefall dar. Sofern solche Daten über-
mittelt werden, dürfen diese vom Empfänger nicht ver-
arbeitet oder sonst genutzt werden (Verwertungsverbot).

17.10 Die Vorschriften gelten uneingeschränkt auch für die
Weitergabe von personenbezogenen Daten innerhalb ei-
ner Behörde, zum Beispiel wenn Daten zwischen zwei
Ämtern einer Behörde weitergegeben werden sollen
oder aber für die Datenweitergabe von der Kommunal-
verwaltung zur Gemeindevertretung. Für einzelne Be-
reiche gibt es Spezialvorschriften, die den Regelungen
des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes vorgehen,
beispielsweise im Bereich des Meldewesens (§ 28 Ab-
satz 4 BbgMeldeG).

17.11 Die Vorlage von Verwaltungsvorgängen und die Ertei-
lung von Auskünften in verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren werden durch § 14 BbgDSG nicht berührt. Sie
richten sich nach § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung.

18 Zu § 15 Übermittlung an öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgemeinschaften 

18.1 Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungs-
gemeinschaften des öffentlichen Rechts werden bei der
Übermittlung wie Stellen innerhalb des öffentlichen Be-
reichs behandelt. An sie können unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie an öffentliche Stellen personenbezo-
gene Daten übermittelt werden; sie müssen aber ausrei-
chende Datenschutzmaßnahmen getroffen haben. Diese
Anforderung ist bei den anerkannten öffentlich-recht-
lichen Religionsgemeinschaften ohne weitere Prüfung
durch die verantwortliche Stelle als erfüllt anzusehen.

18.2 Nicht zu den öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften gehören die privatrechtlich organisierten Ein-
richtungen und Werke der Kirchen (zum Beispiel Dia-
konisches Werk, Caritas). Übermittlungen an diese Stel-
len sind nach den Vorschriften für die Übermittlung an
Personen und Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs zu beurteilen.

19 Zu § 16 Übermittlung an Personen und Stellen au-
ßerhalb des öffentlichen Bereichs

19.1 § 16 BbgDSG begründet keinen Anspruch privater Drit-
ter auf Übermittlung personenbezogener Daten. Wenn
sich ein solcher Anspruch nicht aus anderen Rechtsvor-
schriften ergibt, steht die Übermittlung bei Vorliegen der
übrigen Voraussetzungen im pflichtgemäßen Ermessen
der verantwortlichen Stelle.

19.2 Die Stellen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 BbgDSG, also die
Eigenbetriebe, öffentlichen Stellen, die nach der Eigen-
betriebsverordnung geführt werden, und die der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts, die am Wettbewerb teilnehmen,
werden, soweit sie die Daten für die Verfolgung wirt-
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schaftlicher Zwecke benötigen, den privaten Stellen
gleichgestellt.

19.3 Sofern die Datenübermittlung unter den Voraussetzun-
gen des § 16 Absatz 1 Buchstabe a und b BbgDSG er-
folgt, wird auf die Ausführungen unter Nummer 16 so-
wie 17.3 verwiesen.

19.4 Ein rechtliches Interesse im Sinne von Buchstabe c be-
steht zum Beispiel dann, wenn die Daten zur Geltend-
machung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zur
Adressermittlung im Zusammenhang mit Schadenser-
satzforderungen oder zur Schuldnerermittlung benötigt
werden. Das Interesse muss glaubhaft gemacht werden.
Das heißt, die Tatsachen, die ein rechtliches Interesse
begründen, müssen plausibel dargelegt werden. Sie
müssen jedoch nicht bewiesen werden. Weiterhin muss
eine Interessenabwägung zwischen dem rechtlichen In-
teresse am Erhalt der Daten und dem Geheimhaltungs-
interesse des Betroffenen stattfinden. Dabei müssen der
Behörde gegebenenfalls Anhaltspunkte für ein Geheim-
haltungsinteresse vorliegen. Nachforschungen müssen
diesbezüglich nicht angestellt werden. Zu beachten 
ist, dass möglicherweise bereichsspezifische Rechtsvor-
schriften einer Übermittlung entgegenstehen. In diesen
Fällen muss die Übermittlung trotz Vorliegen eines recht-
lichen Interesses unterbleiben.

19.5 Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Buchstabe d
kann auch ein wirtschaftliches Interesse sein. Dieses
Interesse ist geringer einzustufen als das rechtliche
Interesse im Sinne von Buchstabe c. Die Übermittlung
ist zulässig, wenn ihr der Betroffene nach einer entspre-
chenden Information gemäß Absatz 2 nicht widerspro-
chen hat. Die Information bezüglich einer beabsichtig-
ten Übermittlung kann bereits bei der Erhebung erfol-
gen (zum Beispiel mit dem bei der Erhebung verwende-
ten Vordruck). Auch der Widerspruch kann bereits bei
der Erhebung geltend gemacht werden. Bei einer Viel-
zahl von beabsichtigten Übermittlungen können die Be-
troffenen auch allgemein zum Beispiel über die Presse
oder durch Postwurfsendungen informiert werden. 

20 Zu § 17 Übermittlung an ausländische und interna-
tionale Stellen

20.1 Für den Datentransfer in Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union (EU) und die anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
sowie an Organe und Einrichtungen der Europäischen
Gemeinschaften gelten die gleichen Vorschriften wie für
den Datenverkehr im Inland. Das heißt, die Zulässigkeit
richtet sich nach § 4 BbgDSG.

20.2 Für Datenübermittlungen an Stellen außerhalb der EU
sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen gelten die
gleichen Zulässigkeitsvoraussetzungen wie für die Da-
tenübermittlungen an Stellen außerhalb des öffentlichen
Bereichs mit der Maßgabe, dass sie darüber hinaus nur
zulässig sind, wenn dort ein angemessenes Datenschutz-
niveau vorliegt. Um das Datenschutzniveau zu beurtei-

len, sind insbesondere die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen beim Datenempfänger für die beabsichtigte
Übermittlung heranzuziehen. Im Übrigen wird das Da-
tenschutzniveau von Drittländern durch die Daten-
schutzgruppe nach Artikel 29 der EG-Datenschutzricht-
linie beurteilt und eine Stellungnahme hierzu abgege-
ben. Mit dem 1. Juli 2000 ist die EU-Datenschutzricht-
linie von den Staaten des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes (EWR-Staaten, dies sind die EU-Staaten sowie
Norwegen, Island und Liechtenstein) übernommen wor-
den. Danach gilt das Gebot des freien Datenverkehrs
zwischen EU-Staaten und den übrigen EWR-Staaten.
Somit ist davon auszugehen, dass in allen EWR-Staaten
ein ausreichendes Datenschutzniveau besteht. Informa-
tionen darüber, in welchen weiteren Ländern die Daten-
schutzgruppe eine Stellungnahme bezüglich des Daten-
schutzniveaus abgegeben hat, können beim Minis-
terium des Innern des Landes Brandenburg eingeholt
oder auf der entsprechenden Internetseite der EU unter
folgendem Link abgerufen werden: http://ec.europa.eu/
justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_de.htm.

20.3 Eine Datenübermittlung an Stellen ohne angemessenes
Datenschutzniveau greift in hohem Maße in die Rechte
der Betroffenen ein. Deshalb ist sie nur in den in Absatz 4
abschließend genannten Fällen zulässig. Hierzu gehört
die Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen im
Sinne von Nummer 4. Vergleiche hierzu auch § 16 Ab-
satz 1 Buchstabe d BbgDSG, der als Zulässigkeitsvor-
aussetzung lediglich das Vorliegen eines öffentlichen
Interesses, und nicht wie hier eines wichtigen öffent-
lichen Interesses, vorschreibt. Der Begriff „lebenswich-
tige Interessen“ im Sinne von Nummer 5 stellt auf
Rechtsgüter wie Leib, Leben und Gesundheit ab. Eine
Übermittlung ist auch dann zulässig, wenn der Daten-
empfänger ausreichende Garantien zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte vorweist. Dies kann zum Beispiel
durch Verträge zwischen Übermittler und Empfänger
geschehen.

20.4 Sofern eine Übermittlung an Empfänger außerhalb der
EU erfolgt, die kein angemessenes Datenschutzniveau
aufweisen, ist dies dem Ministerium des Innern mitzu-
teilen.

20.5 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung trägt die übermittelnde Stelle. Dies gilt vorbehalt-
lich besonderer Rechtsvorschriften auch für Übermitt-
lungen auf Grund supranationalen Rechts oder eines ra-
tifizierten Staatsvertrages.

21 Zu § 18 Auskunft und Einsicht in Akten

21.1 Der Auskunftsanspruch gehört neben den Ansprüchen
auf Berichtigung, Löschung und Sperrung (§ 19 BbgDSG)
zu den grundlegenden Rechten des Betroffenen. Er be-
steht unabhängig von dem Recht auf Akteneinsicht nach
dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz
(AIG). Der Auskunftsanspruch nach § 18 BbgDSG
kommt nur dann nicht zum Zuge, wenn in anderen, spe-
zielleren Gesetzen ein solcher Anspruch des Betroffe-
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nen auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten besteht (zum Beispiel Brandenburgisches Polizei-
gesetz, Brandenburgisches Verfassungsschutzgesetz). 

21.2 In laufenden Verwaltungsverfahren (§ 9 VwVfG in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 1 VwVfGBbg) haben die Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes Vorrang
vor den Vorschriften des Datenschutzgesetzes; verglei-
che hierzu Nummer 2.11. Das heißt, dass während eines
laufenden Verwaltungsverfahrens die Ansprüche von
Verfahrensbeteiligten (siehe § 13 VwVfG in Verbindung
mit § 1 Absatz 1 VwVfGBbg) auf Akteneinsicht nach 
§ 29 VwVfG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 VwVfGBbg
zu beurteilen sind. 

21.3 Auf der Grundlage des § 18 BbgDSG kann ein Bürger
ohne Nennung eines besonderen Grundes gegenüber je-
der öffentlichen Stelle seinen Anspruch auf Auskunft
über die zu seiner Person gespeicherten und anderweitig
verarbeiteten Daten geltend machen. Der Anspruch um-
fasst grundsätzlich sowohl alle zur Person des Betroffe-
nen gespeicherten Daten, auch solche in Akten, als auch
zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage
seine Daten verarbeitet werden. Er bezieht sich darüber
hinaus auf die Herkunft der Daten und die Empfänger
übermittelter Daten, soweit diese bei der Daten verar-
beitenden Stelle gespeichert sind. Des Weiteren sind die
Empfänger von regelmäßigen Übermittlungen anzuge-
ben. In der Auskunft müssen auch die Teilnehmer eines
automatisierten Abrufverfahrens genannt werden, selbst
wenn bisher keine Übermittlung stattgefunden hat.

21.4 Absatz 1 Satz 2 bestimmt, dass die Auskunft nicht erteilt
wird, wenn personenbezogene Daten nur auf Grund ge-
setzlicher Aufbewahrungspflichten gespeichert sind und
deshalb nicht gelöscht werden dürfen. Das Gleiche trifft
zu, wenn die Daten ausschließlich zu Zwecken der Da-
tensicherung oder Datenschutzkontrolle gespeichert
wurden (zum Beispiel Datensicherungsbänder zur mög-
lichen Rekonstruktion von aktuellen Datenbeständen).

21.5 Die Daten verarbeitende Stelle bestimmt das Verfahren
und insbesondere die Form der Auskunftserteilung nach
pflichtgemäßem Ermessen. Sind die Daten in Akten ge-
speichert, kann dem Betroffenen auf Verlangen auch
Einsicht gewährt werden. Diese Akteneinsicht ist jedoch
nur auf die Teile der Akte beschränkt, die personenbezo-
gene Daten des Betroffenen enthält. Eine darüber hinaus-
gehende Akteneinsicht wäre unter Umständen auf der
Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das
Land Brandenburg oder nach dem Akteneinsichts- und
Informationszugangsgesetz möglich. Hinsichtlich der
weiteren Möglichkeiten für die Akteneinsicht besteht
gemäß § 25 VwVfG in Verbindung mit § 1 Absatz 1
VwVfGBbg eine Beratungs- beziehungsweise Unter-
richtungspflicht der öffentlichen Stelle gegenüber dem
Betroffenen. Die Gewährung der Auskunft aus Akten
oder Akteneinsicht wird unter dem Vorbehalt gewährt,
dass der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden
und Auswerten der Daten mit einem angemessenen Auf-
wand ermöglicht.

21.6 Für die Auskunftserteilung und Akteneinsicht werden
keine Gebühren erhoben. Die Erstattung eventueller
Auslagen, wie zum Beispiel für die Anfertigung von Ko-
pien, kann verlangt werden. Es ist zulässig, sich bei der
Akteneinsicht Notizen zu machen oder Kopien anferti-
gen zu lassen. Bei der Auskunft aus automatisierter Ver-
arbeitung kann ein Ausdruck des entsprechenden Da-
tensatzes erfolgen.

21.7 Zuständig für die Auskunftserteilung ist die Daten ver-
arbeitende Stelle. Gehen Auskunftsersuchen bei Auf-
tragnehmern nach § 11 BbgDSG ein, sind diese an den
Auftraggeber weiterzuleiten, sofern nicht der Auftrag-
nehmer zur Auskunftserteilung berechtigt worden ist.
Bei der Auskunftserteilung muss die Identität von An-
tragstellern hinreichend überprüft sein. Fernmündliche
Auskünfte sind nur zulässig, wenn die Antrag stellende
Person eindeutig identifiziert werden kann (zum Bei-
spiel durch Rückruf).

21.8 Die Auskunftspflicht entfällt, wenn personenbezogene
Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer
Rechtsvorschrift geheim gehalten werden müssen oder
eine Einzelabwägung ergibt, dass wegen der überwie-
genden berechtigten Interessen eines Dritten (§ 3 Absatz 4
Nummer 3 BbgDSG) das Interesse des Betroffenen an
der Auskunftserteilung zurücktreten muss.

21.9 Die Daten verarbeitende Stelle hat jede Ablehnung einer
Auskunftserteilung zu begründen. Nur wenn hierdurch
der Zweck der Auskunftsverweigerung gefährdet würde,
darf eine Begründung unterbleiben.

21.10 Anträgen auf Auskunftserteilung und Akteneinsicht im
Hinblick auf die Herkunft der Daten von Behörden des
Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaft, der Poli-
zei, unter bestimmten Voraussetzungen der Landes-
finanzbehörden sowie von den in § 19 Absatz 3 BDSG
genannten Bundesbehörden darf nur mit deren Zustim-
mung stattgegeben werden. Dies gilt ebenso für die Über-
mittlung personenbezogener Daten an diese Behörden.
Für Landesbehörden gelten bei der Versagung der Zu-
stimmung die Absätze 3 und 4 entsprechend.

21.11 Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so richtet
sich auf sein Verlangen hin das weitere Verfahren nach
Absatz 6. Der LDA kann dann prüfen, ob die Aus-
kunftsverweigerung rechtmäßig ist. Nur in besonders
begründeten Einzelfällen darf auch dem LDA keine
Auskunft erteilt werden. Diese Entscheidung trifft die
zuständige oberste Landesbehörde.

22 Zu § 31 Verarbeitung personenbezogener Daten
durch den Landtag

22.1 Die Vorschrift in Absatz 1 dient als Befugnisnorm der
ausdrücklichen Klarstellung der Rechtslage für die Lan-
desregierung zur Übermittlung personenbezogener Da-
ten an den Landtag im Rahmen seiner parlamentari-
schen Aufgaben. Zu den parlamentarischen Aufgaben
des Landtages auch im datenschutzrechtlichen Sinne ge-



334 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 8 vom 2. März 2011

hören unter anderem die Bearbeitung von Petitionen, die
Aufbewahrung und Archivierung von parlamentari-
schen Unterlagen sowie die Einrichtung und Nutzung
eines Dokumentations- und Informationssystems. Auch
die Regierungskontrolle in Form von Kleinen und Gro-
ßen sowie Mündlichen Anfragen und die Arbeit von
Untersuchungsausschüssen zählen zu diesem Aufga-
benkreis.

22.2 Oft ist die Landesregierung bei der Durchführung und
Erfüllung dieser Aufgaben gehalten, personenbezogene
Daten zu übermitteln. In diesen Fällen stellt sich regel-
mäßig die Frage nach der Zulässigkeit dieser Übermitt-
lungen, weil sich hier das verfassungsmäßige Recht auf
informationelle Selbstbestimmung (Artikel 11 der Lan-
desverfassung) und das verfassungsmäßige Recht der
Abgeordneten auf Information (Artikel 56 der Landes-
verfassung) überschneiden. Beide Rechte sind einander
so zuzuordnen, dass sie soweit wie möglich ihre Wir-
kung entfalten können. Eine Auskunftserteilung darf nur
ausnahmsweise verweigert werden, wenn besonders sen-
sible Daten betroffen sind.

22.3 Die Landesregierung hat in jedem Fall zu prüfen, ob der
Übermittlung der Daten an den Landtag überwiegende
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenste-
hen. Wenn dies bejaht wird, darf eine Übermittlung in-
soweit an den Landtag nicht erfolgen. Das Vorliegen sol-
cher überwiegender schutzwürdiger Interessen ist nicht
pauschal zu bestimmen, sondern bedarf einer genauen
Prüfung jedes Einzelfalles. Die Rechtsprechung geht
davon aus, dass sich die Schutzwürdigkeit individueller
Belange ohne Berücksichtigung der beabsichtigten Ver-
wendung der jeweiligen personenbezogenen Daten nicht
konkretisieren lässt. In jedem Fall wird jedoch bei Daten
der in § 4a BbgDSG genannten Kategorien eine beson-
dere Schutzbedürftigkeit vorauszusetzen sein, die im
Fall einer beabsichtigten Übermittlung eine Einzelfall-
prüfung erforderlich machen. 

22.4 Unbeschadet der Datenschutzordnung des Landtages
wird durch Absatz 2 vorgegeben, in welchem Umfang
die von der Landesregierung übermittelten personenbe-
zogenen Daten durch den Landtag veröffentlicht wer-
den dürfen. Bei der Beantwortung parlamentarischer
Anfragen ist regelmäßig davon auszugehen, dass 
die Antworten in Landtagsdrucksachen aufgenommen
werden. Deswegen ist in diesem Zusammenhang eine
Übermittlung personenbezogener Daten regelmäßig
unzulässig, es sei denn, es bestehen keine Anhaltspunk-
te, dass schutzwürdige Belange der Betroffenen beein-
trächtigt werden. Sofern für die Tätigkeit des Landtags
erforderlich, können diese Angaben jedoch mündlich
durch die Landesregierung in nicht-öffentlicher Sit-
zung erteilt oder Abgeordneten in persönlich adressier-
ten Schreiben mitgeteilt werden, sofern nicht aufgrund
besonderer Umstände auch hier die schutzwürdigen
Interessen des Betroffenen an der Geheimhaltung sei-
ner Daten das Informationsinteresse der Abgeordneten
überwiegen.

23 Zu § 33c Videobeobachtung und -aufzeichnung

23.1 In Absatz 1 werden die Zwecke, zu denen eine Video-
überwachung erfolgen darf, genannt. Erfasst sind so-
wohl die reine Videobeobachtung als auch die Video-
aufzeichnung. Bei der Videobeobachtung wird ein durch
eine Kamera aufgenommenes Bild nur auf einen Bild-
schirm übertragen, ohne dass eine Aufzeichnung er-
folgt. Bei der Videoaufzeichnung wird das gewonnene
Bildmaterial aufgezeichnet, das heißt gespeichert. Bei-
de Verfahren sind nur zulässig, wenn dies für die in Ab-
satz 1 genannten Zwecke erforderlich ist und überwie-
gende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht
beeinträchtigt werden.

23.2 Der Begriff des „öffentlich zugänglichen Raumes“ ist
weder in Rechtsprechung noch in der Literatur definiert.
Das entscheidende Kriterium dabei ist nicht die Existenz
eines Raumes im engeren Sinne, sondern die Zugäng-
lichkeit des betreffenden Bereiches für die Öffentlich-
keit beziehungsweise Allgemeinheit in enger Verknüp-
fung mit der jeweiligen sachlichen oder örtlichen Zu-
ständigkeit einer öffentlichen Stelle für diesen Bereich.
Dazu können beispielsweise der Eingangsbereich vor
dem Gebäude einer Behörde, Räume innerhalb eines
Dienstgebäudes aber auch der Parkplatz einer öffent-
lichen Stelle gehören, soweit er für den Publikumsver-
kehr geöffnet ist. Hiervon abzugrenzen ist das öffentli-
che Straßenland, wozu öffentlich zugängliche Gehwege,
Straßen und Plätze gehören. Eine Videoüberwachung
dieser Bereiche kann nicht auf § 33c BbgDSG gestützt
werden (siehe Nummer 23.7).

23.3 Der Umstand der Videoüberwachung sowie die verant-
wortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen kennt-
lich zu machen. Hierzu kann beispielsweise das Kenn-
zeichen nach DIN 33450 verwendet werden.

23.4 Für die Videoüberwachung gelten im Übrigen die allge-
meinen Regelungen des Brandenburgischen Datenschutz-
gesetzes. Das heißt zum Beispiel, dass vor dem Einsatz
des Verfahrens ein Freigabeverfahren gemäß § 7 Absatz 3
BbgDSG und gegebenenfalls eine Vorabkontrolle gemäß
§ 10a BbgDSG durchzuführen ist. Sofern eine Videoauf-
zeichnung erfolgt, ist im Rahmen des Freigabeverfahrens
auch zu untersuchen, innerhalb welcher Zeit die aufge-
zeichneten Daten zu löschen sind. Hierbei sind insbeson-
dere die Regelungen des § 7 Absatz 1 Satz 2 und des § 19
Absatz 2 BbgDSG zu berücksichtigen. Es ist ein Verfah-
rensverzeichnis nach § 8 BbgDSG zu erstellen.

23.5 Die Verarbeitung zu anderen Zwecken (§ 33c Absatz 3
Satz 2 BbgDSG) ist begrenzt auf die Fälle, in denen ei-
ne Verarbeitung zur Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten
erforderlich ist. Das heißt, ein genereller Rückgriff auf 
§ 13 Absatz 2 BbgDSG ist nicht zulässig. Daneben ist ei-
ne Zweckänderung jedoch mit Einwilligung des Betrof-
fenen oder auf der Grundlage vorgehender spezieller
Rechtsvorschriften möglich. 
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23.6 Nach Absatz 4 ist der Betroffene auf eine Veränderung,
Übermittlung oder sonstige Nutzung der durch Video-
aufnahmen gewonnenen Daten hinzuweisen. Die Be-
nachrichtigung hat spätestens dann zu erfolgen, wenn der
mit der Veränderung, Übermittlung, oder sonstigen Nut-
zung verfolgte Zweck nicht mehr gefährdet ist. Hierunter
fallen zum Beispiel Maßnahmen der Strafverfolgung.

23.7 Spezielle Rechtsvorschriften über den Einsatz von Video-
kameras gehen gemäß § 1 Absatz 3 BbgDSG den Vor-
schriften der allgemeinen Regelungen des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes vor (zum Beispiel § 31
BbgPolG oder § 6 BbgVerfSchG). Ebenso bietet § 33c
BbgDSG keine Rechtsgrundlage für die Videoüberwa-
chung des öffentlichen Straßenlandes oder nicht öffent-
lich zugänglicher Räume. 

24 Zu § 38 Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift 

24.1 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften stel-
len einen Ordnungswidrigkeitentatbestand dar. Dabei ist
gemäß § 10 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG)
nur vorsätzliches Handeln zu ahnden. Vorsätzliches Ver-
letzen von datenschutzrechtlichen Vorschriften mit Sank-
tionen zu belegen, liegt dabei grundsätzlich im öffent-
lichen Interesse. Die Verfolgung von Ordnungswidrig-
keiten liegt jedoch im Ermessen der zuständigen Ord-
nungsbehörde (Opportunitätsprinzip).

24.2 Die Strafnormen des Gesetzes finden nur dann Anwen-
dung, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften, ins-
besondere des Bundesrechts, strafbar ist.

24.3 § 38 BbgDSG ist eine sogenannte Blankettnorm, das
heißt, ob ein Handeln oder Dulden strafbewehrt ist oder
nicht, ergibt sich erst aus der Anwendung anderer Nor-
men. Die Strafbestimmungen des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes gelten auf Grund seiner Eigenschaft
als Querschnittsgesetz sowohl bei der Verletzung der
Bestimmungen des Brandenburgischen Datenschutz-
gesetzes selbst als auch für die Ahndung rechtswidriger
Handlungen gegen nicht gesondert strafbewehrte be-
reichsspezifische Datenschutzvorschriften.

24.4 Für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenver-
fahren nach § 38 BbgDSG ist entsprechend der Vor-
schrift des § 36 Absatz 1 Nummer 1 OWiG in Verbin-
dung mit § 23 Abs 8 BbgDSG der LDA zuständig.

24.5 Gemäß Absatz 3 ist ein Fehlverhalten dann mit Geld-
oder Freiheitsstrafe bewehrt, wenn der Täter in Berei-
cherungs- oder Schädigungsabsicht handelt. 

24.6 Eine Straftat nach § 38 BbgDSG wird nur auf Antrag
verfolgt. Antragsbefugt sind der Betroffene, die verant-
wortliche Stelle und der LDA.

25 Inkrafttreten

Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

VV-BbgDSG
Anlage 1 zu Nummer 9.1

Hinweise des Ministeriums des Innern vom 14. Oktober 2009
zur Verordnung zum Verfahrensverzeichnis (VerfVerzV) vom
10. September 2009 (GVBl. II S. 649)

In der oben genannten Verordnung hat die Landesregierung auf
der Grundlage von § 8 Absatz 6 BbgDSG Regelungen bezüglich
der Erstellung von Verzeichnissen über die bei der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten angewendeten Ver-
fahren getroffen. Nachfolgend werden diese Regelungen erläu-
tert und Hinweise zum Ausfüllen des Musterformblattes für das
Verfahrensverzeichnis gegeben. Hierbei werden nur die Punkte
erläutert, die nicht selbsterklärend sind.

1 Erläuterung der Verordnung zum Verfahrensverzeichnis

§ 1 Absatz 1 VerfVerzV entspricht sinngemäß dem § 1 Absatz 1
der Verordnung zum Verfahrens- und Anlagenverzeichnis vom
23. November 1999 (GVBl. II S. 646). Das Musterformblatt
zum Verfahrensverzeichnis wurde an die Änderungen der §§ 8
und 10 BbgDSG angepasst. Hinweise zum Ausfüllen des Mus-
terformblattes werden unter Nummer 2 gegeben.

Zweck des Verfahrensverzeichnisses ist es, in komprimierter
Form eine Übersicht über die einem konkreten Verfahren zu-
grundeliegenden, aus datenschutzrechtlicher Sicht wesentli-
chen Gesichtspunkte zu erhalten. Diese Übersicht dient zum ei-
nen der Selbstkontrolle der Daten verarbeitenden Stelle und
zum anderen im Wege der Einsichtnahme in das Verzeichnis
konkreter Verfahren der Transparenz der Datenverarbeitung für
Betroffene.

Wie bisher ist das Verfahrensverzeichnis unverzüglich nach Be-
ginn der jeweiligen automatisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu erstellen. Die hierfür im Wesentlichen erforder-
lichen Angaben sind aus dem Sicherheitskonzept nach § 7 Ab-
satz 3 BbgDSG zu entnehmen. 

§ 1 Absatz 2 enthält Regelungen für den Fall, dass mehrere öf-
fentliche Stellen Verfahren zur automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten gemeinsam und/oder zentral betrei-
ben oder betreiben lassen. Die für den zentralen Betrieb verant-
wortliche Stelle hat für die zentral betriebenen Komponenten
oder Teilverfahren das Verfahrensverzeichnis zu fertigen und
den das Verfahren nutzenden Stellen zur Verfügung zu stellen.
Eine entsprechende Verpflichtung enthält § 2 Satz 2. Dies wird
vor allem die Angaben zu den Nummern 9 und 11 (bezogen auf
zentral bereit gestellte beziehungsweise genutzte Komponenten)
betreffen. Die das Verfahren nutzenden Stellen haben, entspre-
chend ihrer Verantwortung für die materielle Rechtmäßigkeit
des Verfahrens sowie für die Maßnahme nach § 10 BbgDSG, für
ihren Bereich die Angaben für das Verfahrensverzeichnis fest-
zulegen. Dies wird in der Regel die verbleibenden Punkte sowie
die auf die dezentralen Komponenten bezogenen Angaben zu den
Nummern 9 und 11 des Verfahrensverzeichnisses betreffen.

§ 1 Absatz 3 definiert, was unter einem neuen Verfahren oder ei-
ner wesentlichen Änderung eines bestehenden Verfahrens zu
verstehen ist.
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§ 1 Absatz 4 VerfVerzV enthält die Klarstellung, dass ein Ver-
fahrensverzeichnis auch elektronisch geführt werden kann und
dient der Verwaltungsvereinfachung, sofern die Daten verarbei-
tenden Stellen hiervon Gebrauch machen.

§ 2 Satz 1 VerfVerzV stellt klar, dass in den Fällen, in denen die
zuständigen obersten Landesbehörden oder die von ihr be-
stimmte Stelle Verfahren auf der Grundlage von § 7 Absatz 3
Satz 5 BbgDSG freigeben, diese den Daten verarbeitenden Stel-
len die notwendigen Angaben für das Verfahrensverzeichnis zur
Verfügung zu stellen haben. 

Das heißt, den Daten verarbeitenden Stellen werden die Infor-
mationen beziehungsweise Festlegungen zur Verfügung gestellt,
die durch die freigebende Stelle vorgegeben sind. Dies wird vor
allem die Angaben zu den Nummern 3 bis 8 und 11 sowie gege-
benenfalls der Nummer 9 betreffen. Lediglich dort, wo eigene
Spielräume zur Verfahrensgestaltung bestehen, können und
müssen die Daten verarbeitenden Stellen eigene Festlegungen
treffen.

Eine entsprechende Verpflichtung zur Übermittlung regelt § 2
Satz 2 VerfVerzV bei von mehreren öffentlichen Stellen gemein-
sam oder zentral betriebenen Verfahren für die Angaben bezüg-
lich der zentral betriebenen Komponenten beziehungsweise Teil-
verfahren.

Durch § 3 Absatz 1 VerfVerzV wird klargestellt, dass die Ein-
sichtnahme auch durch eine Veröffentlichung des Verfahrens-
verzeichnisses im Internet gewährleistet werden kann. Hier-
durch können sich die anwendenden Stellen von Verwaltungs-
aufwand im Falle eines Einsichtsbegehrens entlasten. Nach ei-
nem Hinweis der LDA sind die Angaben zu § 8 Absatz 1 Num-
mer 8 und 9 BbgDSG nicht im Internet zu veröffentlichen, weil
hierdurch potenzielle Angreifer Rückschlüsse auf möglicher-
weise vorhandene Sicherheitslücken ziehen könnten.  

Nach § 3 Absatz 2 VerfVerzV muss die Daten verarbeitende Stel-
le die Gründe aufzeichnen, warum eine Einsichtnahme in die
Angaben nach § 8 Absatz 1 Nummer 7 bis 11 BbgDSG die Si-
cherheit des Verfahrens beeinträchtigen würde. Hierdurch wird
die ohnehin zu treffende Entscheidung über eine etwaige Nicht-
veröffentlichung nachvollziehbar dokumentiert. Es bedarf nicht
bei jedem Einsichtsbegehren der erneuten Prüfung und gegebe-
nenfalls Begründung der Entscheidung. 

§ 4 VerfVerzV regelt das Inkrafttreten der Verordnung. Für neue
Verfahren, die nach Inkrafttreten der VerfVerzV eingesetzt wer-
den, ist ein Verfahrensverzeichnis auf der Grundlage der geän-
derten Verordnung zu erstellen. Eine Anpassung von Verzeich-
nissen zu bestehenden Verfahren muss erst bei einer wesentlichen
Änderung des jeweiligen Verfahrens vorgenommen werden. Es
wird jedoch empfohlen, eine Anpassung innerhalb von zwei Jah-
ren nach Inkrafttreten der Verordnung vorzunehmen.

2 Ausfüllhinweise für das Musterformblatt

2.1 Vorbemerkung

Jede Stelle, die personenbezogene Daten selbst automatisiert
verarbeitet oder im Auftrag verarbeiten lässt, hat für das dabei

jeweils angewandte Verfahren die zugrunde liegenden wesent-
lichen datenschutzrechtlichen Aspekte in einem Verzeichnis dar-
zustellen beziehungsweise festzulegen. Der Inhalt des Verzeich-
nisses ist in § 8 Absatz 1 BbgDSG geregelt. Der entsprechende
Vordruck ist Anlage der Verfahrensverzeichnisverordnung und
damit verbindlich vorgeschrieben. 

Gemäß § 8 Absatz 5 BbgDSG ist die Erstellung eines Verfah-
rensverzeichnisses zum Beispiel nicht erforderlich für Verfah-
ren, deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, das zur
Information der Öffentlichkeit bestimmt ist oder allen Personen,
die ein berechtigtes Interesse geltend machen können, zur Ein-
sichtnahme offen steht. Auch für Verfahren, mit denen Daten-
sammlungen erstellt werden, die nicht länger als drei Monate
vorgehalten werden, Registraturverfahren oder Verfahren, die
unter Einsatz handelsüblicher Schreibprogramme ablaufen, muss
kein Verzeichnis erstellt werden. Letzteres gilt jedoch nur dann,
wenn über übliche Suchbefehle hinaus eine personenbezogene
Auswertbarkeit nach bestimmten Kriterien (zum Beispiel durch
entsprechende Auswertprogramme) nicht gegeben ist. So ist bei-
spielsweise für eine Verarbeitung personenbezogener Daten un-
ter Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen in der Regel
ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen.

Das Verfahrensverzeichnis muss unter anderem eine allgemeine
Beschreibung der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und
der verwendeten Software enthalten. 

Besonderes Gewicht ist auf die Darstellung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen nach § 10 BbgDSG zu legen. 
§ 10 BbgDSG wurde im Zuge der Novellierung des Daten-
schutzgesetzes im Jahr 2007 neu gefasst. Die Änderungen sind
bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses zu berücksich-
tigen. Die aufzuführenden Maßnahmen ergeben sich aus dem
nach § 7 Absatz 3 Nummer 1 BbgDSG zu entwickelnden Si-
cherheitskonzept.

Soweit Verfahren zentral betrieben und von mehreren Daten ver-
arbeitenden Stellen eingesetzt werden, wird für die zentral bereit
gestellten Komponenten ein Verfahrensverzeichnis durch die für
den zentralen Betrieb zuständige öffentliche Stelle geführt. Die-
ses ist, sofern erforderlich, den jeweiligen das Verfahren anwen-
denden beziehungsweise nutzenden Stellen zur Verfügung zu
stellen (§ 2 Satz 2 VerfVerzV). Die das Verfahren nutzenden 
Daten verarbeitenden Stellen haben für ihren Verantwortungs-
bereich ebenfalls ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen. Gege-
benenfalls besteht das Verfahrensverzeichnis aus zwei Teilen,
die die zentralen und dezentralen Komponenten abbilden. Er-
gänzend wird auf die Ausführungen zu § 1 Absatz 2 VerfVerzV
(siehe oben) hingewiesen.

2.2 Zu den Angaben im Einzelnen:

- Daten verarbeitende Stelle

Hier ist die jeweilige Daten verarbeitende Behörde oder Ein-
richtung zu nennen, zum Beispiel das Ministerium X oder die
Gemeinde Y. Die für das Verfahren fachlich verantwortliche Or-
ganisationseinheit innerhalb der öffentlichen Stelle wird unter
Nummer 2 benannt.
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- Regelungen zur Einsichtnahme

Bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses ist auf der
Grundlage von § 8 Absatz 4 BbgDSG die Entscheidung zu tref-
fen, ob es vollständig, teilweise oder gar nicht zur Einsichtnah-
me durch jedermann offen steht. Sofern eine Veröffentlichung
im Internet erfolgt, dürfen die Angaben zu § 8 Absatz 1 Num-
mern 8 und 9 BbgDSG nicht zugänglich gemacht werden, weil
anderenfalls potenzielle Angreifer Rückschlüsse auf möglicher-
weise vorhandene Sicherheitslücken ziehen könnten. 

Gemäß § 3 Absatz 2 VerfVerzV sind die Gründe für eine Be-
schränkung der Einsichtnahme aufzuzeichnen. Diese sollten aus
Zweckmäßigkeitsgründen dem Verfahrensverzeichnis als Anla-
ge beigefügt werden. Eine Veröffentlichung der Gründe für eine
Beschränkung der Einsichtnahme erfolgt nicht. 

- Nummer 1 - Bezeichnung des Verfahrens

Die Bezeichnung sollte die Zweckbestimmung des Verfahrens
erkennen lassen. Gleichzeitig ist festzuhalten, ob es sich um den
erstmaligen Einsatz oder eine wesentliche Änderung des Ver-
fahrens handelt. Wesentlich ist eine Änderung dann, wenn eine
erneute Freigabe nach § 7 Absatz 3 zu erteilen ist. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn sich die den Angaben zu den
Nummern 3 bis 7 sowie 9 und 10 zugrunde liegenden Sachver-
halte nicht nur marginal verändert haben. 

- Nummer 2 - Verantwortliche Organisationseinheit

Diese Angabe soll verdeutlichen, welche Organisationseinheit
innerhalb einer Behörde die fachliche Verantwortung für das
Verfahren trägt. Es ist die Stelle anzugeben, die für die materiel-
le Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich ist.
Diese muss innerhalb einer Behörde nicht mit der Stelle iden-
tisch sein, die die Freigabe für das Verfahren erklärt. Anzugeben
ist dabei nicht die Ordnungsnummer beispielsweise eines Refe-
rates, sondern die Aufgabe, zum Beispiel Personalreferat, Ju-
gendamt, Ausländerbehörde. 

Durch diese Angabe ändert sich nichts an der datenschutzrecht-
lichen Verantwortung der Daten verarbeitenden Stelle.

- Nummer 3 - Zweckbestimmung und Rechtsgrundlage

Unter „3.1 - Zweckbestimmung“ sind alle Zwecke so konkret
wie möglich zu nennen, zu denen die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten erfolgt. Begrenzt werden die zulässigen Zwecke
durch die gesetzliche Aufgabenzuweisung beziehungsweise ei-
ne etwaige Einwilligungserklärung.

Unter „3.2 - Rechtsgrundlage“ ist die Ermächtigung für die Da-
tenverarbeitung anzugeben. 

Dabei ist die konkrete Rechtsnorm anzugeben, auf deren Grund-
lage die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. Ein all-
gemeiner Bezug zum Beispiel auf das SGB II reicht nicht aus. Es
ist unter Angabe der zugrunde liegenden Rechtsnorm die spezi-
fische Aufgabe zu benennen, der das Verfahren dient (zum Bei-
spiel Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld nach dem Wohn-
geldgesetz, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung eines 
Reisepasses).

- Nummer 4 - Betroffene Personengruppen und die diesbe-
züglichen Daten und Datenkategorien

Unter „4.1 - Kreis der Betroffenen“ sollen die Personen/-grup-
pen, deren Daten verarbeitet werden, so konkret wie möglich be-
nannt werden, zum Beispiel „Personen, die einen Antrag auf …
gestellt haben“ oder „Kinder der Antragsteller“. Die Zahl der
möglichen Betroffenen kann aufgrund von Erfahrungswerten
geschätzt werden. Ist eine Schätzung nicht möglich, kann die
Angabe unterbleiben.

Unter 4.2 ist die Art der gespeicherten Daten oder Datenkate-
gorien anzugeben, zum Beispiel Personen-, Sach- oder Fallda-
ten. Diese sind soweit wie möglich zu konkretisieren. Hierbei ist
auch anzugeben, ob es sich dabei um die Verarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 4a BbgDSG
handelt. Sofern solche Daten verarbeitet werden sollen, ist an die
Notwendigkeit der Vorabkontrolle gemäß § 10a BbgDSG zu
denken.

- Nummer 5 - Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
denen die Daten mitgeteilt werden

Unter Bezugnahme auf die Angaben zu Nummer 4 ist für jede
Datenkategorie der Empfänger oder die Kategorien von Emp-
fängern festzulegen. Dies betrifft die Empfänger, an die eine
Mitteilung personenbezogener Daten bereits im Verfahren ange-
legt ist, also regelmäßig erfolgt. 

Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält (§ 4 Ab-
satz 4 Nummer 2 BbgDSG). Das heißt, hier sind auch Stellen
innerhalb einer Behörde anzugeben, wenn diese personenbezo-
gene Daten erhalten. Nicht anzugeben sind in dem Verfahrens-
verzeichnis Stellen, an die grundsätzlich keine Mitteilung vor-
gesehen ist, es aber dennoch auf Grund besonderer Fallkonstel-
lation beziehungsweise auf der Grundlage spezieller Rechtsvor-
schriften zu einer Datenweitergabe kommen kann. Dies kann
beispielsweise die Übermittlung an Polizeibehörden oder aber
an Dritte, aufgrund eines rechtlichen Interesses des Dritten, be-
treffen, soweit die speziellen Voraussetzungen dafür vorliegen.  

- Nummer 8 - Fristen für die Sperrung/Löschung der Daten 
(§ 19 BbgDSG)  

Es ist festzulegen, innerhalb welcher Fristen regelmäßig eine
Prüfung erfolgt, ob die Daten weiterhin zur Aufgabenerfüllung
gemäß § 13 BbgDSG beziehungsweise der bereichsspezifischen
Norm erforderlich sind oder eine Löschung oder Sperrung ge-
mäß § 19 BbgDSG notwendig ist.

Sofern die der automatisierten Datenverarbeitung zugrunde lie-
gende Rechtsvorschrift eine spezielle Löschungsvorschrift ent-
hält, ist diese Frist unter Bezugnahme auf die Rechtsvorschrift
als regelmäßige Löschungsfrist anzugeben.

- Nummer 9 - Kurzbeschreibung der technischen und organi-
satorischen Maßnahmen gemäß § 10 Absatz 2
BbgDSG

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus dem Sicherheits-
konzept nach § 7 Absatz 3 BbgDSG. Hier ist nur eine kurze Be-
schreibung vorzunehmen, die eine überschlägige Beurteilung
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der Angemessenheit der Maßnahmen in Bezug auf die mit dem
Verfahren verbundenen Gefährdungen zulässt. Erläuternd wird
hierzu auf die einzelnen Schutzziele der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen hingewiesen:

- Gewährleistung von Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist dann gewährleistet, wenn die gespeicherten
Daten nicht in die Hände Unbefugter geraten können. Dieses
Ziel kann durch verschiedene Maßnahmen erreicht werden. In
Betracht kommen die Festlegung von Modalitäten zur Benut-
zeridentifikation und -autorisierung. Dies kann durch die Verga-
be von Benutzername und Passwort, aber auch durch die Nut-
zung von Chipkarten und PIN erfolgen. Des Weiteren ist ein Be-
rechtigungskonzept notwendig, damit Nutzer nur auf die tat-
sächlich benötigten Daten zugreifen können. Zu denken ist auch
an die sichere Aufbewahrung oder Unterbringung der verwen-
deten Hardware und Backup-Datenträger, die Nutzung von Ver-
schlüsselungssoftware bei der Speicherung in unsicheren Um-
gebungen (zum Beispiel Notebook, Laptop, lokaler PC) oder be-
sonders sensitiver Daten in Datenbanken und bei der Daten-
übertragung in Netzwerken oder die vertrauliche Behandlung
von Angaben über verwendete Hard- und Software und die Sys-
temkonfiguration.

- Gewährleistung von Integrität

Integrität ist gewährleistet, wenn die Datenbestände unversehrt,
vollständig und aktuell sind, also verlässlich richtig. Integrität
muss während aller Phasen der Datenverarbeitung von der Er-
hebung bis zur Sperrung/Löschung gegeben sein (§ 3 Absatz 2
BbgDSG). Unter anderem muss gewährleistet sein, dass Daten
nicht durch Computerviren oder andere Schadsoftware verfälscht
werden. 

- Gewährleistung von Verfügbarkeit 

Verfügbarkeit bedeutet, dass die Daten zeitgerecht zur Verfü-
gung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet oder genutzt wer-
den können. Die Verfügbarkeit bezieht sich nicht nur auf die ge-
speicherten personenbezogenen Daten, sondern gleichermaßen
auf die Hardware und die zur Verarbeitung erforderlichen Pro-
gramme. Das Datenverarbeitungssystem ist hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit in seiner Gesamtheit zu betrachten.

- Gewährleistung von Authentizität

Die Authentizität ist dann gewährleistet, wenn ein Dokument be-
ziehungsweise Datum zweifelsfrei seinem Ursprung zugeordnet
werden kann.

Die Gewährleistung der Authentizität ist hauptsächlich bei elek-
tronisch übertragenen Daten von Bedeutung. Den Gefährdun-
gen kann durch Verfahren begegnet werden, bei denen die Her-
kunft der Daten nachvollziehbar ist. Bei der Bewertung der Ver-
fahren sind verwendete Hardwarekomponenten und Programme
einzubeziehen, zum Beispiel beim E-Government oder beim
elektronischen Zahlungsverkehr. Beispiel: Einsatz von Signa-
turverfahren, bei denen rechtsverbindlich festgestellt werden
kann, ob die Daten von den Betroffenen autorisiert (zum Bei-
spiel digital signiert) worden sind oder wer der Urheber von Da-

ten ist, die nicht von den Betroffenen stammen (zum Beispiel bei
Datenübermittlung).

- Gewährleistung von Revisionsfähigkeit  

Revisionsfähigkeit bedeutet, dass nachprüfbar ist, wie Daten in
einen Datenbestand gelangt sind und welche Veränderungen sie
im Laufe der Zeit durch wen erfahren haben. Nachprüfbar muss
sein, wer für das Aufnehmen bestimmter Daten in einen Daten-
bestand oder ihr Entfernen daraus die Verantwortung trägt. Dies
kann durch entsprechende Protokolldateien gewährleistet wer-
den, die jedoch selbst ein datenschutzrechtliches Risiko bergen
und deshalb einer engen Zweckbindung nach § 29 Absatz 4
BbgDSG unterliegen.

- Gewährleistung von Transparenz

Zur Herstellung von Transparenz sind automatisierte Verfahren
in aktueller Form nachvollziehbar zu dokumentieren. Die ein-
zelnen Verfahrensschritte müssen dabei so beschrieben werden,
dass die Systematik der Prozesse ohne erheblichen zusätzlichen
Aufwand nachvollziehbar wird. Transparenz wird vor allem
durch die Dokumentation der Freigabe oder der Vorabkontrolle
nach § 7 Absatz 3 BbgDSG, das ordnungsgemäße Führen des
Verfahrensverzeichnisses sowie der Dokumentation von wesent-
lichen Programmänderungen beziehungsweise die laufende
Fortschreibung der Programmdokumentation hergestellt.

- Nummer 10 - Allgemeine Beschreibung der eingesetzten
Datenverarbeitungsanlagen 

Unter diesem Punkt sollen die zur Datenverarbeitung eingesetz-
ten Anlagen und deren Zusammenwirken beschrieben werden.
Des Weiteren ist die verwendete Software zu nennen. Die Anga-
ben sind der Risikoanalyse beziehungsweise dem Sicherheits-
konzept zu entnehmen.

- Nummer 11 - Freigabeerklärung

Gemäß § 7 Absatz 3 BbgDSG ist für jedes Verfahren, für das ein
Verfahrensverzeichnis nach § 8 BbgDSG zu erstellen ist, die
Freigabe zu erklären. Welche Organisationseinheit innerhalb ei-
ner Daten verarbeitenden Stelle die Freigabe erklärt, unterliegt
der Organisationshoheit der jeweiligen Daten verarbeitenden
Stelle. Dies muss nicht zwangsläufig die Organisationseinheit
sein, die die fachliche Verantwortung für die (materielle) Recht-
mäßigkeit des Verfahrens trägt. Aufgrund der Komplexität der
nach § 10 BbgDSG zu treffenden technischen Maßnahmen kann
die Freigabe - gegebenenfalls nach Bestätigung der materiellen
Rechtmäßigkeit durch die fachlich zuständige Organisations-
einheit - beispielsweise auch durch die für die Informations-
technik zuständige Organisationseinheit erfolgen. In jedem Fall
ist die Fachebene in das Freigabeverfahren einzubeziehen.

Soweit Verfahren zentral betrieben und von mehreren Daten ver-
arbeitenden Stellen eingesetzt werden, erfolgt eine Freigabe je-
weils für den Verantwortungsbereich der einzelnen Daten verar-
beitenden Stelle. Das heißt, für zentral betriebene Komponenten
erfolgt eine Freigabe durch die hierfür verantwortliche Stelle;
für dezentrale Komponenten erfolgt die Freigabe durch die je-
weilige Daten verarbeitende Stelle auf dezentraler Ebene.  
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Vor der Freigabe kann gegebenenfalls das Votum des behördlichen
Datenschutzbeauftragten eingeholt werden. Sofern Verfahren der
Vorabkontrolle unterliegen, ist dieser ohnehin zu beteiligen.

Die Freigabeerklärung sowie das Ergebnis einer gegebenenfalls
vorzunehmenden Vorabkontrolle sind dem Verfahrensverzeich-
nis als Anlage beizufügen.

VV-BbgDSG
Anlage 2 zu den Nummern 13.5 und 14.2

Mindestvertragsinhalt für Verträge nach § 11 BbgDSG

1. In einer schriftlichen Vereinbarung sind (gegebenenfalls in
einem Abschnitt Datenschutz/Datensicherung) mindestens
folgende Regelungen zu treffen:

a) Gegenstand und Dauer des Auftrages;

b) Art und Umfang des Umgangs mit den Daten (insbe-
sondere konkrete Angaben zu den einzelnen Phasen der
Datenverarbeitung, den verwendeten Anlagen, Systemen
und Programmen);

c) die nach § 10 BbgDSG zu treffenden technischen und
organisatorischen Maßnahmen, insbesondere:

- Zeitpunkt, Ort, Protokollierung und Berechtigte für
die Anlieferung und Ausgabe der zu verarbeitenden
Daten

- Versandform und Transport
- Art und Aufbewahrung der Datenträger (Belege, Fil-

me und Ähnliches) beim Auftragnehmer
- Maßnahmen zur Entsorgung von Fehldrucken oder

Ausschussmaterial
- Maßnahmen bei Verlust von Datenträgern;

d) Vereinbarungen über die Verfahrensabnahme und Pro-
grammfreigabe und gegebenenfalls zur Unterstützung
bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses nach 
§ 8 BbgDSG;

e) unverzügliche Mitteilung des Auftragnehmers an den
Auftraggeber über eingetretene Veränderungen in oben
genannten Punkten; 

f) Umfang der Weisungsbefugnisse des Auftraggebers;

g) die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unter-
auftragsverhältnissen (gegebenenfalls nur mit Genehmi-
gung des Auftraggebers); 

h) Art der Gewährleistung der Kontrolle des Umgangs mit
den Daten und der Datenschutzmaßnahmen durch den
Auftraggeber (Zutritt zu Räumen, Einsicht in Anlagen);

i) Verpflichtung des Auftragnehmers, den Auftraggeber
unverzüglich über alle Verstöße gegen bestehende Da-

tenschutzbestimmungen beim Umgang mit den Daten
oder bei Weisungen des Auftraggebers zum Umgang mit
den Daten zu unterrichten;

j) Vereinbarung der fristlosen Kündigung bei Verletzun-
gen von Datenschutz-/Datensicherheitsmaßnahmen;

k) Rückgabe überlassener Datenträger und Daten, sowie
Löschung der beim Auftragnehmer gespeicherten Daten
nach Vertragsende.

2. Ist der Auftragnehmer eine private Stelle oder ein öffentlich-
rechtliches Wettbewerbsunternehmen, sind zusätzlich fol-
gende Punkte vertraglich zu regeln:

a)  Verpflichtung des Auftragnehmers, Weisungen des Auf-
traggebers zum Umgang mit den Daten auszuführen und
sich ausschließlich an dessen Weisungen zu halten;

b)  Verpflichtung des Auftragnehmers, vom Auftraggeber
veranlasste Kontrollen zu ermöglichen;

c)  Verpflichtung aller Mitarbeiter des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Daten haben, auf das Datengeheimnis
(gemäß § 5 BDSG); 

d)  regelmäßige Kontrolle des Umgangs mit den Daten durch
den Datenschutzbeauftragten des Auftragnehmers (be-
trieblicher Datenschutzbeauftragter nach dem Bundes-
datenschutzgesetz).

Ergänzend wird auf § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes (ins-
besondere auf dessen Absatz 2) verwiesen.

VV-BbgDSG
Anlage 3 zu Nummer 14.2

Mindestvertragsinhalt für Wartungsverträge nach § 11a
BbgDSG

Hinsichtlich des Inhalts des Vertrages sind die Verwaltungsvor-
schriften zu § 11 entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus
sind folgende spezielle Regelungen zu treffen:

1. Bestimmungen hinsichtlich der Abgrenzung der Rechte und
Pflichten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer;

2. eine Protokollierungspflicht über die Arbeiten beim Auf-
traggeber; 

3. Regelungen, dass die Daten ausschließlich für den Zweck
der Wartung verwendet werden dürfen;

4. Sicherstellung, dass keine Datenübermittlung an andere
Stellen durch den Auftragnehmer erfolgt;

5. nach Abschluss der Wartungsarbeiten sind eventuell beim
Auftragnehmer vorhandene Daten zu löschen;
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6. die technische Verbindung muss vom Auftraggeber herge-
stellt werden; sofern dies nicht möglich ist, ist ein Rückruf-
verfahren verbindlich festzulegen;

7. die Anwesenheit des Systemverwalters ist sicherzustellen;

8. Verschlüsselung von personenbezogenen Daten auf dem
Übertragungsweg nach dem jeweiligen Stand der Technik
und

9. für den Fall, dass der Auftragnehmer eine Stelle nach § 17
Absatz 2 BbgDSG ist, sind stets die hierfür geltenden Rege-
lungen zur Übermittlung personenbezogener Daten anzu-
wenden.

VV-BbgDSG
Anlage 4 zu Nummer 14.3

Anforderungskatalog zu § 11a Absatz 1 BbgDSG

Werden Datenverarbeitungssysteme vor Ort oder über Daten-
fernübertragungseinrichtungen (Fernwartung) gewartet, so sind
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden
personenbezogenen Daten geeignet sind,

1. sicherzustellen, dass nur dafür autorisiertes Personal die
Wartung vornimmt;

2. sicherzustellen, dass jeder Wartungsvorgang nur mit Wissen
und Wollen der speichernden Stelle erfolgen kann;

3. zu verhindern, dass personenbezogene Daten im Rahmen
der Wartung unbefugt entfernt oder übertragen werden kön-
nen;

4. sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge während der
Durchführung kontrolliert werden können;

5. sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge nach der Durch-
führung nachvollzogen werden können;

6. zu verhindern, dass bei der Wartung Programme unbefugt
aufgerufen werden können, die für die Wartung nicht benö-
tigt werden;

7. zu verhindern, dass bei der Wartung Datenverarbeitungspro-
gramme unbefugt verändert werden können und

8. die Wartung so zu organisieren und zu gestalten, dass sie den
besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.

Staatliche Anerkennung von Erholungsorten

Bekanntmachung des Ministeriums für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten

Vom 17. Dezember 2010

Am 31. Juli 2010 wurde der Gemeinde Schwielowsee für die
Ortsteile Caputh und Ferch gemäß Brandenburgischem Kurorte-
gesetz (BbgKOG) das Prädikat „Staatlich anerkannter Erho-
lungsort“ verliehen.

Am 13. Dezember 2010 wurde der Stadt Angermünde für die
Ortsteile Angermünde (Kernstadt), Wolletz und Altkünkendorf
gemäß Brandenburgischem Kurortegesetz (BbgKOG) das Prä-
dikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ verliehen.

Amtliche Vordrucke zur Beantragung von Wohngeld
nach dem Wohngeldgesetz

Erlass des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft 

Vom 17. Januar 2011

Wohngeld wird nicht von Amts wegen, sondern gemäß § 22
Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885), nur auf Antrag
gewährt. Der Antrag ist formelle und materielle Anspruchsvor-
aussetzung.

Zur einheitlichen Wohngeldbearbeitung im Land Brandenburg
wird Folgendes festgelegt:

1. Für die Beantragung von Wohngeld sind Folgende amtliche
Vordrucke zu verwenden:

a. Antrag auf Wohngeld - Erstantrag Mietzuschuss 
b. Antrag auf Wohngeld - Erstantrag Lastenzuschuss
c. Antrag auf Wohngeld - Weiterleistungs- beziehungsweise

Erhöhungsantrag

Das Erstantragsformular für Mietzuschuss ist durch einen
grünen Randstreifen, für Lastenzuschuss durch einen gelben
Randstreifen und der verkürzte Weiterleistungs- beziehungs-
weise Erhöhungsantrag durch einen roten Randstreifen ge-
kennzeichnet.

Die Muster der amtlichen Vordrucke sind auf der Internetseite
des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft unter
http://www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/479550
eingestellt.

2. Die vorgeschriebenen Vordrucksmuster sind landeseinheit-
lich zu verwenden, sie dürfen nicht abgeändert werden. 
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3. Künftige Änderungen der amtlichen Vordrucke werden durch
Erlass im Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht.

4. Soweit in den Wohngeldbehörden zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Erlasses noch Restbestände der bisher
verwendeten Formulare vorhanden sind, können diese über-
gangsweise aufgebraucht werden.

Der Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig tritt der Erlass des Ministeriums für Stadtentwick-
lung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg vom 5. Sep-
tember 2002 (ABl. S. 872) außer Kraft.

Denkmalliste des Landes Brandenburg
Sechste Aktualisierung

Bekanntmachung des Brandenburgischen Landesamtes
für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums

Vom 25. Januar 2011 

Aufgrund des § 3 Absatz 3 und des § 28 Absatz 3 des Brandenbur-
gischen Denkmalschutzgesetzes (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004
(GVBl. I S. 215) wurde das für das Land Brandenburg geltende
öffentliche Verzeichnis der Denkmale (Denkmalliste) des Landes
Brandenburg erstmals im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 3 vom
26. Januar 2005 bekannt gemacht. Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 3
BbgDSchG ist die Denkmalliste mit der Bezeichnung des Denk-
mals und den Angaben zum Ort fortlaufend im Amtsblatt für
Brandenburg bekannt zu machen. 

Nachfolgend wird die sechste Aktualisierung der Denkmalliste
veröffentlicht. Sie berücksichtigt die seit der letzten Aktualisie-
rung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 5 vom 10. Februar 2010
eingetragenen und gelöschten Denkmale sowie Korrekturen und
Ergänzungen.

Der Schutz der Denkmale nach diesem Gesetz ist jedoch nicht
von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig (§ 3 Absatz 1
Satz 3 BbgDSchG).

Bodendenkmale und bewegliche Denkmale müssen nicht veröf-
fentlicht werden, wenn dies für ihren Schutz erforderlich ist. Das
Inventar eines Denkmals ist geschützt, soweit es mit dem Denk-
mal eine Einheit von Denkmalwert bildet (§ 2 Absatz 2 Num-
mer 1 BbgDSchG). 

Die vorliegende Aktualisierung der Denkmalliste stellt den Be-
arbeitungsstand zum Redaktionsschluss (30.12.2010) dar. Die
Denkmalliste wird kontinuierlich fortgeschrieben. Fortschrei-
bungen und Veränderungen werden im Amtsblatt für Branden-
burg veröffentlicht. Eine aktuelle Fassung der Denkmalliste ist
auf der Internetseite des Brandenburgischen Landesamts für
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums (BLDAM)
eingestellt (www.bldam-brandenburg.de).

Die vorliegende Aktualisierung der Denkmalliste ist in die vier
kreisfreien Städte und nachfolgend die 14 Landkreise des Lan-

des Brandenburg untergliedert, alphabetisch geordnet und je
kreisfreie Stadt beziehungsweise Landkreis in drei ihrerseits
untergliederte Abschnitte unterteilt: 

A) Bodendenkmale

- Neu gelistete Bodendenkmale
- Korrekturen, Ergänzungen
- Löschungen

B) durch Satzung geschützte Denkmalbereiche

- Neu hinzugekommene Denkmalbereiche

C) Denkmale übriger Gattungen (Baudenkmale, Gartendenk-
male, technische Denkmale und bewegliche Denkmale)

- Neu eingetragene Denkmale
- Korrekturen, Ergänzungen
- Löschungen

Nähere Informationen zu den Denkmalen sind bei den unteren
Denkmalschutzbehörden, der Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg als unterer Denkmalschutzbehörde
und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuseum (BLDAM) zu erfragen.

Inhaltsverzeichnis

Brandenburg an der Havel S. 342

Cottbus S. 343

Frankfurt (Oder) S. 343

Potsdam S. 343

Barnim S. 344

Dahme-Spreewald S. 345

Elbe-Elster S. 347

Havelland S. 347

Märkisch-Oderland S. 348

Oberhavel S. 349

Oberspreewald-Lausitz S. 352

Oder-Spree S. 352

Ostprignitz-Ruppin S. 355

Potsdam-Mittelmark S. 357

Prignitz S. 360

Spree-Neiße S. 362

Teltow-Fläming S. 362

Uckermark S. 364
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Feststellung des Unterbleibens 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das

Vorhaben Errichtung von drei Windkraftanlagen vom 
Typ Vestas V 90 2.0 MW in 15913 Märkische Heide,

OT Klein Leine

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Vom 1. März 2011

Die Firma Zernsee Entwicklung KC 54 pro GmbH, Jägerallee 26
in 14469 Potsdam beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), drei Windkraftanla-
gen vom Typ Vestas V 90 mit jeweils 2 MW Nennleistung und ei-
ner Nabenhöhe von 125 m auf dem Grundstück in der Gemar-
kung Klein Leine, Flur 2, Flurstück 268 (Landkreis Dahme-
Spreewald) zu errichten und zu betreiben.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.6 Spalte 2
des Anhanges der Verordnung über genehmigungsbedürftige
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben der Nummer 1.6.3
Spalte 2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG). Nach § 3c UVPG war für das beantrag-
te Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls
durchzuführen.

Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsver-
fahrens auf der Grundlage der von der Vorhabensträgerin vorge-
legten Unterlagen sowie eigener Informationen.

Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für
das oben genannte Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Begrün-
dung dieser Entscheidung und die ihr zugrunde liegenden Unter-

lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter
der Telefonnummer 0355 4991-1411 während der Dienstzeiten
im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz,
Regionalabteilung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, Zim-
mer 4.27, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, eingesehen
werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli-
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002
(BGBI. I S. 3830), das zuletzt durch das Gesetz vom 26. No-
vember 2010 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Art. 1 d. V zur Neufassung und Änderung von
Verordnungen zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes) (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. März 1997 (BGBl. I S. 504), die zuletzt durch Artikel 5 Ab-
satz 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643)
geändert worden ist.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I 
S. 94), das durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. August 2010
(BGBl. I S. 1163) geändert worden ist.

Landesamt für Umwelt Gesundheit und Verbraucherschutz
Regionalabteilung Süd

Genehmigungsverfahrensstelle
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Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin
vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw.
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Ver-
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers
und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung
oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unter-
bleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der
Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.
Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag,
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol-
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen.
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der
Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsge-
genstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige
Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Amtsgericht Bad Liebenwerda

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 28.April 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von
Falkenberg Blatt 906 eingetragene Grundstück; Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 7, Flurstück 121, Fichtestr. 7, groß 1.271 m2

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Bebaut mit einem Zweifamilien-
wohnhaus (Bj. ca. 1925 - 1935) und Carport- und Garagenne-
bengebäude.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 03.12.2008.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5, § 85 a ZVG fest-
gesetzt auf 82.000,00 EUR.

Im Termin am 25.01.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes
nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 15 K 70/08

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 28.April 2011, 14:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von
Koßdorf Blatt 641 eingetragene Grundstück; Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 4, Flurstück 119, Gebäude- und Freifläche

Wohnen, Mühlberger Str. 31, groß 1.066 m2

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Einfamilienwohnhaus (Bj. ca. 1910)
mit Anbau sowie Nebengebäude.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 19.10.2009.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5, § 85 a ZVG fest-
gesetzt auf 30.400,00 EUR.

Im Termin am 25.01.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot die Hälfte des Grundstückswertes
nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 15 K 100/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, der im Grundbuch von
Buckau Blatt 194 eingetragene hälftige Miteigentumsanteil am
Grundstück; Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

2 Buckau 2 243/43 Gebäude- und Freifläche, 570 m2

Buckauer Straße 50

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Miteigentumsanteil an einem
Grundstück, welches mit 2 Baukörpern bebaut ist.
Der Versteigerungsvermerk für den Miteigentumsanteil von Da-
niel Linke ist in das genannte Grundbuch eingetragen worden
am 24.09.2010.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5, § 85 a ZVG fest-
gesetzt auf 3.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr.: 15 K 82/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Donnerstag, 5. Mai 2011, 14:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, das im Grundbuch von
Rothstein Blatt 123 eingetragene Grundstück; Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE
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Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Rothstein 3 86/1 Gebäude- und Freifläche, 3.620 m2

Landwirtschaftsfläche, 
Dorfstr. 9

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Bebaut mit einem Wohngebäude
(Bj. ca. 1900, ca. 2003 teilweise Erneuerung der Fenster, WF ca.
73,40 m2 - seit Mitte 2005 unbewohnt) und Nebengebäuden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 24.08.2010.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5, § 85 a ZVG fest-
gesetzt auf 35.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr.: 15 K 70/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 

Dienstag, 10. Mai 2011, 10:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Bad Liebenwerda, Burg-
platz 4, 04924 Bad Liebenwerda, Saal 1, die im Grundbuch von
Gröden Blatt 566 eingetragenen Grundstücke; Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4, Flur 29, Flurstück 18/2, Gebäude- und Gebäudene-

benflächen, groß 19 m2,
lfd. Nr. 8, Flur 29, Flurstück 19, Gebäude- und Gebäudene-

benflächen, groß 1.711 m2,
Flur 29, Flurstück 103, Landwirtschaftsfläche Gar-
tenland, Lange Wiesen, groß 1.674 m2

versteigert werden.
Beschreibung laut Gutachten: Bei den Flurstücken 19 und 18/2
handelt es sich um Gewerbe-/Wohngrundstücke (Gaststätte und
Pension sowie Bäckerei - ehemalige Mühle) in der Dorfstraße 84;
Flurstück 103 ist ein mit einem Lauben- und Schuppengebäude
bebautes Gartengrundstück.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch ein-
getragen worden am 12.11.2008.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5, § 85 a ZVG fest-
gesetzt auf:
Flurstück 18/2                          200,00 EUR.
Flurstücke 19 und 103  459.000,00 EUR.

Im Termin am 09.02.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot die Hälfte  des Grundstückswertes
nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 15 K 142/08

Amtsgericht Cottbus

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am  

Dienstag, 24. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge-
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, die im Grundbuch von
Roggosen Blatt 456 eingetragenen 1/2 Anteile an dem Grund-
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

lfd. Nr. 2,  Gemarkung Roggosen, Flur 1, Flurstück 318/7, Ge-
bäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Kah-
rener Weg 6, 1.079 m2

versteigert werden.
Laut Gutachten ist das Objekt mit einem Einfamilienwohnhaus
(KG, EG, ausgebautes DG, 109 m2 Wohnfl.), Bj.: 1987, Instand-
setzung/tlw. Mod.: 2004 und einer Garage mit Schuppenanbau
bebaut. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
16.03.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:  98.000,00 EUR (je 1/2 Anteil mithin: 49.000,00 EUR).
Geschäfts-Nr.: 59 K 36/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 24. Mai 2011, 14:00 Uhr
im Amtsgericht Cottbus, Gerichtsplatz 2 in Cottbus, II. Ober-
geschoss, Saal 313, die im Grundbuch von Döbbrick Blatt 1097
eingetragenen 1/2 Anteile am Grundstück, Bezeichnung gemäß
Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 3, Gemarkung Döbbrick, Flur 2, Flurstück 419, Größe:

535 m2

versteigert werden.
Das Grundstück ist laut Gutachten vom 30.06.2010 bebaut mit
einem Zweifamilienhaus bzw. Einfamilienhaus mit Einlieger-
wohnung bestehend aus zwei angebauten Teilen. Teil 1: einge-
schossig, Bj. 1989, unterkellert, DG überwiegend ausgebaut,
Wohnfläche ca. 129,32 m2. Teil 2: eingeschossig, Bj. 1930, nicht
unterkellert, DG ausgebaut, Wohnfläche ca. 110,10 m2. Moder-
nisierungsarbeiten in beiden Wohngebäudeteilen erforderlich.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
12.02.2010 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf 42.000,00 EUR je 1/2 Anteil (insgesamt 84.000,00 EUR).
Geschäfts-Nr.: 59 K 13/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 31. Mai 2011, 8:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Cottbus in Cottbus, Ge-
richtsplatz 2, II. Obergeschoss, Saal 313, die im Wohnungs-
grundbuch von Forst (Lausitz) Blatt 9530, 9531, 9532, 9533,
9534, 9535 eingetragenen Wohnungseigentumseinheiten

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9530:
lfd. Nr. 1, 107/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33, 
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Haus 2,
im Erdgeschoss rechts nebst Balkon und einem Kellerraum im
Kellergeschoss, Nr. 6 des Aufteilungsplanes.



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 8 vom 2. März 2011 369

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9531:
lfd. Nr. 1, 69/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33, 
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg 9, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung 7 im Haus 2,
im Erdgeschoss links nebst Balkon und einem Kellerraum im
Kellergeschoss, Nr. 7 des Aufteilungsplanes.

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9532:
lfd. Nr. 1, 115/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33, 
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg 9, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung 8 im Haus 2,
im Obergeschoss rechts  nebst Balkon und einem Kellerraum im
Kellergeschoss, Nr. 8 des Aufteilungsplanes.

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9533:
lfd. Nr. 1, 70/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg 9, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung 9 im Haus 2,
im Obergeschoss links nebst Balkon und einem Kellerraum im
Kellergeschoss, Nr. 9 des Aufteilungsplanes.

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9534:
lfd. Nr. 1, 66/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg 9, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung 10 im
Haus 2, im Dachgeschoss links nebst Loggia und einem Keller-
raum im Kellergeschoss, Nr. 10 des Aufteilungsplanes.

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis - Forst (Lausitz)
Blatt 9535:
lfd. Nr. 1, 72/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Forst, Flur 33
Flurstück 1435, Gebäude- und Freifläche, Kiefern-
weg 52, 1.038 m2

Flurstück 1436, Gebäude- und Freifläche, Stephans-
weg 9, 559 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung 11 im
Haus 2, im Dachgeschoss rechts  nebst Loggia und einem Kel-
lerraum im Kellergeschoss, Nr. 11 des Aufteilungsplanes.

Für sämtliche Bestandsverzeichnisse gilt weiter:
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Grundbuch von Forst Blatt 9525 bis 9535); der hier eingetrage-
ne Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt;
im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des
Sondereigentums auf die Bewilligung vom 03.07.1995 (UR Nr.
640/1995 der Notarin Niendorf in Forst) Bezug genommen.
versteigert werden.
Laut vorliegendem Gutachten befindet sich das jeweilige Woh-
nungseigentum, lt. Teilungserklärung im Haus 2 als Mehrfami-
lienhaus (Stephansweg 9). 
Das Mehrfamilienhaus (Haus 2) ist zum Bewertungsstichtag
nicht existent, anstatt, ein im Rohbau befindliches, nicht unter-
kellertes Zweifamilienhaus (Bj. ca. 2006). Mit Hinblick auf die
Teilungserklärung sowie Abgeschlossenheitsbescheinigung ist
mit sich darstellender Örtlichkeit kein Sondereigentum am Woh-
nungseigentum Nr. 6 - 11, sondern nur gemeinschaftliches Ei-
gentum, gebildet. 
Der Versteigerungsvermerk ist in das jeweils genannte Grund-
buch am 07.11.2008 eingetragen worden.

Die Verkehrswerte wurden gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festge-
setzt auf:
40.000,00 EUR Forst Blatt 9530
25.800,00 EUR Forst Blatt 9531
43.000,00 EUR Forst Blatt 9532
26.170,00 EUR Forst Blatt 9533
24.670,00 EUR Forst Blatt 9534
26.920,00 EUR Forst Blatt 9535.
Geschäfts-Nr.: 59 K 199/08

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 29. März 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von 
Eisenhüttenstadt Blatt 3147 eingetragene Grundstück, Be-
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Eisenhüttenstadt, Flur 17, Flurstück 60/1,

Gebäude- und Freifläche, Größe: 1.136 m2

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
26.04.2007 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 430.000,00 EUR.

Nutzung: zweigeschossiges Betriebsgebäude
Postanschrift: Seeberge 18, 15890 Eisenhüttenstadt

Im Termin am 12.12.2008 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 3 K 4/07



370 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 8 vom 2. März 2011

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Donnerstag, 14.April 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, die im Grundbuch von 
Frankfurt (Oder) Blatt 12293 eingetragenen 1/2 Anteile an
dem Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur 118, Flur-

stück 455, Größe: 711 qm
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
18.05.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 80.000,00 EUR je Anteil.

Postanschrift: Schönfließer Weg 28, 15234 Frankfurt (Oder)
Beschreibung: mit Einfamilienwohnhaus (Bj. 1999) und Dop-
pel-Carport bebautes Grundstück
Geschäfts-Nr.: 3 K 174/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Donnerstag, 14.April 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, die im Grundbuch von 
Groß Lindow Blatt 1038 eingetragenen 1/2 Anteile an dem
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Groß Lindow, Flur 10, Flurstück 495/3,

Größe: 500 qm
versteigert werden.
Die Versteigerungsvermerke sind in das genannte Grundbuch
am 07.07.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 51.000,00 EUR je Anteil.

Postanschrift: Schlaubenweg 24, 15295 Groß Lindow
Beschreibung: mit voll unterkellertem Wohnhaus (Bj. 1988) be-
bautes Grundstück
Geschäfts-Nr.: 3 K 184/09

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 3. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, Saal 302, das im Grundbuch von Werbig
Blatt 10383 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Langsow, Flur 1, Flurstück 176, Gebäu-

de- und Freifläche, Erholungsfläche, Neulangsow 14,
Größe: 2.180 m2

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
20.10.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 75.500,00 EUR (darin enthalten Zubehör mit 2.500,00 EUR).

Nutzung: Wohngrundstück (Doppelhaushälfte mit Anbauten)
Postanschrift: Neulangsow 14, 15306 Seelow, OT Werbig

Im Termin am 11.01.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 3 K 347/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 4. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
Vogelsang Blatt 80 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 1, Flurstück 141, Größe: 2.089 qm 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
10.06.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 125.000,00 EUR.

Im Termin am 15.12.2010 wurde der Zuschlag wegen Nicht-
erreichung der 5/10-Grenze gemäß § 85 a ZVG versagt. 

Postanschrift: Bergstr. 6, 15890 Vogelsang
Bebauung: eingeschossiges Wohnhaus mit Satteldach in Massiv-
bauweise, teilunterkellert, Schleppdachgaube und Verandaanbau.
Dachgeschoss teilweise ausgebaut. Ursprünglich für Zweifami-
liennutzung vorgesehen. Nebengebäude, massivbauweise, ein-
geschossig mit Pultdach.   
Geschäfts-Nr.: 3 K 181/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 4. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das in den jeweiligen Woh-
nungsgrundbüchern von Limsdorf 
a) Blatt 400
b) Blatt 406
c) Blatt 415
d) Blatt 420
e) Blatt 426
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
zu a)
lfd. Nr. 1, 23/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur 3, Flurstück 60, Größe: 26.374 qm, verbunden mit dem
Sondereigentum an der im Erdgeschoss des Hauses, links vom
zweiten Eingang (Ostansicht) gelegenen Wohnung nebst Keller
im Aufteilungsplan jeweils bezeichnet mit Nr. 10         
Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz-Nr. 10 
zu b)
lfd. Nr. 1, 23/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur 3, Flurstück 60, Größe: 26.374 qm, verbunden mit dem
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Sondereigentum an der im dritten Obergeschoss des Hauses,
links vom zweiten Eingang (Ostansicht) gelegenen Wohnung
nebst Keller im Aufteilungsplan jeweils bezeichnet mit Nr. 16  
Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz-Nr. 16 
zu c)
lfd. Nr. 1, 28/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur 3, Flurstück 60, Größe: 26.374 qm, verbunden mit dem
Sondereigentum an der im dritten Obergeschoss des Hauses,
links vom dritten Eingang (Ostansicht) gelegenen Wohnung
nebst Keller  im Aufteilungsplan jeweils bezeichnet mit Nr. 25  
Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz-Nr. 25 
zu d)
lfd. Nr. 1, 28/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur 3, Flurstück 60, Größe: 26.374 qm, verbunden mit dem
Sondereigentum an der im ersten Obergeschoss des Hauses,
links vom vierten Eingang (Ostansicht)  gelegenen Wohnung
nebst Keller im Aufteilungsplan jeweils bezeichnet mit Nr. 30  
Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz-Nr. 30 
zu e)
lfd. Nr. 1, 26/1000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Flur 3, Flurstück 60, Größe: 26.374 qm, verbunden mit dem
Sondereigentum an der im  Dachgeschoss des Hauses, nebst Ter-
rasse, rechts und links vom vierten Eingang (Ostansicht) gele-
genen Wohnung nebst Keller im Aufteilungsplan jeweils be-
zeichnet mit Nr. 36         
Sondernutzungsrecht am Pkw-Stellplatz-Nr. 36 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in die genannten Grundbücher
jeweils am 24.01.2007 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 
Limsdorf Blatt 400 (Wohnung Nr. 10) 32.000,00 EUR
Limsdorf Blatt 406 (Wohnung Nr. 16) 32.000,00 EUR
Limsdorf Blatt 415 (Wohnung Nr. 25) 40.000,00 EUR
Limsdorf Blatt 420 (Wohnung Nr. 30) 39.000,00 EUR
Limsdorf Blatt 426 (Wohnung Nr. 36) 3.300,00 EUR.

(Bei der Wohnung Nr. 36 handelt es sich lediglich um einen nicht
ausgebauten Dachboden)

Im Termin am 16.12.2009 wurde der Zuschlag wegen Nichter-
reichung der 5/10-Grenze gemäß § 85 a ZVG versagt. 
Postanschrift: 15864 Limsdorf, Springseeweg 10 (Blatt 400,

Blatt 406)
15864 Limsdorf, Springseeweg 11 (Blatt 415)
15864 Limsdorf, Springseeweg 12 (Blatt 420,
Blatt 426)

Geschäfts-Nr.: 3 K 1/07

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 9. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von 
Friedland Blatt 920 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 3, Gemarkung Friedland, Flur 5, Flurstück 345, Größe

3.439 qm
versteigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
11.06.2008 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 133.000,00 EUR.

Postanschrift: 15848 Friedland, Karl-Marx-Straße 61
Bebauung: Wohn- und Gewerbegrundstück, Wohnhaus, Neben-
gebäude, Garagen

Im Versteigerungstermin am 14.06.2010 ist der Zuschlag wegen
Nichterreichens der 5/10-Grenze versagt worden.
Geschäfts-Nr.: 3 K 133/08

Zwangsversteigerung
Im Wege der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Montag, 9. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
Lietzen Blatt 92 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß
Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Lietzen, Flur 4, Flurstück 64, Größe:

1.594 m2

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk  ist in das genannte Grundbuch am
01.06.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
wie folgt: 25.000,00 EUR.

Postanschrift: Hinterstraße 12, 15306 Lietzen
Bebauung: Ein-/Zweifamilienhaus, mehrere Nebengebäude und
kleinere Anbauten, teilweiser Überbau des großen Nebengebäu-
des, teilweise Überbau einer Scheune.
Geschäfts-Nr.: 3 K 60/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Montag, 9. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Amtsgericht Frankfurt (Oder), Müllroser Chaussee 55, 
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
Schöneiche Blatt 3383 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Schöneiche, Flur 5, Flurstück 421, Grö-

ße: 2.026 qm
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
16.03.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 119.000,00 EUR.

Postanschrift: 15566 Schöneiche bei Berlin, Eichenstraße 25
Bebauung: Wohnhaus, Garage, 3 Schuppen
Geschäfts-Nr.: 3 K 373/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 11. Mai 2011, 9:00 Uhr
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im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
Rauen Blatt 1407 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 2, Flurstück 564, Größe: 398 qm
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
22.07.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 131.900,00 EUR.

Postanschrift: Siedlerhöhe 15, 15518 Rauen
Bebauung: eingeschossige Doppelhaushälfte mit ausgebautem
Dachgeschoss und Keller, Carport
Geschäfts-Nr.: 3 K 248/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 11. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude Amtsgericht, Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder), Saal 302, das im Grundbuch von
Fürstenwalde Blatt 2449 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4, Flur 96, Flurstück 398, Größe: 637 qm 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
24.11.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 130.000,00 EUR.

Postanschrift: Käthe-Kollwitz-Str. 7, 15517 Fürstenwalde 
Bebauung: Einfamilienwohnhaus und ein Nebengebäude
Geschäfts-Nr.: 3 K 322/09

Amtsgericht Luckenwalde

Zwangsversteigerung      
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 28.April 2011, 8:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde
I. das im Wohnungsgrundbuch von Zossen Blatt 3612
eingetragene Miteigentumsanteil, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 4.489/100.000 (viertausendvierhundertneunundacht-
zig Hundertstel) Miteigentumsanteil an
Gemarkung Zossen, Flur 5, Flurstück 455, Schliebenstr., Ge-
bäude- und Freifläche, 2.395 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Dachgeschoss
belegenen Wohnung Nr. 14 (Haus B) des Aufteilungsplanes
nebst Kellerraum Nr. 14 des Aufteilungsplanes.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Blatt 3599 bis 3616). Der hier eingetragene Miteigentumsanteil
ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden
Sondereigentumsrechte beschränkt.
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung des Verwalters.

Ausnahme: Erstveräußerung durch den teilenden Eigentümer,
Veräußerung an Eltern, Ehegatten, Kinder und Schwiegerkinder,
Veräußerung durch den Konkurs- oder Vergleichsverwalter, Ver-
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung
und 
II. des im Wohnungsgrundbuch von Zossen Blatt 3614
auf den Namen von Torsten Lackert, geboren am 02.03.1963,
eingetragenen Miteigentumsanteils, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 4.489/100.000 (viertausendvierhundertneunundacht-
zig Hundertstel) Miteigentumsanteil an
Gemarkung Zossen, Flur 5, Flurstück 455, Schliebenstr., Ge-
bäude- und Freifläche, 2.395 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Dachgeschoss
belegenen Wohnung Nr. 16  (Haus D) des Aufteilungsplanes
nebst Kellerraum Nr. 16 des Aufteilungsplanes.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Blatt 3599 bis 3616). Der hier eingetragene Miteigentumsanteil
ist durch die zu den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden
Sondereigentumsrechte beschränkt.
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung des Verwalters.
Ausnahme: Erstveräußerung durch den teilenden Eigentümer,
Veräußerung an Eltern, Ehegatten, Kinder und Schwiegerkinder,
Veräußerung durch den Konkurs- oder Vergleichsverwalter, Ver-
äußerung im Wege der Zwangsvollstreckung
versteigert werden. 
Der Versteigerungsvermerk ist in die genannten Grundbücher
am 19.01.2006 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
für
die Wohnung Nr. 14 im Wohnungsgrundbuch von 
Zossen Blatt 3612 auf 57.000,00 EUR
die Wohnung Nr. 16 im Wohnungsgrundbuch von 
Zossen Blatt 3614 auf 57.000,00 EUR.

Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprech-
zeiten entnommen werden.

Im Termin am 10.03.2009 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte  des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 421/05 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 28.April 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Jüterbog Blatt 4863 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 6, Gemarkung Jüterbog, Flur 20, Flurstück 206, Ge-

werbering 17, Gebäude- und Freifläche, Gewerbe
und Industrie, Größe 196 m2

lfd. Nr. 6, Gemarkung Jüterbog, Flur 20, Flurstück 201, Ge-
werbering 17, Gebäude- und Freifläche, Gewerbe
und Industrie, Größe 18 m2
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lfd. Nr. 6, Gemarkung Jüterbog, Flur 20, Flurstück 224, Ge-
werbering 17, Gebäude- und Freifläche, Gewerbe
und Industrie, Größe 842 m2

lfd. Nr. 6, Gemarkung Jüterbog, Flur 20, Flurstück 245, Ge-
werbering 17, Gebäude- und Freifläche, Gewerbe
und Industrie, Größe 15 m2

lfd. Nr. 6, Gemarkung Jüterbog, Flur 20, Flurstück 231, Ge-
werbering 17, Gebäude- und Freifläche, Gewerbe
und Industrie, Größe 186 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 93.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
27.10.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14913 Jüterbog, Gewerbering 17.
Es ist bebaut mit einer freistehenden, eingeschossigen, nicht
unterkellerten Lagerhalle; vermietet. Die nähere Beschreibung
kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorlie-
genden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 192/09

Zwangsversteigerung      
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 28.April 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Gräfendorf Blatt 15 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 8, Gemarkung Gräfendorf, Flur 1, Flurstück 5, Dorf-

straße 17, Größe 1.634 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 122.200,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
21.01.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14913 Niederer Fläming, OT
Gräfendorf, Dorfstraße 17. Die ehemalige Scheune wurde 1988
bis 1993 komplett zum Wohnhaus (Einfamilienhaus mit Einlie-
gerwohnung) um- und ausgebaut. Die nähere Beschreibung
kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorlie-
genden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 12/09 

Zwangsversteigerung      
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 3. Mai 2011, 8:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Wohnungsgrund-
buch von Wildau Blatt 2951 eingetragene Wohnungseigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 116,61/10.000 Miteigentumsanteil an Gemarkung

Wildau, Flur 3, Flurstück 765, Gebäude- und Frei-
fläche, Größe 5.624 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung und einem
Keller im Block 85, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet.
Sondernutzungsregelungen sind vereinbart.
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 85.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
20.04.2009 eingetragen worden. 
Die Wohnung befindet sich in 15745 Wildau, Fliederweg 34. Sie
befindet sich im Erdgeschoss. Zur Wohnung gehören ein Kel-
lerraum und ein Tiefgaragenstellplatz im Tiefgaragenunterge-
schoss. Die Wohnfläche beträgt 73,39 m2. Zum Zeitpunkt der
Begutachtung vermietet. Die nähere Beschreibung kann bei dem
Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden Gut-
achten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 132/09 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 3. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Großziethen Blatt 3327 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Großziethen, Flur 7, Flurstück 381,

Gebäude- und Freifläche, Alt Kleinziethen, Größe
602 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 235.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
13.08.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 12529 Schönefeld, OT Groß-
ziethen. Es ist bebaut mit einem Einfamilienhaus. Die nähere
Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zim-
mer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.
AZ: 17 K 245/09

Zwangsversteigerung     
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 3. Mai 2011, 14:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Wildau Blatt 2228 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 20, Gemarkung Wildau, Flur 3, Flurstück 982, Gebäu-

de- und Freifläche, Wohnen; Fichtestraße, Größe
377 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 32.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
20.04.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 15745 Wildau in der Fichte-
straße. Es ist unbebaut. Die nähere Beschreibung kann bei dem
Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden Gut-
achten zu den Sprechzeiten entnommen werden.

Im Termin am 07.10.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
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nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte 7/10 des Grundstückswertes  nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 131/09 

Zwangsversteigerung     
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 5. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Mahlow Blatt 1523 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Mahlow, Flur 10, Flurstück 119, 1.310 m2

lfd. Nr. 2, Gemarkung Mahlow, Flur 10, Flurstück 120, 1.308 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Mahlow, Flur 10, Flurstück 121, 1.377 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 251.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
19.01.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 15831 Mahlow, Anselm-Feuer-
bach-Straße. Zum Zeitpunkt der Begutachtung wurden die
Grundstücke nicht genutzt. Ehemalige Nutzung als Gartenland
wurde vor vielen Jahren aufgegeben, Büsche und Wildwuchs ha-
ben sich ausgebreitet. Der Baumbestand besteht überwiegend
aus Kiefern, Robinien und Birken. Vereinzelte Müllablagerun-
gen vorhanden. Die nähere Beschreibung kann bei dem Amts-
gericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu
den Sprechzeiten entnommen werden.

Im Termin am 22.04.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte  des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 311/08

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 5. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Osdorf Blatt 42 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß
Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4, Gemarkung Osdorf, Flur 1, Flurstück 407, Birken-

hainer Ring 12, Gebäude- und Freifläche, Wohnen,
Größe 1.389 m2

lfd. Nr. 4, Gemarkung Osdorf, Flur 1, Flurstück 408, Birken-
hainer Ring 12 b, Gebäude- und Freifläche, unge-
nutzt, Größe 726 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 224.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
21.10.2008 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14979 Großbeeren, OT Bir-
kenhain, Birkenhainer Ring 12, 12 b. Es ist bebaut mit einem
Mehrfamilienwohnhaus mit drei Wohnungen und Gewerbeanteil
als Büro mit Personalräumen. Die nähere Beschreibung kann bei

dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden
Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 365/08 

Teilungsversteigerung 2. Termin
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 10. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Luckenwalde Blatt 8308 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Luckenwalde, Flur 18, Flurstück 38/4,

Größe 756 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 107.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
21.02.2007 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14943 Luckenwalde, Gottower
Str. 13. Es ist bebaut mit einem unterkellerten Einfamilienhaus.
Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprech-
zeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 46/07 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 10. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Teileigentums-
grundbuch von Mahlow Blatt 4854 eingetragene Teileigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 186,93/10000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Mahlow, Flur 2, Flurstück 205/6 Berliner Stra-
ße, Gebäude- und Freifläche, 76.116 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Turnhalle (Unter-
geschoss und Erdgeschoss) Nr. 1455 des Aufteilungsplanes.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Grundbuch von Mahlow Blätter 3400 bis 4855); der hier ein-
getragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen 
Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte be-
schränkt.
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 276.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
07.04.2010 eingetragen worden. 
Das Versteigerungsobjekt befindet sich in 15831 Blankenfelde-
Mahlow, Weidenhof 4. Bei dem Teileigentum handelt es sich um
eine unterkellerte eingeschossige Turnhalle in einem neu errich-
teten Wohngebiet, die von der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
und verschiedenen Vereinen genutzt wird. Die nähere Beschrei-
bung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501,
vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen wer-
den.
AZ: 17 K 81/10 
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Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 10. Mai 2011, 14:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Teileigentums-
grundbuch von Mahlow Blatt 4855 eingetragene Teileigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 373,86/10000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Mahlow, Flur 2, Flurstück 205/6, Berliner
Straße, Gebäude- und Freifläche, 76.116 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Kindertagesstätte
(Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss) Nr. 1456 des Auf-
teilungsplanes.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Grundbuch von Mahlow Blätter 3400 bis 4855); der hier ein-
getragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen
Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte be-
schränkt.
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 310.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
31.03.2010 eingetragen worden. 
Das Versteigerungsobjekt befindet sich in 15831 Blankenfelde-
Mahlow, Weidenhof 5. Bei dem Teileigentum handelt es sich um
eine unterkellerte zweigeschossige Kindertagesstätte in einem
neu errichteten Wohngebiet, die von der Gemeinde Blankenfel-
de-Mahlow genutzt wird. Die nähere Beschreibung kann bei
dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden
Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 82/10 

Zwangsversteigerung 2.Termin, keine Grenzen 5/10 und 7/10
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 11. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Zeesen Blatt 588 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Zeesen, Flur 7, Flurstück 169, Grün-

land, Größe 6.633 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 68.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
07.04.2004 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 15711 Zeesen, Spreewaldstra-
ße 85. Es ist bebaut mit einem Einfamilienhaus (Bj. 1962). Es
verfügt über ca. 70 m2 Wohnfläche und steht in Eigennutzung.
Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprech-
zeiten entnommen werden.

Ein Zuschlag kann auch auf ein Gebot unter 50 % des Verkehrs-
wertes erfolgen.

Im Termin am 25.01.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der

nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte  des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 54/04 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 12. Mai 2011, 8:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Blankenfelde Blatt 5586 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Blankenfelde, Flur 3, Flurstück 217,

Gebäude- und Freifläche, Berliner Damm 11 d, Grö-
ße 817 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 132.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
10.07.2010 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 15827 Blankenfelde, Berliner
Damm 11 d. Es ist bebaut mit einem eingeschossigen Einfami-
lienhaus. Eine Innenbesichtigung war nicht möglich. Bauj. ca.
2007 (lt. Bauzeichnung). Die nähere Beschreibung kann bei
dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden
Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 212/09 

Zwangsversteigerung zum Zwecke der 
Aufhebung der Gemeinschaft

Im Wege der Teilungsversteigerung soll am 
Donnerstag, 12. Mai 2011, 9:30 Uhr

im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Großziethen Blatt 882 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Großziethen, Flur 1, Flurstück 38, Grö-

ße 26.869 m2

lfd. Nr. 2, Gemarkung Großziethen, Flur 1, Flurstück 75, Grö-
ße 15.095 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Großziethen, Flur 1, Flurstück 103,
Größe 7.503 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 37.400,00 EUR festgesetzt worden. 
Es entfallen auf:
Flurstück 38 15.600,00 EUR
Flurstück 75 8.800,00 EUR
Flurstück 103 13.000,00 EUR.

Der Teilungsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
26.01.2010 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 15831 Großziethen. Die Acker-
flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Die nähere Be-
schreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer
1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen
werden.
AZ: 17 K 331/09 
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Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 17. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Wildau Blatt 2879 eingetragene Wohnungseigentum, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 119,33/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück:
Gemarkung Wildau, Flur 3, Flurstück 765, Gebäu-
de- und Freifläche, Größe 5.624 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung und einem
Keller im Block 80, im Aufteilungsplan jeweils mit Nummer 1
bezeichnet.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuchblatt angelegt
(Wildau Blatt 2863 bis Blatt 2970).
Der hier eingetragene Miteigentumsanteil ist durch die zu den
anderen Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentums-
rechte beschränkt. Sondernutzungsregelungen sind vereinbart.
Veräußerungsbeschränkungen: Zustimmung des Verwalters
Ausnahme: Erstveräußerung durch den derzeitigen Eigentümer.

Veräußerung durch den Konkursverwalter oder im
Wege der Zwangsvollstreckung.
Veräußerung durch Gläubiger dinglich gesicherter
Darlehen, wenn sie ein von Ihnen erworbenes Woh-
nungseigentum weiter veräußern.

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 90.200,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
07.12.2009 eingetragen worden. 
Die Wohnung befindet sich in 15745 Wildau, Fichtestraße 141.
Angaben zur Wohnung: EG links, 3-Raumwohnung, Küche,
Bad, Flur, Abstellraum, Wfl. ca. 72,64 m2. Sondernutzungsrech-
te bestehen am Tiefgaragenstellplatz Nr. 141/1 (im Aufteilungs-
plan mit 80.01 bezeichnet). Die nähere Beschreibung kann bei
dem Amtsgericht Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden
Gutachten zu den Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 194/09 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 17. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde die im Grundbuch von
Schulzendorf Blatt 4263 eingetragenen Grundstücke, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 3, Gemarkung Schulzendorf, Flur 11, Flurstück 330,

Verkehrsfläche, Herweghstr. 8, Größe 957 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Schulzendorf, Flur 11, Flurstück 331,
Gebäude- und Freifläche, Verkehrsfläche, Herwegh-
str. 10, Größe 941 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Schulzendorf, Flur 11, Flurstück 332,
Gebäude- und Freifläche, Herweghstr. 12, Größe
924 m2

lfd. Nr. 4, Gemarkung Schulzendorf, Flur 11, Flurstück 333,
Gebäude- und Freifläche, Herweghstr. 14, Größe
961 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf insgesamt 342.500,00  EUR festgesetzt
worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
23.11.2009 eingetragen worden. 
Die Grundstücke befinden sich in 15732 Schulzendorf, Her-
weghstraße 6 - 14. Sie sind bebaut mit einem SB-Marktgebäude
mit Parkflächen. Angaben zum Gebäude: Bj. 1992 - 1993; kom-
pletter Leerstand seit Juli 2010; Gesamtnutzfläche: 1.082 m2; 
56 Stellplätze. Folgende Nutzflächen sind vorhanden: ehemali-
ger SB-Markt, Fleischerbereich, Bäckerbereich, Sparkassen-
bereich. Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht
Luckenwalde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den
Sprechzeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 324/09 

Zwangsversteigerung      
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 17. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Friedersdorf Blatt 1291 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis: 
lfd. Nr. 2, Gemarkung Friedersdorf, Flur 1, Flurstück 332, Ge-

bäude- und Freifläche, Wilhelmstraße 19 a, groß
867 qm

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 264.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
23.10.2004 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in der Wilhemstraße 19 a, 14754
Heidesee, OT Fredersdorf. Es ist bebaut mit einem Einfamilien-
wohnhaus (EG mit ausgebautem DG als Einliegerwohnung).
Baujahr ca. 1998/99 und der Garage ca. 1999. Die nähere Be-
schreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde, Zim-
mer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.

Im Termin am 04.09.2007 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte  des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 245/04 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Dienstag, 17. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 25,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde die im Grundbuch von
Zellendorf Blatt 207 eingetragenen Grundstücke, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Zellendorf, Flur 3, Flurstück 122, Land-

wirtschaftsfläche; Lindaer Berg, Größe 4.036 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Zellendorf, Flur 4, Flurstück 46, Land-
wirtschaftsfläche; Lindaer Pläne, Größe 2.371 m2
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lfd. Nr. 4, Gemarkung Zellendorf, Flur 3, Flurstück 56, Land-
wirtschaftsfläche; Verkehrsfläche; Am Besenweg,
Größe 24.060 m2

sowie die im Grundbuch von Zellendorf Blatt 316 eingetrage-
nen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Zellendorf, Flur 3, Flurstück 119, Grö-

ße 4.106 m2

lfd. Nr. 2, Gemarkung Zellendorf, Flur 4, Flurstück 45, Größe
118.801 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 61.100,00 EUR festgesetzt worden. 
Es entfallen auf:
Flurstück 119: 1.700,00 EUR
Flurstück 45: 48.000,00 EUR
Flurstück 122: 1.600,00 EUR
Flurstück 46: 800,00 EUR
Flurstück 56: 9.000,00 EUR.         

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
09.06.2010 eingetragen worden. 
Die Grundstücke befinden sich in Niedergörsdorf, OT Zellen-
dorf. Es handelt sich hierbei um landwirtschaftliche Flächen,
die, ohne Bauerwartungsland, Rohbauland oder baureifes Land
zu sein, land- und forstwirtschaftlich nutzbar sind. Die nähere
Beschreibung kann bei dem im Amtsgericht Luckenwalde, Zim-
mer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.
AZ: 17 K 136/2010

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 19. Mai 2011, 8:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Schönefeld Blatt 160 eingetragene Grundstück, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Schönefeld, Flur 2, Flurstück 540, Ge-

bäude- und Freifläche, Schützenstraße 7, Größe 
891 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 61.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
26.10.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 12529 Schönefeld, Schützen-
straße 7. Es ist bebaut mit einem Kleinhaus, Bauj. ca. 1936. Zum
Zeitpunkt der Begutachtung vom Eigentümer genutzt. Die nä-
here Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde,
Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.
AZ: 17 K 282/09

Zwangsversteigerung     
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 19. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,

Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Wohnungsgrund-
buch von Jüterbog Blatt 4525 eingetragene Wohnungseigen-
tum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 268,92/10.000 (zweihundertachtundsechzig, zwei-

undneunzig/Zehntausendstel) Miteigentumsanteil
an dem Grundstück
Gemarkung Jüterbog, Flur 32, Flurstück 176/1, Ge-
bäude- und Gebäudenebenflächen, Waldauer Weg
Nr. 43 - 46, 609 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 25 des
Aufteilungsplanes. Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grund-
buchblatt angelegt (Blatt 4501 bis 4527). Der hier eingetragene
Miteigentumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigentums-
anteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt.
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch den Verwalter
Ausnahmen: Erstveräußerung durch den derzeitigen Eigentü-
mer, Veräußerung des Wohneigentums an einen anderen Woh-
nungseigentümer, an Verwandte und Verschwägerte in gerader
Linie oder bis zum zweiten Grad in der Seitenlinie, an Ehegatten
oder frühere Ehegatten. Veräußerung des Wohneigentums im
Wege der Zwangsvollstreckung, durch Konkursverwalter oder
wenn ein Grundpfandrechtsgläubiger im Wege der Zwangsvoll-
streckung erworbenes Wohneigentum veräußert.
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 25.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
03.07.2008 eingetragen worden. 
Das Wohnungseigentum befindet sich in 14913 Jüterbog, Wal-
dauer Weg 43. Die Eigentumswohnung befindet sich in einem 
3-geschossigen Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss links (Bauj.
ca. 1979, Modernisierung ab 1992). Die Wohn-/Nutzfläche be-
trägt 39,00 m2. Zum Zeitpunkt der Begutachtung vermietet. Die
nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde,
Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.

Im Termin am 19.01.2009 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte  des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 17 K 261/08

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Donnerstag, 19. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Dahme Blatt 927 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4, Gemarkung Dahme, Flur 2, Flurstück 171/2, Größe

12.205 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Dahme, Flur 5, Flurstück 71, Größe
4.445 m2

lfd. Nr. 3, Gemarkung Dahme, Flur 5, Flurstück 268, L 171
von Dahme nach Bollensdorf, Landwirtschafts-
fläche, Ackerland, Größe 3.054 m2

lfd. Nr. 5, Gemarkung Dahme, Flur 5, Flurstück 284, L 271
Straße nach Bollensdorf, Größe 2.078 m2
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lfd. Nr. 7, Gemarkung Dahme, Flur 5, Flurstück 366, Ver-
kehrsfläche, Niendorfer Landstr., Größe 60 m2

lfd. Nr. 8, Gemarkung Dahme, Flur 5, Flurstück 367, Land-
wirtschaftsfläche, Niendorfer Landstr., 6.725 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 34.010,00 EUR festgesetzt worden. 
(Flurstück 171/2 27.500,00 EUR
Flurstück 71 und 268 4.200,00 EUR
Flurstück 284 500,00 EUR
Flurstück 366 10,00 EUR
Flurstück 367 1.800,00 EUR)

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
07.05.2010 eingetragen worden. 
Die Bewertungsobjekte sind infolge ihrer Natur als Agrar-/Gar-
tenflächen postalisch nicht erfasst. Sie liegen in der Nähe fol-
gender Adressen:
Flurstück 268: Straße nach Bollensdorf, L 71
Flurstück 284: Straße nach Bollensdorf, L 71
Flurstücke 366 und 367: Niendorfer Landstraße
Flurstück 71: Ackerstraße 1
Flurstück 171/2: Baruther Straße 5
15936 Dahme/Mark.
Die Grundstücke sind unbebaut. Die Flurstücke 268, 284 und
367 der Flur 5 werden einheitlich als Ackerland (inmitten eines
Schlages) genutzt. Auf dem Flurstück 171/2 befinden sich
Kleingärten.
Die nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Lucken-
walde, Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprech-
zeiten entnommen werden.
AZ: 17 K 32/10 

Zwangsversteigerung   
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 25. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Mahlow Blatt 7154 eingetragene Grundstück, Bezeichnung ge-
mäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Erbbaurecht eingetragen auf den in Mahlow Blatt

7003 unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses
verzeichneten Grundstücken
Gemarkung Mahlow, Flur 11, Flurstück 276,
Kleiststr. 26, Gebäude- und Freifläche, Größe 258 m2

eingetragen in Abt. II Nr. 1 bis zum 31.12.2075.
Der Erbbauberechtigte bedarf der Zustimmung des Grund-
stückseigentümers im Falle des Abbruchs, baulicher Verände-
rung, Errichtung weiterer Gebäude, der Veräußerung des Erb-
baurechts im Ganzen oder in Teilen sowie zur Belastung des Erb-
baurechts mit Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden,
Reallasten, Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten.
Grundstückseigentümer: Evangelische Kirchgemeinde (Pfarre)
in Glasow.
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 177.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
08.01.2008 eingetragen worden. 

Das Objekt befindet sich in 15831 Mahlow, Kleiststr. 26. Das
Erbbaurecht ist bebaut mit einer Doppelhaushälfte, zweigeschos-
sig, nicht unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss, Bj. 2000. Die
nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde,
Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.
AZ: 17 K 207/07

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Freitag, 27. Mai 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Luckenwalde, Saal 1405,
Lindenallee 16, 14943 Luckenwalde das im Grundbuch von
Luckenwalde Blatt 8318 eingetragene Grundstück, Bezeich-
nung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Luckenwalde, Flur 14, Flurstück 183,

Gebäude- und Freifläche,  Potsdamer Str. 12, groß
970 m2

versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 175.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist in das Grundbuch am
02.09.2009 eingetragen worden. 
Das Grundstück befindet sich in 14943 Luckenwalde, Potsda-
mer Str. 12. Es ist bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus mit
5 Wohnungen, Bj. ca. 1930, zweigeschossig, nicht unterkellert,
vollständig ausgebautes Satteldach. Auf dem Grundstück befin-
den sich noch vier Carports und eine Garage mit Schuppen. Die
nähere Beschreibung kann bei dem Amtsgericht Luckenwalde,
Zimmer 1501, vorliegenden Gutachten zu den Sprechzeiten ent-
nommen werden.
AZ: 17 K 237/09

Amtsgericht Neuruppin

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Mittwoch, 20.April 2011, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 1. Obergeschoss, Saal 215, die im
Grundbuch von Zehlendorf Blatt 492 eingetragenen Grund-
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

3 Zehlendorf 8 148 192 m2

4 Zehlendorf 8 173 7.538 m2

8 Zehlendorf 8 151/2 In den Siebenruten 28.847 m2

9 Zehlendorf 8 151/3 In den Siebenruten 72.772 m2

6 Malz 19 32

(gemäß Gutachten: Landwirtschaftsflächen, Verkehrsfläche und
Unland in 16515 Oranienburg, OT Zehlen-
dorf und Malz)

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
05.05.2009 eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 35.120,00 EUR.
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a) für das Grundstück Flur 8 Flurstück 148 auf 20,00 EUR
b) für das Grundstück Flur 8 Flurstück 173 auf 2.000,00 EUR   
c) für das Grundstück Flur 8 Flurstück 151/2 auf 8.900,00 EUR
d) für das Grundstück Flur 8 Flurstück 151/3 auf 22.600,00 EUR
e) für das Grundstück Flur 19 Flurstück 32 auf 1.600,00 EUR.
Geschäfts-Nr.: 7 K 151/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Donnerstag, 5. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, die in
den Wohnungsgrundbüchern von Kremmen Blatt 3159, 3160,
3161, 3162 eingetragenen Wohnungseigentume, Bezeichnung
gemäß Bestandsverzeichnis:

Blatt 3159
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 1516/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück:
Kremmen 3 78/1 GFW, Am Dehmelweg 917 m2

verbunden mit Sondereigentum an den Räumen im Erdgeschoss links und
Kellerraum, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 1.
Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentumsan-
teilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in den Blättern 3159
bis 3162 (ausgenommen dieses Grundbuchblatt).
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch Verwalter.
Ausnahmen: 
Erstveräußerung, Veräußerung an Ehegatten, an Verwandte gerader Linie,
Veräußerung durch Konkursverwalter, Veräußerung im Wege der Zwangs-
vollstreckung, Weiterveräußerung an Realgläubiger oder durch Realgläubi-
ger, der das Wohnungseigentum erworben hat, wenn die Veräußerung inner-
halb eines Jahres erfolgt.
Sondernutzungsrechte sind vereinbart.
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf Bewil-
ligung vom 20. August 1996, 15. Oktober 1996 (UR-Nr. 463/96, 590/96 
Notar Dr. Hermann in Berlin); übertragen aus Blatt 3124; eingetragen am 
18. März 1997.

Blatt 3160
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 2660/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück:
Kremmen 3 78/1 GFW, Am Dehmelweg 917 m2

verbunden mit Sondereigentum an den Räumen im Erdgeschoss rechts und
Kellerraum, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 2.
Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentumsan-
teilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in den Blättern 3159
bis 3162 (ausgenommen dieses Grundbuchblatt).
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch Verwalter.
Ausnahmen: 
Erstveräußerung, Veräußerung an Ehegatten, an Verwandte gerader Linie,
Veräußerung durch Konkursverwalter, Veräußerung im Wege der Zwangs-
vollstreckung, Weiterveräußerung an Realgläubiger oder durch Realgläubi-
ger, der das Wohnungseigentum erworben hat, wenn die Veräußerung inner-
halb eines Jahres erfolgt.
Sondernutzungsrechte sind vereinbart.
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf Bewil-
ligung vom 20. August 1996, 15. Oktober 1996 (UR-Nr. 463/96, 590/96 
Notar Dr. Hermann in Berlin); übertragen aus Blatt 3124; eingetragen am 
18. März 1997.

Blatt 3161
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 1064/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück:
Kremmen 3 78/1 GFW, Am Dehmelweg 917 m2

verbunden mit Sondereigentum an den Räumen im Obergeschoss links und
Kellerraum, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 3.

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentumsan-
teilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in den Blättern 3159
bis 3162 (ausgenommen dieses Grundbuchblatt).
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch Verwalter.
Ausnahmen: 
Erstveräußerung, Veräußerung an Ehegatten, an Verwandte gerader Linie,
Veräußerung durch Konkursverwalter, Veräußerung im Wege der Zwangs-
vollstreckung, Weiterveräußerung an Realgläubiger oder durch Realgläubi-
ger, der das Wohnungseigentum erworben hat, wenn die Veräußerung inner-
halb eines Jahres erfolgt.
Sondernutzungsrechte sind vereinbart.
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf Bewil-
ligung vom 20. August 1996, 15. Oktober 1996 (UR-Nr. 463/96, 590/96 
Notar Dr. Hermann in Berlin); übertragen aus Blatt 3124; eingetragen am
18. März 1997.

Blatt 3162
Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 4760/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück:
Kremmen 3 78/1 GFW, Am Dehmelweg 917 m2

verbunden mit Sondereigentum an den Räumen im Obergeschoss rechts im
Dachgeschoss sowie dem Kellerraum, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 4.
Das Miteigentum ist beschränkt durch die zu den anderen Miteigentumsan-
teilen gehörenden Sondereigentumsrechte, eingetragen in den Blättern 3159
bis 3162 (ausgenommen dieses Grundbuchblatt).
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch Verwalter.
Ausnahmen: 
Erstveräußerung, Veräußerung an Ehegatten, an Verwandte gerader Linie,
Veräußerung durch Konkursverwalter, Veräußerung im Wege der Zwangs-
vollstreckung, Weiterveräußerung an Realgläubiger oder durch Realgläubi-
ger, der das Wohnungseigentum erworben hat, wenn die Veräußerung inner-
halb eines Jahres erfolgt.
Sondernutzungsrechte sind vereinbart.
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf Bewil-
ligung vom 20. August 1996, 15. Oktober 1996 (UR-Nr. 463/96, 590/96 
Notar Dr. Hermann in Berlin); übertragen aus Blatt 3124; eingetragen am 
18. März 1997.

laut Gutachten in 4 Eigentumswohnung aufgeteiltes zweige-
schossiges, unterkellertes MFH (Wfl. insg. ca. 289,85 m2), sa-
nierungsbedürftig, gelegen Dehmelweg 14 in 16766 Kremmen,
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in die genannten Grundbücher
am 07.01.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
für das Versteigerungsobjekt in 
Blatt 3159 auf 16.000,00 EUR, 
Blatt 3160 auf 33.000,00 EUR, 
Blatt 3161 auf 12.000,00 EUR, 
Blatt 3162 auf 34.000,00 EUR, 
insgesamt auf 95.000,00 EUR.

Im Termin am 02.12.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr: 7 K 73/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 5. Mai 2011, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im
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Grundbuch von Wittenberge Blatt 5469 eingetragene Grund-
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Wittenberge 28 160/23 Gebäude- und Gebäude- 194 m2

nebenflächen
2/ 1/11 (ein Elftel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück
zu 1 Wittenberge 28 160/31 Straßenverkehrsflächen 280 m2

laut Gutachten gelegen Wentdorfer Ring 30 in 19322 Wittenber-
ge, bebaut mit einem Einfamilien-Reihenhaus (Bj.: 1995, Wfl.:
ca. 95 m2)
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29.04.2010 bzw. 15.10.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf 90.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr: 7 K 344/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im
Grundbuch von Prenzlau Blatt 5826 eingetragene Grundstück,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Prenzlau 24 133/5 Gebäude- und Freifläche, 1.186 m2

Röpersdorfer Str. 3 a

laut Gutachten gelegen Röpersdorfer Str. 3 a in 17291 Prenzlau,
bebaut mit einer eingeschossigen Gewerbeeinheit (Einkaufs-
markt, Bj. 1980, NFl. ca. 576 m2)
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
19.01.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf 71.900,00 EUR.
Geschäfts-Nr: 7 K 13/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Freitag, 6. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 1. Obergeschoss, Saal 215, die im
Grundbuch von Zühlsdorf Blatt 320 eingetragenen Grund-
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

5 Zühlsdorf 4 77 202 m2

6 Zühlsdorf 4 78/1 Gebäude- und Freifläche 237 m2

Wohnen, Hermannstr. 15
Zühlsdorf 4 78/2 Gebäude- und Freifläche 237 m2

Wohnen, Hermannstr. 15
Zühlsdorf 4 78/3 246 m2

8 Zühlsdorf 4 76 518 m2

laut Gutachter: Wohngrundstück Fichtestraße 6 und Hermann-
straße 15 in 16567 Mühlenbecker Land, OT
Zühlsdorf, bebaut mit einem Wohnhaus und
Nebengelass 

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
16.07.2008 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 102.420,00 EUR.

Im Termin am 30.03.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
Geschäfts-Nr.: 7 K 329/08

Zwangsversteigerung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 

Dienstag, 10. Mai 2011, 14:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 1. Obergeschoss, Saal 215, das im
Grundbuch von Königshorst Blatt 422 eingetragene Grund-
stück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 Königshorst 11 62 Gebäude- und Gebäude- 23.708 m2

nebenflächen, Gartenland, 
Grünland, Sandhorst

laut Gutachter: Wohngrundstück in 16830 Königshorst, OT
Sandhorst, Dorfstraße 5, bebaut mit einem Ein-
familienhaus (ehemaliges Siedlungshaus, Bau-
jahr ca. 1933), Schuppen, Grünland

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
22.07.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 40.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr.: 7 K 259/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am    

Mittwoch, 11. Mai 2011, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im
Grundbuch von Oranienburg Blatt 10219 eingetragene Woh-
nungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

1 1/2 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Oranienburg 3 1077/91 Gebäude- und Freifläche 1.513 m2

Wohnen
Griegstraße 17 a

verbunden mit Sondereigentum an sämtlichen Räumen im Erdgeschoss und
Dachgeschoss (Haus Nr. 2), im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 2.
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Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

Das Miteigentum ist beschränkt durch das zu dem anderen Miteigentumsan-
teil gehörende Sondereigentumsrecht, eingetragen in Blatt 10218.
Veräußerungsbeschränkung: keine.
Sondernutzungsrechte an zwei Grundstücksflächen sind vereinbart.
Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums Bezugnahme auf die Be-
willigung vom 7. Mai 1996 und 7. August 1998 (UR.Nr. 496/96 und 610/98
Notar Arnold Heidemann in Berlin); übertragen aus Blatt 4499; eingetragen
am 21. Dezember 1998.

Gemäß Gutachter: Doppelhaushälfte in Form von Wohnungs-
eigentum (1/2 Miteigentumsanteil) in
16515 Oranienburg, Griegstraße 17 a, Haus
Nr. 2

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
08.02.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 161.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr.: 7 K 40/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 12. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, das im
Grundbuch von Oranienburg Blatt 10728 eingetragene Woh-
nungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 26,99/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Gemarkung Oranienburg, Flur 35, Flurstück 165/20,
Mittelstraße 4 a - d, Gebäude- und Freifläche, Woh-
nen, 1.979 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-
nung Nr. 4 des Aufteilungsplanes und mit dem Kel-
lerraum Nr. 4 des Aufteilungsplanes.
Für jeden Miteigentumsanteil ist ein Grundbuch-
blatt angelegt (Grundbuch von Oranienburg Blätter
10725 - 10769). Der hier eingetragene Miteigen-
tumsanteil ist durch die zu den anderen Miteigen-
tumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte
beschränkt.
Veräußerungsbeschränkung: Zustimmung durch
Verwalter erforderlich.
Ausnahmen: Veräußerung an einen anderen Woh-
nungseigentümer, Ehegatten oder frühere Ehegat-
ten, Verwandte gerader Linie, Verwandte bis zweiten
Grades der Seitenlinie, durch den Konkursverwalter,
durch Zwangsvollstreckung, durch Zwangsverstei-
gerung.
Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des
Inhalts des Sondereigentums auf die Bewilligung
vom 25.02.1999 (UR-Nr. 219/1999 des Notars Görl
in Berlin) Bezug genommen. Eingetragen am
12.05.1999.

laut Gutachten vermietete Eigentumswohnung (Wfl.: ca. 69,1 m2)
nebst Abstellraum im Keller, gelegen im 1. OG links im MFH
Mittelstr. 4 a in 16515 Oranienburg
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
03.02.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf 47.000,00 EUR.
Geschäfts-Nr: 7 K 24/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Donnerstag, 12. Mai 2011, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Neuruppin, in 16816 Neu-
ruppin, Karl-Marx-Str. 18 a, 2. Obergeschoss, Saal 325, die im
Grundbuch von Schapow Blatt 536 eingetragenen Grund-
stücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

Nr. Gemarkung Flur Flurstück Wirtschaftsart und Lage Größe

3 1 80 Gebäudefläche, Im Dorfe 1.934 m2

5 1 83/1 Gebäudefläche, Im Dorfe 408 m2

12 Schapow 1 83/2 Gebäude- und Freifläche 444 m2

Im Dorfe
13 1 81 Gebäude- und Freifläche 134 m2

Maurerstr.
14 1 328 Landwirtschaftsfläche 8.196 m2

Außerhalb der Ortslage

laut Gutachten mit einem Gaststätten-, Saalgebäude und Scheu-
ne bebaute Grundstücke, gelegen Rittgartener Str. 2/Maurerstr. 1
in 17291 Nordwestuckermark, OT Schapow, und unbebaute
Grundstücke,
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
08.06.2009 und 30.12.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
für das Versteigerungsobjekt
lfd. Nr. 3 des Bestandsverzeichnisses auf    4.600,00 EUR, 
lfd. Nr. 5 des Bestandsverzeichnisses auf  30.000,00 EUR, 
lfd. Nr. 12 des Bestandsverzeichnisses auf 12.000,00 EUR, 
lfd. Nr. 13 des Bestandsverzeichnisses auf      100,00 EUR, 
lfd. Nr. 14 des Bestandsverzeichnisses auf   1.800,00 EUR, 
insgesamt auf 48.500,00 EUR.

Im Termin am 16.12.2010 ist der Zuschlag versagt worden,
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital-
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen blei-
benden Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht
hat.
Geschäfts-Nr: 7 K 163/09

Amtsgericht Potsdam

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Mittwoch, 20.April 2011, 9:00 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Schönwalde 
Blatt 1672 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Schönwalde, Flur 21, Flurstück 170,

Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Brandenburg.
Str. 89, groß: 921 m2

versteigert werden.
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Laut Gutachten ist das Grundstück Brandenburgische Straße 89
in 14621 Schönwalde-Glien mit einem ca. 2005 errichteten Ein-
familienhaus bebaut.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 10.12.2009 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde auf 160.000,00 EUR festgesetzt.
AZ: 2 K 429/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 21.April 2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von Bran-
denburg Blatt 20470 eingetragene Wohnungseigentum, Be-
zeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 117,58/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Gemarkung Brandenburg 
Flur 59, Flurstück 103, Gebäude- und Freifläche
Wohnen, Clara-Zetkin-Straße 8, groß: 342 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Erdge-
schoss rechts, Nr. 1 des Aufteilungsplanes; mit Keller Nr. 1 des
Aufteilungsplanes. Sondernutzungsrechte sind vereinbart,
versteigert werden.
Es handelt sich laut Gutachten um eine 2-Zimmer-Wohnung (ca.
59,03 m2) im Erdgeschoss eines ca. 1910 errichteten und 2002
modernisierten Mehrfamilienhauses.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 21.08.2007 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf  46.000,00 EUR.
AZ: 2 K 321-1/07

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 21.April 2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von
Brandenburg Blatt 20473 eingetragene Wohnungseigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr.1, 117,58/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Gemarkung Brandenburg 
Flur 59, Flurstück 103, Gebäude- und Freifläche
Wohnen, Clara-Zetkin-Straße 8, groß: 342 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 1. Ober-
geschoss rechts, Nr. 3 des Aufteilungsplanes; mit Keller Nr. 3
des Aufteilungsplanes. Sondernutzungsrechte sind vereinbart -
versteigert werden.
Es handelt sich laut Gutachten um eine 2-Zimmer-Wohnung (ca.
58 m2) im 1. Obergeschoss eines ca. 1910 errichteten und 2002
modernisierten Mehrfamilienhauses.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 21.08.2007 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 43.000,00 EUR.
AZ: 2 K 321-3/07

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 21.April 2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von
Brandenburg Blatt 20474 eingetragene Wohnungseigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 121,07/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Gemarkung Brandenburg 
Flur 59, Flurstück 103, Gebäude- und Freifläche
Wohnen, Clara-Zetkin-Straße 8, groß: 342 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 2. Ober-
geschoss rechts, Nr. 4 des Aufteilungsplanes; mit Keller Nr. 4
des Aufteilungsplanes. Sondernutzungsrechte sind vereinbart-
versteigert werden.
Es handelt sich laut Gutachten um eine 2-Zimmer-Wohnung (ca.
60,78 m2) im 2. Obergeschoss eines ca. 1910 errichteten und
2002 modernisierten Mehrfamilienhauses.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 21.08.2007 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf  43.000,00 EUR.
AZ: 2 K 321-4/07

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 21.April 2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Wohnungsgrundbuch von
Brandenburg Blatt 20475 eingetragene Wohnungseigentum,
Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 167,37/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grund-

stück Gemarkung Brandenburg 
Flur 59, Flurstück 103, Gebäude- und Freifläche
Wohnen, Clara-Zetkin-Straße 8, groß: 342 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 3. Ober-
geschoss links bis Dachgeschoss Mansarde, Nr. 7 des Auftei-
lungsplanes; mit Keller Nr. 7 des Aufteilungsplanes. Sondernut-
zungsrechte sind vereinbart - versteigert werden.
Es handelt sich laut Gutachten um eine 2-Zimmer-Wohnung (ca.
84,03 m2) als Maisonettewohnung im 3. Obergeschoss und im
Dachgeschoss eines ca. 1910 errichteten und 2002 moderni-
sierten Mehrfamilienhauses.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 21.08.2007 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 57.000,00 EUR.
AZ: 2 K 321-5/07

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Dienstag, 26.April 2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Brandenburg
Blatt 11891 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
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lfd. Nr. 1, Gemarkung Brandenburg, Flur 98, Flurstück 198,
Gebäude- und Freifläche, Schwarzwaldring 9, groß:
836 m2

versteigert werden.
Laut Gutachten ist das Grundstück mit einem 2-geschossigen
Wohngebäude, einem Nebengebäude und Geräteschuppen so-
wie einem 2-geschossigen Mehrzweckgebäude bebaut. Für
die Erweiterung des Mehrzweckgebäudes wurde keine Bau-
genehmigung erteilt und kann wahrscheinlich nicht erteilt
werden.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 10.09.2008 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 94.000,00 EUR.

Im Termin am 24.09.2009 ist der Zuschlag versagt worden,
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital-
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen blei-
benden Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht
hat.
AZ: 2 K 364/08

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 4. Mai 2011, 12:00 Uhr
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts Potsdam, Hegelallee 8,
14467 Potsdam, II. Obergeschoss, Saal 310, das im Wohnungs-
erbbaugrundbuch von Saarmund Blatt 1140 eingetragene
Wohnungserbbaurecht, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeich-
nis:
lfd. Nr. 1, bestehend aus 677/10.000 Miteigentumsanteil an dem
Erbbaurecht, eingetragen auf dem im Grundbuch von Saarmund
Blatt 1119 unter lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses 
verzeichneten Grundstücks:
Gemarkung Saarmund, Flur 1, Flurstück 147, 
Gebäude- und Gebäudenebenflächen, An der Bergstraße, groß:
2.455 m2,
in Abt. II Nr. 1 für die Zeit vom Tage der Eintragung - auf die
Dauer von 99 Jahren -
Als Eigentümer des belasteten Grundstücks ist eingetragen:
Evangelische Kirchengemeinde Saarmund.
Mit dem Anteil am Erbbaurecht ist verbunden das Sondereigen-
tum an der Wohnung im Dachgeschoss links im Aufteilungsplan
mit Nr. A 10 bezeichnet,
versteigert werden. 

Der Verkehrswert ist auf 90.000,00 EUR festgesetzt worden. 

Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 14. Juli 2010 einge-
tragen worden. 

Die Wohnung liegt im Hause Bergstraße 18 A und hat eine Grö-
ße von ca. 102 m2. Sie besteht aus 3 Zimmern, 1 Küche, 1 Flur/
Diele, 1 WC, 2 Balkone und 1 Abstellraum im KG des Verbin-
dungsbaus. 
AZ: 2 K 225/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 5. Mai  2011, 10:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Brandenburg
Blatt 21744 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 142, Flurstück 255, Gebäude- und Freifläche,

Adlerstraße 11, groß: 4.507 m2

versteigert werden.
Laut Gutachten ist das Grundstück mit einem eingeschossigen,
gewerblich genutzten Gebäude bebaut.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 20.05.2010 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 424.695,00 EUR. 
Es entfällt auf das Grundstück ein Betrag von 240.000,00 EUR
und auf das mit zu versteigernde Zubehör ein Betrag von
184.695,00 EUR.
AZ: 2 K 109/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 19. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 14467 Potsdam, 2. Ober-
geschoss, Saal 304.1, das im Grundbuch von Brandenburg
Blatt 15613 eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Flur 57, Flurstück 12, Gebäude- und Gebäudene-

benflächen, Klara Zetkin Str. 26, Größe: 262 m2

versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk wurde am 04.08.2008 in das ge-
nannte Grundbuch eingetragen. 

Der Verkehrswert wurde festgesetzt auf 165.000,00 EUR.

Im Termin am 19.08.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes 
der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.

Das Grundstück ist mit einem leer stehenden unterkellerten Rei-
henmehrfamilienhaus, Altbau (Bj. ca. 1910, Wfl. ca. 329,53 m2).
Mit Modernisierungen wurden angefangen, diese ruhen.
AZ: 2 K 321/08

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Mittwoch, 8. Juni 2011, 10:30 Uhr
im Hauptgebäude des Amtsgerichts in 14467 Potsdam, Hegelal-
lee 8 im Saal 304.1, II. Obergeschoss, das im Grundbuch von
Großwudicke Blatt 765 eingetragene Wohnungseigentums-
recht lfd. Nr. 1, bestehend aus dem 
201/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung
Großwudicke, Flur 4, Flurstücke
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56/16, Gartenland, Kossatenstraße, Größe: 550 m2,
57/10, Gebäude- und Gebäudenebenflächen, Gartenland, Kos-
satenstraße 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f, Größe: 2.574 m2,
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan
mit Nr. I bezeichneten Wohnung. An der Gartenfläche SN 1 ist
eine Sondernutzung vereinbart,
versteigert werden.
Das Reiheneckhaus Kossatenstraße 30 A in 14715 Milower
Land Ortsteil Großwudicke ist als Wohnungseigentum im Grund-
buch eingetragen. Das Haus ist Ende der 1970er Jahre errichtet
und um 2000 saniert. Es verfügt über ein Erdgeschoss, ein nicht
ausgebautes Satteldach und eine unterkellerte Terrasse mit etwa
128 m2 Wohnfläche. Das - eigen genutzte - Gebäude weist Bau-
mängel und -schäden und Unterhaltungsrückstau auf. Die Be-
schreibung entstammt dem Gutachten vom 03.09.2010 und er-
folgt ohne Gewähr.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG auf
53.500,00 EUR festgesetzt. 

Der Versteigerungsvermerk ist am 14.05.2010 in das genannte
Grundbuch eingetragen worden.  
AZ: 2 K 132/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Dienstag, 28. Juni 2011, 13:30 Uhr
im Amtsgericht Potsdam, Hegelallee 8, 2. Obergeschoss, Saal 310,
das im Grundbuch von Brieselang Blatt 1356 eingetragene
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2, Gemarkung Brieselang, Flur 4, Flurstück 462, Ge-

bäude- und Freifläche, Südstr. 14, groß: 524 m2

versteigert werden. 
Das Grundstück ist mit einem nicht unterkellerten Einfamilien-
haus (Baujahr ca. 2004) mit Erdgeschoss und ausgebautem Dach-
geschoss mit einer Wohnfläche von etwa 123 m2 bebaut (Diele,
Wohnküche, 2 Zimmer, Hauswirtschaftsraum, Bad/WC, Win-
tergarten, Dusche/WC und Terrasse). Eine Innenbesichtigung
war nicht möglich. Das Grundstück ist teilbar. 
Der Zwangsversteigerungsvermerk wurde in das Grundbuch am
07.06.2010 eingetragen.

Verkehrswert wurde festgesetzt auf insgesamt 182.000,00 EUR.
AZ: 2 K 177/10

Amtsgericht Senftenberg

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am

Dienstag, 12.April 2011, 9:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erd-
geschoss, Saal E01, die im Grundbuch von Lauchhammer
Blatt 7024 eingetragenen Grundstücke; Bezeichnung gemäß
Bestandsverzeichnis:
Gemarkung Lauchhammer, Flur 16, Flurstück 210, Gebäude-
und Freifläche, 250 m2 groß, 
Gemarkung Lauchhammer, Flur 16, Flurstück 211, Gebäude-
und Freifläche, 7.925 m2 groß
versteigert werden.

Bebauung:
Ein- und zweigeschossiges, teilunterkellertes Gebäude in Mas-
sivbauweise, Kaltlager (Halle), Baujahr ca. 1964 in 01979 Lauch-
hammer, Grundhofstraße (westlicher Randbereich von Lauch-
hammer)
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
04.01.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz  5 ZVG festgesetzt
auf: 31.000,00 EUR.
Gesch.-Nr.: 42 K 68/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Mittwoch, 11. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge-
schoss, Saal E01, das im Grundbuch von Hohenbocka Blatt 282
eingetragene Grundstück der Gemarkung Hohenbocka, Flur 2,
Flurstück 29/1, 4.020 m2 groß, versteigert werden.
Lage: 01945 Hohenbocka, Wiesenweg
Bebauung: unbebautes Grundstück (Bauland)
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
20.05.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz  5 ZVG festgesetzt
auf 19.000,00 EUR.

Im Termin am 09.02.2011 ist der Zuschlag versagt worden,
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital-
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen
bleibenden Rechte 5/10 des Grundstückswertes nicht erreicht
hat.
Geschäfts-Nr.: 42 K 13/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 9. Juni 2011, 9:30 Uhr
im Gerichtsgebäude 01968 Senftenberg, Steindamm 8, Erdge-
schoss, Saal E01, das im Grundbuch von Senftenberg Blatt 885
eingetragene Grundstück; Bezeichnung gemäß Bestandsver-
zeichnis; Gemarkung Senftenberg, Flur 14, Flurstück 334, Ge-
bäude- und Freifläche, 270 m2 groß, versteigert werden.
Bebauung: Wohn- und Geschäftshaus, Altbausanierung eines

Seitenflügels, ehemalige Gaststätte (Alte Brenne-
rei), Appartementwohnungen 

Lage: 01968 Senftenberg, Kirchplatz 16 (direkt hinter
Markt 18)

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
17.12.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 85.700,00 EUR.

Im Termin am 15.07.2010 ist der Zuschlag versagt worden,
weil das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapital-
wertes der nach den Versteigerungsbedingungen bestehen
bleibenden Rechte 5/10 des Grundstückswertes nicht erreicht
hat.
Geschäfts-Nr.: 42 K 79/09
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Amtsgericht Strausberg

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Dienstag, 22. März 2011, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13,  in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Neuenhagen Blatt 7102 einge-
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Neuenhagen, Flur 24, Flurstück 448,

Gebäude- und Freifläche, Am Viertelsring 10, Grö-
ße 378 m2

laut Gutachten: 
bebaut mit massiver Doppelhaushälfte, Baujahr 1997, Wohn-
fläche ca. 118 m2

Lage: Am Viertelsring 10, 15366 Neuenhagen  
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
31.03.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG wie folgt
festgesetzt:
Grundstückswert ohne Zubehör 151.000,00 EUR,
Wert des Zubehörs 2.700,00 EUR,
Verkehrswert des Grundstücks einschließlich des Zubehörs
153.700,00 EUR.
AZ: 3 K 152/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Dienstag, 29. März 2011, 10:30 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Eberswalde Blatt 6920
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 171,79/10.000 Miteigentumsanteil an dem vereinig-

ten Grundstück, bestehend aus den Flurstücken 
Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 176,
Gebäude- und Freiflächen, Saarstraße 1, 3, Größe
1.532 m2; 
Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 177,
Gebäude- und Freiflächen, Saarstraße 5, 5 A, Größe
1.476 m2

Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 180,
Gebäude- und Freiflächen, Tornower Straße 46, 48,
Größe 1.469 m2

Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 184,
Gebäude- und Freiflächen, Tornower Straße 50, 52,
Größe 1.419 m2

Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 185,
Gebäude- und Freiflächen, Tornower Straße 54, 56,
Größe 1.293 m2

Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 431,
Gebäude- und Freiflächen, Nördlich der Freienwal-
der Straße, Größe 277 m2

Gemarkung Eberswalde, Flur 11, Flurstück 433,
Gebäude- und Freiflächen, Nördlich der Freienwal-
der Straße, Größe 282 m2

verbunden mit dem Sondereigentum/Sondernutzungsrecht an
einem Abstellraum im Keller und einem Stellplatz sämtlich mit
der Nr. 4.9 im Aufteilungsplan bezeichnet.

laut Gutachten: 2-Zimmer-Wohnung im DG eines Mehrfami-
lienhauses mit Keller und Pkw-Stellplatz, Bj. ca. 1931/32 mit
insg. 6 WE bzw. 55 WE in der aus 5 Mehrfamilienhäusern be-
stehenden Gesamtanlage; ca. 1996 saniert; Wohnfläche 63,48 m2,
eigengenutzt; Flur, Kü., Bad, Abstellkammer, 2 Wohnräume
Lage: Saarstr. 5 a, 16225 Eberswalde 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
28.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 53.000,00 EUR.
AZ: 3 K 142/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Dienstag, 26.April 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Schönwalde Blatt 1472
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 220/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück:

Gemarkung Schönwalde, Flur 10, Flurstück 86, Ge-
bäude- und Freifläche, Größe 800 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Ober-
geschoss bezeichnet mit der Nr. 3 im Aufteilungsplan.
Hinsichtlich der Gartenfläche mit der punktuellen Bezeichnung
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 im Lageplan
und des Pkw-Stellplatzes  mit der punktuellen Bezeichnung 1, 2,
3, 4 im Lageplan sind Sondernutzungsrechte zugeordnet.
laut Gutachten: 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss eines
Mehrfamilienhauses, Bj. ca. 1995/1996, insgesamt 4 Wohn-
einheiten, Wohnfläche ca. 59 m2, zusätzliche Nutzflächen von
ca. 31 m2 durch beheizbare Hobbyräume im Spitzboden und im
Keller, unbefristet vermietet, sowie Gartenanteil und Pkw-Stell-
platz
Lage: Parkaue 5, 16348 Wandlitz, OT Schönwalde 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
16.09.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 70.000,00 EUR.
AZ: 3 K 372/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 2. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13 in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Strausberg Blatt 1405 eingetra-
gene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 75, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 984,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
4.260 m2

laut Gutachten: 
unbebautes Grundstück im Bereich eines nicht rechtskräftigen
Bebauungsplanes
Lage: Mittelfeldring, 15344 Strausberg
versteigert werden.
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Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 42.000,00 EUR.
AZ: 3 K 121/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Montag, 2. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im Saal 2,
die im Grundbuch von Strausberg Blatt 1405 eingetragenen
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 59, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 897, GF,

Mittelfeld, Größe 8.610 m2

lfd. Nr. 60, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 898, GF,
Mittelfeld, 3.237 m2

lfd. Nr. 71, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 915, GF,
Mittelfeld, Größe 33.470 m2

laut Gutachten vom 13.10.2010:     
jeweils unbebautes Grundstück im Bereich eines nicht rechts-
kräftigen Bebauungsplanes 
Lage: Mittelfeldring, 15344 Strausberg 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:
lfd. Nr. 59 (Flurstück 897) 85.000,00 EUR
lfd. Nr. 60 (Flurstück 898) 32.000,00 EUR
lfd. Nr. 71 (Flurstück 915) 105.000,00 EUR.
AZ: 3 K 64/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am

Montag, 2. Mai 2011, 10:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13 in 15344 Strausberg, im
Saal 2, die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5610 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 888,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
204 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5611 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 889,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
135 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5612 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 890,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
135 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5613 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 891,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
189 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

laut Gutachten vom 13.10.2010: 
jeweils unbebautes Grundstück im Bereich eines nicht rechts-
kräftigen Bebauungsplanes sowie Anteil an einer Verkehrsfläche
Lage: Mittelfeldring, 15344 Strausberg 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.04.2011 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:
Grundbuch von Strausberg Blatt 5610
lfd. Nr. 1 (Flurstück 888) 3.900,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu 1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5611
lfd. Nr. 1 (Flurstück 889) 2.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu 1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5612
lfd. Nr. 1 (Flurstück 890) 2.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu 1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5613
lfd. Nr. 1 (Flursück 891) 3.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu 1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR. 
AZ: 3 K 123/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am

Montag, 2. Mai 2011, 11:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13 in 15344 Strausberg, im
Saal 1, die im Grundbuch von Strausberg Blatt 1405 eingetra-
genen Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 61, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 899, GF,

Das Mittelfeld, Verkehrsfläche, Größe 3.305 m2

lfd. Nr. 65, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 903, Das
Mittelfeld, Verkehrsfläche, Gebäude- und Frei-
fläche, Größe 4.453 m2
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lfd. Nr. 69, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 913, GF,
Das Mittelfeld, Größe 3.589 m2

lfd. Nr. 70, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 914, GF,
Verkehrsfläche, Gebäude- und Freifläche, Das
Mittelfeld, Größe 41.877 m2

laut Gutachten: 
unbebaute Grundstücke im Bereich eines nicht rechtskräftigen
Bebauungsplanes
Lage: Mittelfeldring, 15344 Strausberg 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:
für das Grundstück lfd. Nr. 61, Gemarkung Strausberg, Flur 16,
Flurstück 899 auf 33.000,00 EUR;
für das Grundstück lfd. Nr. 65, Gemarkung Strausberg, Flur 16,
Flurstück 903 auf 44.000,00 EUR;
für das Grundstück lfd. Nr. 69, Gemarkung Strausberg, Flur 16,
Flurstück 913 auf 36.000,00 EUR;
für das Grundstück lfd. Nr. 70, Gemarkung Strausberg, Flur 16,
Flurstück 914 auf 354.000,00 EUR.
AZ: 3 K 119/10 

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung sollen am 

Montag, 2. Mai 2011, 13:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im Saal 2,
die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5614 eingetragenen
Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 893,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
204 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5615 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 894,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
135 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5616 eingetra-
genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 895,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
135 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

sowie die im Grundbuch von Strausberg Blatt 5617 eingetra-

genen Grundstücke und Anteile, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Strausberg, Flur 16, Flurstück 896,

Gebäude- und Freifläche, Mittelfeldring, Größe
189 m2

lfd. Nr. 2 zu 1, 1/8 Anteil an dem Grundstück Gemarkung
Strausberg, Flur 16, Flurstück 892, Verkehrs-
fläche, Mittelfeldring, Größe 328 m2

laut Gutachten vom 13.10.2010:     
jeweils unbebautes Grundstück im Bereich eines nicht rechts-
kräftigen Bebauungsplanes sowie Anteil an einer Verkehrsfläche 
Lage: Mittelfeldring, 15344 Strausberg 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:
Grundbuch von Strausberg Blatt 5614
lfd. Nr. 1 (Flurstück 893) 3.900,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5615
lfd. Nr. 1 (Flurstück 894) 2.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5616
lfd. Nr. 1 (Flurstück 895) 2.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR

Grundbuch von Strausberg Blatt 5617
lfd. Nr. 1 (Flurstück 896) 3.600,00 EUR
lfd. Nr. 2/zu1 (1/8 MEA an Flurstück 892) 400,00 EUR.
AZ: 3 K 124/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 2. Mai 2011, 13:30 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13 in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Bernau Blatt 8266 ein-
getragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, 19/1.000 Miteigentumsanteil an 

Gemarkung Bernau, Flur 42, Flurstück 257, Gebäu-
de- und Gebäudenebenflächen, An der Viehtrift,
Größe: 8 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 42, Flurstück 247, des-
gleichen, Größe 570 m2,
Gemarkung Bernau, Flur 42, Flurstück 227, des-
gleichen, Größe 1.782 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 42, Flurstück 221, des-
gleichen, Größe 376 m2;

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 3. Ober-
geschoss nebst Kelleraum jeweils Nr. 28 des Aufteilungsplanes.
Dem hier gebuchten Miteigentumsanteil ist das Sondernut-
zungsrecht an dem Tiefgaragenstellplatz Nr. 28 des Aufteilungs-
planes zugeteilt.
laut Gutachten: vermietete 3-Zimmer-Wohnung, 73,19 m2, Bau-
jahr Mittte der 1990er Jahre, Stellplatz ist auch vermietet. 
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Lage: Am Mahlbusen 32, 16321 Bernau 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
20.07.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 62.000,00 EUR.
AZ: 3 K 599/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Dienstag, 3. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Angermünde Blatt 3700 einge-
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Angermünde, Flur 5,  Flurstück 35, Ge-

bäude- und Freifläche, Bahnhofsplatz 2, Größe
1.030 m2

laut Gutachten: bebaut mit Mehrfamilienhaus, Bj. 1912, unter-
kellert, 3 Vollgeschosse, Dachboden, Spitzboden, 1 Aufgang mit
insgesamt 7 Wohnungen zw. 35 m2 und 170 m2 (zwei 1-Raum-
Wohnungen, vier 2-Raum-Wohnungen, eine 6-Raum-Wohn-
nung), nach 1990 Sanierung/Modernisierung; Gesamtwohn-
fläche ca. 510 m2, vermietet (eine 2-Raum-Wohnung Leerstand);
Energiepass liegt nicht vor
Lage: Bahnhofsplatz 2, 16278 Angermünde 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
30.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 175.000,00 EUR.
AZ: 3 K 167/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 5. Mai 2011, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 2, das im Wohnungsgrundbuch von Bernau Blatt 10873
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 293/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Gemarkung Bernau, Flur 39, Flurstück 38, Größe:
1.202 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 1 des
Aufteilungsplanes;
dem hier gebuchten Miteigentumsanteil ist das Sondernut-
zungsrecht an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichneten
Pkw-Stellplatz zugeteilt

das im Wohnungsgrundbuch von Bernau Blatt 10874 eingetra-
gene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, 207/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Gemarkung Bernau, Flur 39, Flurstück 38, Größe:
1.202 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 2 des
Aufteilungsplanes;

dem hier gebuchten Miteigentumsanteil ist das Sondernut-
zungsrecht an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichneten
Pkw-Stellplatz zugeteilt

und das im Teileigentumsgrundbuch von Bernau Blatt 10876
eingetragenen Teileigentum, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, 160/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

Gemarkung Bernau, Flur 39, Flurstück 38, Größe:
1.202 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Gewerbeeinheit Nr. 4
des Aufteilungsplanes;
dem hier gebuchten Miteigentumsanteil ist das Sondernut-
zungsrecht an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 4 bezeichneten
Pkw-Stellplatz zugeteilt.

laut Gutachten: 
Blatt 10873; 3-Zimmer-Wohnung, Küche, Bad, Flur, Gäste-WC,
Baujahr ca. 1996, ca. 117 m2, eigengenutzt
Blatt 10874; 3-Zimmer-Wohnung, Küche, Bad, Flur, Baujahr ca.
1996, ca. 83 m2, derzeit bewohnt,
Blatt10876; Werkstatt mit Büro, Bad und Flur, Baujahr ca. 1996,
ca. 64 m2, derzeit Leerstand
Lage: 16321 Bernau, Heinersdorfer Straße 18 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
30.04.2009 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt:
Grundbuchblatt 10873   auf  100.000,00 EUR 
Grundbuchblatt 10874   auf    85.000,00 EUR
Grundbuchblatt 10876   auf    40.000,00 EUR.

Im Termin am 27.01.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 3 K 195/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 9. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Neureetz Blatt 239 eingetragene
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4, Gemarkung Neureetz, Flur 2, Flurstück 63, Gebäude-

und Freifläche, Königlich Reetz 14, Größe 2.471 m2

laut Gutachten: bebaut mit Einfamilienhaus Baujahr 1900 (teil-
weise modernisiert, 125 m2 Wohnfläche, erheblicher Sanie-
rungsbedarf, Dach und Deckenkonstruktion durch Schädlings-
befall und eindringende Feuchtigkeit stark beschädigt, marode
Dacheindeckung) und Nebengebäuden (teilweise Abbruch)       
Lage: 16259 Oderauer, OT Neureetz Königlich Reetz 14
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
18.06.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 12.300,00 EUR.
AZ: 3 K 231/10
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Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 9. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im  Grundbuch von Hönow Blatt 2119 eingetragene
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Hönow, Flur 1, Flurstück 564, Seestra-

ße 40/B, Gebäude- und Freifläche, Größe 325 m2

laut Gutachten: bebaut mit Doppelhaushälfte, Wohnfläche ca.
141 m2, Baujahr 1995, Reparaturrückstand ist vorhanden 
Lage: Seestraße 40 b, 15366 Hoppegarten, OT Hönow 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
18.08.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 127.000,00 EUR.
AZ: 3 K 59/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 9. Mai 2011, 13:30 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13,  in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Teileigentumsgrundbuch von Bernau Blatt 9622
eingetragene Teileigentum, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:
lfd. Nr. 1, 462/10.000 Miteigentumsanteil an 

Gemarkung Bernau, Flur 46, Flurstück 169, Berli-
ner Str. 25/27, Größe 162 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 46, Flurstück 168, Berli-
ner Str. 25/27, Größe 1.289 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 46, Flurstück 167, Berli-
ner Str. 25/27, Größe 7 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 46, Flurstück 170, Berli-
ner Str. 29, Größe 1.518 m2;
Gemarkung Bernau, Flur 46, Flurstück 166, Berli-
ner Str. 23, Größe 1.130 m2;

verbunden mit dem Sondereigentum an der Gewerbeeinheit im
Erdgeschoss des Bauteiles A (Eingänge von der Goethestraße
und Berliner Straße), Nr. 2 des Aufteilungsplanes 
laut Gutachten: vermietete Gewerbeeinheit (Laden), 177 m2,
Baujahr 1998, instand gehalten und gepflegt
Lage: Berliner Str. 23/Alte Goethestr. 2, 16321 Bernau 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
10.05.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 230.000,00 EUR.
AZ: 3 K 91/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Montag, 9. Mai 2011, 13:30 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 2, das im Grundbuch von Lichtenow Blatt 4 eingetragene
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:

lfd. Nr. 2, Gemarkung Lichtenow, Flur 2, 
Flurstück 79, Gebäude- und Freifläche, Dorfstraße
83, Größe 415 m2

Flurstück 68, Erholungsfläche, Rehfelder Weg, Grö-
ße 360 m2

laut Gutachten vom 08.06.2010: bebaut mit Doppelhaushälfte,
Baujahr unbekannt (vermutlich vor 1900)Wohnfläche ca. 100 m2,
niedrige Raumhöhe, teilunterkellert, Garage, kein wesentlicher
Instandhaltungs- und Reparaturrückstau, eigengenutzt
Lage: 15345 Lichtenow, Dorfstraße 83 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
01.03.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 83.500,00 EUR.
AZ: 3 K 53/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 12. Mai 2011, 13:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 2, das im Erbbaugrundbuch von Zepernick Blatt 8392 ein-
getragene Erbbaurecht, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeich-
nis:
lfd. Nr. 1, Erbbaurecht am Grundstück Zepernick Blatt 6277

Gemarkung Zepernick, Flur 14, Flurstück 287,
Gebäude- und Freifläche, Schillerstraße 74, Größe:
810 m2

eingetragen in Abt. II Nr. 3 für die Dauer von 99 Jahren, gerech-
net vom Tage der Grundbucheintragung an
laut Gutachten: Erbbaurecht an einem Grundstück, bebaut mit
einem 2-geschossigen Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte),
Baujahr um 1900, unterkellert, abgebrochene Sanierung vor 2 Jah-
ren, zur Zeit unvermietbar und abrissreifem Nebengebäude
Lage: 16341 Panketal, OT Zepernick, Schillerstraße 74 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
28.05.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 125.000,00 EUR.
AZ: 3 K 116/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Montag, 16. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Angermünde Blatt 2923 einge-
tragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 8, Gemarkung Angermünde, Flur 6, Flurstück 500,

Gebäude- und Freifläche, Klosterstraße 29, Größe
563 m2

laut Gutachten: bebaut mit vermietetem Mehrfamilienhaus mit
Anbau, Einzeldenkmal, Holz-Fachwerkbau, Baujahr vor 1900,
2000 saniert und modernisiert, 4 Wohnungen, 1 Café 
Lage: 16278 Angermünde, Klosterstraße 29 
versteigert werden.
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Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
17.09.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 172.000,00 EUR.
AZ: 3 K 401/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am 

Montag, 16. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im Saal 2,
das im Grundbuch von Schwanebeck Blatt 702 eingetragene
Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Schwanebeck, Flur 3, Flurstück 469,

Größe 798 m2

laut Gutachten vom 15.07.2010: bebaut mit Einfamilienhaus,
Baujahr ca. 1930, teilweise unterkellert, Wohnfläche ca. 84 m2,
vermietet
Lage: 16341 Panketal, OT Schwanebeck, Kolpingstraße 2 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
12.03.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 62.400,00 EUR.

Im Termin am 07.02.2011 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte 7/10 des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 3 K 74/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Montag, 16. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Grundbuch von Rüdnitz Blatt 1350 eingetrage-
ne Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, Gemarkung Rüdnitz, Flur 6, Flurstück 239, Gebäu-

de- und Freifläche, Dorfstraße, Größe 800 m2

laut Gutachten: bebaut mit Einfamilienhaus Baujahr 2003/2004,
Wohnfläche ca. 116,58 m2

Lage: Dorfstraße 32 e, 16321 Rüdnitz
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
13.07.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 140.000,00 EUR.
AZ: 3 K 539/09

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Mittwoch, 18. Mai 2011, 9:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstr. 13 in 15344 Strausberg, im Saal I,
das im Wohnungsgrundbuch von Schwanebeck Blatt 2752 ein-
getragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Bestands-
verzeichnis:

lfd. Nr. 1, 240/10.000stel Miteigentumsanteil an Gem. Schwa-
nebeck, Flur 7, Flstk. 871, Größe: 2.883 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Haus Nr. 10 im
Erdgeschoss Aufgang D gelegenen Wohnung sowie dem Keller-
raum jeweils mit der Nr. 33 des Aufteilungsplans bezeichnet. Zu
dem hier gebuchten Miteigentumsanteil gehört das Sonder-
nutzungsrecht an dem Kfz-Abstellplatz im Aufteilungsplan mit
Nr. 33 bezeichnet und das Sondernutzungsrecht an der vorgela-
gerten Terrasse im Aufteilungsplan mit Nr. 33 bezeichnet.
laut Gutachten: 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines
Mehrfamilienhauses, Baujahr 1997, Wohnfl. ca. 46 m2, vermie-
tet. 
Lage: 16341 Schwanebeck, Eichenring 14 a
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
17.06.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 58.000,00 EUR.
AZ: 3 K 278/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Mittwoch, 18. Mai 2011, 10:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Schwanebeck Blatt 2751
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 311/10.000stel Miteigentumsanteil an Gem. Schwa-

nebeck, Flur 7, Flstk. 871, Größe: 2.883 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Haus Nr. 10 im
Erdgeschoss Aufgang D gelegenen Wohnung sowie dem Keller-
raum jeweils mit der Nr. 32 des Aufteilungsplans bezeichnet. Zu
dem hier gebuchten Miteigentumsanteil gehört das Sonder-
nutzungsrecht an dem Kfz-Abstellplatz im Aufteilungsplan mit
Nr. 32 bezeichnet und das Sondernutzungsrecht an der vorgela-
gerten Terrasse im Aufteilungsplan mit Nr. 32 bezeichnet.
laut Gutachten: 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse, Baujahr 1997,
Wohnfläche 60 m2, vermietet 
Lage: Eichenring 14 a, 16341 Schwanebeck 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
17.06.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:  75.000,00 EUR.
AZ: 3 K 268/10

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Mittwoch, 18. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Schwanebeck Blatt 2764
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 257/10.000stel Miteigentumsanteil an Gem. Schwa-

nebeck, Flur 7, Flstk. 871, Größe: 2.883 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Haus Nr. 11 im
Obergeschoss Aufgang E gelegenen Wohnung sowie dem Kel-
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lerraum jeweils mit der Nr. 45 des Aufteilungsplans bezeichnet. 
laut Gutachten: 2-Zimmer-Wohnung, Baujahr 1997, Wohn-
fläche 52 m2, nicht vermietet 
Lage: Eichenring 15, 16341 Schwanebeck 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
17.06.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 58.000,00 EUR.
AZ: 3 K 258/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Mittwoch, 18. Mai 2011, 12:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 1, das im Wohnungsgrundbuch von Schwanebeck Blatt 2745
eingetragene Wohnungseigentum, Bezeichnung gemäß Be-
standsverzeichnis:
lfd. Nr. 1, 284/10.000stel Miteigentumsanteil an Gem. Schwa-

nebeck, Flur 7, Flstk. 871, Größe: 2.883 m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der im Haus Nr. 10 im
Obergeschoss Aufgang C gelegenen Wohnung sowie dem Kel-
lerraum jeweils mit der Nr. 26 des Aufteilungsplans bezeichnet.
Zu dem hier gebuchten Miteigentumsanteil gehört das Sonder-
nutzungsrecht an dem Kfz-Abstellplatz im Aufteilungsplan mit
Nr. 26 bezeichnet.
laut Gutachten: 2-Zimmer-Wohnung, Baujahr 1997, Wohn-
fläche 58 m2, vermietet 
Lage: Eichenring 14, 16341 Schwanebeck 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
10.08.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 71.000,00 EUR.
AZ: 3 K 288/10

Zwangsversteigerung 
Zur Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Donnerstag, 19. Mai 2011, 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 2, das im Grundbuch von Sternebeck/Harnekop Blatt 441
eingetragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeich-
nis:
lfd. Nr. 5, Gemarkung Harnekop, Flur 2, Flurstück 240, Land-

wirtschaftsfläche, Am Rohrpfuhl, Größe: 80.291 m2

laut Gutachten: Ackerland
Lage: nördlich des Rohrpfuhls 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
08.09.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf: 70.000,00 EUR.
AZ: 3 K 385/10

Zwangsversteigerung 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am

Donnerstag, 19. Mai 2011, 11:00 Uhr
im Gerichtsgebäude, Klosterstraße 13, in 15344 Strausberg, im
Saal 2, das im Grundbuch von Rehfelde Blatt 2890 eingetrage-
ne Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 8, Gemarkung Rehfelde, Flur 3, Flurstück 1185, Ge-

bäude- und Freifläche, Ernst-Thälmann-Straße,
Größe: 4.051 m2

laut Gutachten: Flst. 1185; unbebaut, Rohbauland, 
Lage: 15345 Rehfelde, Ernst-Thälmann-Straße, ohne Nr. 
versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am
29.04.2010 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74 a Absatz 5 ZVG festgesetzt
auf:
lfd. Nr. 8, Flurstück 1185     auf    61.000,00 EUR.

Im Termin am 07.10.2010 ist der Zuschlag versagt worden, weil
das abgegebene Meistgebot einschließlich des Kapitalwertes der
nach den Versteigerungsbedingungen bestehen bleibenden
Rechte die Hälfte des Grundstückswertes nicht erreicht hat.
AZ: 3 K 216/09

Aufgebotssachen

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Aufgebot
Frau Elfriede Cohnen, geb. Gantzer, geboren am 10.10.1943,
wohnhaft Gartenstraße 4 in 78126 Königsfeld hat als Eigentüme-
rin des Grundstücks in Frankfurt (Oder), Gemarkung Frankfurt
(Oder), Flur 44, Flurstück 88, Grundbuchblatt 3299 das Aufge-
bot des verloren gegangenen Hypothekenbriefs über die im
Grundbuch von Frankfurt (Oder), Blatt 3299, in Abt. III Nr. 1 für
die Städtische Sparkasse zu Frankfurt (Oder) eingetragene Dar-
lehenshypothek beantragt.
Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, spätestens in dem
auf den 

Donnerstag, 25.August 2011, 14:00 Uhr
vor dem unterzeichneten Gericht, Zimmer 243, anberaumten
Aufgebotstermin seine Rechte anzumelden und die Urkunden
vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunden
erfolgen wird.
Frankfurt (Oder), den 10.02.2011
AZ: 2 II 6/10

Amtsgericht Rathenow

Aufgebot
Die Gläubigerin
ING DiBa Immobilienfinanzierung
Theodor-Heuss-Allee 106, 60486 Frankfurt am Main
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hat das Aufgebot zum Zwecke der Kraftloserklärung des Grund-
schuldbriefes über die im Grundbuch des Amtsgerichts Rathenow
von Rathenow Blatt 4860 in Abteilung III lfd. Nr. 2 eingetrage-
ne Grundschuld über einen Betrag in Höhe von 12.782,30 EUR
zuzüglich 15 % Zinsen jährlich beantragt.
Als Gläubiger der Grundschuld ist eingetragen:
ING-DiBa AG Frankfurt am Main.
Der/Die Inhaber des Briefes wird/werden aufgefordert, spätes-
tens bis zum 26.04.2011 den Brief vorzulegen und seine/ihre
Rechte anzumelden, da sonst der Brief für kraftlos erklärt wer-
den kann.
Amtsgericht Rathenow, 22.01.2011
AZ: 4 II 5/10

Güterrechtsregistersachen

Amtsgericht Zossen

Sonstige Sachen

Amtsgericht Guben

Beschluss
In der Nachlasssache 
des am 19.05.1943 in Stettin geborenen 
Dieter Kapahle 
verstorben am 14.12.2008 in Guben, zuletzt wohnhaft in Guben

an der beteiligt sind:
Jeannette Rädle, 84453 Mühldorf a.Inn, Ledererstr. 11
- vertreten durch Rechtsanwältin Färbinger, 84453 Mühldorf,
Stadtplatz 53 -

- Antragstellerin -

Rechtsanwalt Enrico Schwartz, geboren am 10.05.1973, 
geschäftsansässig 03046 Cottbus, Schillerstraße 58

- Nachlassverwalter -

hat das Amtsgericht Guben durch Rechtspflegerin Seela am
08.07.2010 beschlossen:
Gemäß §§ 1981, 1984 BGB in Verbindung mit §§ 342, 343
FamFG wird die Verwaltung des Nachlasses angeordnet.
Zum Nachlassverwalter wird Rechtsanwalt Enrico Schwartz be-
stellt. Die Führung der Nachlassverwaltung erfolgt berufsmäßig.

Gründe:

Durch die Vertreterin der Alleinerbin, Frau Jeannette Rädle,
wurde die Anordnung der Nachlassverwaltung beantragt. Die-
sem Antrag war gemäß § 1981 Absatz 1 BGB zu entsprechen.
Eine die Kosten deckende Masse ist durch das Schreiben der civ
Versicherungen vom 18.01.2010 belegt. 

Gegen die Anordnung der Verwaltung ist das Rechtsmittel der
Beschwerde gemäß § 359 Absatz 1 FamFG ausgeschlossen.
Geschäftsnummer: 10 VI 56/10

Hinweis der Redaktion: 
Von einer elektronischen Veröffentlichung 
der Güterrechtsregistersache GR 115 wird 
abgesehen. Die gerichtliche Bekanntmachung 
dieser Güterrechtsregistersache in der amtlichen 
papiergebundenen Ausgabe des Amtsblattes wird 
hierdurch nicht berührt.



Gläubigeraufruf

Der Kleingartenverein „Naturfreunde Märkische Schweiz e. V.“,
eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) mit der Nr. 3332,
wurde durch Beschluss der Mitgliederversammlung am
22.08.2010, eingetragen am 22.12.2010, aufgelöst.
Die Gläubiger werden gebeten, Ansprüche gegen den Verein gel-
tend zu machen. 

Ansprüche an Liquidator:

Peter Voigt
Parkstr. 6
15356 Ahrensfelde/OT Blumberg
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